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Verhandelt 

in dieser Freien und Hansestadt Hamburg 

an diesem 

3. Juli 2023 

Vor mir, der hamburgischen Notarin 

mit Amtsrftumen 

erschienen heute in den Raumen Hohe Bleichen 7, 20354 Hamburg, wohin ich mich 
auf Ersuchen begeben habe: 

1. 
geboren am 
Anschrift: HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg, 
von Person bekannt, 

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als von den Beschrftnkungen des 
§ 181 BGB befreiter Bevollmachtigter aufgrund gesiegelter Vollmacht, welche 
im Original voriag und in Abschrift diesem Protokoll als Anhang beigefftgt ist, 
wobei die Ubereinstimmung mit dem bei Beurkundung vorgelegten Original 
hiermit beglaubigt wird, fur die 

Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen), 
Anschrift: Osakaallee 11, 20457 Hamburg, 

Verkauferin 

2.a) 
geboren am 
Anschrift: c/o Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbH, Klaus-Bungert-
Str. 1, 40468 Dusseldorf, 
von Person bekannt, 

2.b) 
geboren am 
Anschrift: c/o Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbH, Klaus-Bungert-
Str. 1, 40468 Dusseldorf, 
ausgewiesen durch BPA, 

Verhandelt 

in dieser Freien und Hansestadt Hamburg 

an diesem 

3. Juli 2023 

Vor mir, der hamburgischen Notarin 

mit Amtsräumen  

erschienen heute in den Räumen Hohe Bleichen 7, 20354 Hamburg, wohin ich mich 

auf Ersuchen begeben habe: 

1.  

geboren am  

Anschrift: HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg, 

von Person bekannt, 

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreiter Bevollmächtigter aufgrund gesiegelter Vollmacht, welche 

im Original vorlag und in Abschrift diesem Protokoll als Anhang  beigefügt ist, 

wobei die Übereinstimmung mit dem bei Beurkundung vorgelegten Original 

hiermit beglaubigt wird, für die 

Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermögen Stadt und Hafen), 
Anschrift: Osakaallee 11, 20457 Hamburg, 

Verkäuferin 

2.a)  

geboren am  

Anschrift:  c/o  Unibail-Rodamco-Westfield  Germany  GmbH, Klaus-Bungert-

 

Str. 1, 40468 Düsseldorf, 

von Person bekannt, 

2.b)  

geboren am  

Anschrift:  c/o  Unibail-Rodamco-Westfield  Germany  GmbH, Klaus-Bungert-

 

Str. 1, 40468 Düsseldorf, 

ausgewiesen durch BPA, 



Die Erschienenen zu 2.a) und 2.b) handelnd nicht im eigenen Namen, sondern 

A. als von den Beschrankungen des § 181 BGB befreite, gemeinsam 
vertretungsberechtigte Bevollmachtigte fur 

Unibail-Rodamco USQ Holding B.V., Gemeente Haarlemmermeer 
(Schiphol), eingetragen in der niederlandischen Kamer van Koophandel 
unter der Registernummer 24165433, Geschaftsanschrift: Schiphol 
Boulevard 371 Tower H, 1118 BJ Luchthaven Schiphol, Niederlande, 

aufgrund Vollmacht vom 26. Juni 2023, welche bei Beurkundung im 
Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, deren 
Ubereinstimmung mit dem Original hiermit beglaubigt wird, als 
Anhang beigeffigt ist, 

Investor Slid 

B. als von den Beschrankungen des § 181 BGB befreite, gemeinsam 
vertretungsberechtigte Bevollmachtigte fur 

Unibail-Rodamco Investments GmbH, Dusseldorf, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Dusseldorf unter HRB 77105, 

aufgrund Vollmacht vom 30. Juni 2023, welche bei Beurkundung im 
Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, deren 
Ubereinstimmung mit dem Original hiermit beglaubigt wird, als 
Anhang beigefugt ist, 

diese wiederum handelnd nur als personlich haftende, 
einzelvertretungsberechtigte und von den Beschrankungen des § 181 
BGB befreite Gesellschafterin der folgenden Kommanditgesellschaften: 

(1) Unibail-Rodamco USQ Bleu 1 GmbH & Co. KG, Dusseldorf, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 23841, 

Bleu 1 

(2) Unibail-Rodamco USQ New Bleu 2 GmbH & Co. KG, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 24281, 

New Bleu 2 

(3) Unibail-Rodamco USQ Bleu 3 GmbH & Co. KG, Dusseldorf, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 23851, 

Bleu 3 



(4) Unibail-Rodamco USQ New Bleu 4 GmbH & Co. KG, 
Dusseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dusseldorf unter HRA 24280, 

New Bleu 4 

(5) Unibail-Rodamco USQ New Bleu 5 GmbH & Co. KG, 
Dlisseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dusseldorf unter HRA 24283, 

New Bleu 5 

(6) Unibail-Rodamco USQ New Bleu 6 GmbH & Co. KG, 
Dusseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dusseldorf unter HRA 24287, 

(7) 

New Bleu 6 

Unibail-Rodamco USQ Bleu 7 GmbH & Co. KG, Dtisseldorf, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 23867, 

Bleu 7 

die unter B. (1) bis (7) bezeichneten Gesellschaften zusammenfassend 
auch 

(8) 

(9) 

Investor Retail 

Unibail-Rodamco USQ Rouge A GmbH & Co. KG, 
Dusseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dusseldorf unter HRA 23847, 

Investor A 

Unibail-Rodamco USQ Rouge B GmbH & Co. KG, 
Dusseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dusseldorf unter HRA 23868, 

Investor B 

(10) Unibail-Rodamco USQ Jaune C GmbH & Co. KG, 
Dusseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dusseldorf unter HRA 23832, 

Investor C 



(11) Unibail-Rodamco USQ Jaune D1 GmbH & Co. KG, 
Dtisseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dusseldorf unter HRA 23839, 

Investor DI 

(12) Unibail-Rodamco USQ Jaune D2 GmbH & Co. KG, 
Dtisseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dusseldorf unter HRA 23827, 

Investor D2 

(13) Unibail-Rodamco USQ Rouge E3 GmbH & Co. KG, 
Dusseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Dusseldorf unter HRA 23850, 

Investor E3 

Investor Retail, Investor A, Investor B, Investor C, Investor D1, 
Investor D2 und Investor E3 einzeln, mehrere oder alle 
zusammenfassend (je nachdem) 

Kilufer Sad 

C. als von den Beschrankungen des § 181 BGB befreite, jeweils einzeln 
vertretungsberechtigte Bevollmachtigte fur 

Unibail-Rodamco USQ Slid Quartiersmanagement GmbH, 
Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg 
unter HRB 133495, Geschaftsanschrift: c/o Unibail-Rodamco Germany 
GmbH, Klaus-Bungert-Str. 1, 40468 Dtisseldorf, 

aufgrund Vollmacht vom 26. und 30. Juni 2023, welche bei 
Beurkundung im Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, 
deren Ubereinstimmung mit dem Original hiermit beglaubigt wird, als 
Anhang beigefilgt ist, 

Quartiersmanagementgesellschaft 

D. als von den Beschrankungen des § 181 BGB befreite, jeweils einzeln 
vertretungsberechtigte Bevollmachtigte fur 

Unibail-Rodamco USQ Development GmbH, Dtisseldorf, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dtisseldorf unter 
HRB 76856, Geschaftsanschrift: Klaus-Bungert-Stral3e 1, 
40468 Dusseldorf, 



aufgrund Vollmacht vom 26. Juni 2023, welche bei Beurkundung im 
Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, deren 
Ubereinstimmung mit dem Original hiermit beglaubigt wird, als 
Anhang beigefilgt ist, 

Unibail Development 

3.a) 
geboren am 
Anschrift: c/o CGH Cruise Gate Hamburg GmbH, Am Sandtorkai 66, 
20457 Hamburg 
ausgewiesen durch BPA, 

3.b) 
geboren am 
Anschrift: c/o CGH Cruise Gate Hamburg GmbH, Am Sandtorkai 66, 
20457 Hamburg 
ausgewiesen durch italienischen Reisepass, 

die Erschienenen zu 3.a) und 3.b) handelnd nicht im eigenen Namen, sondern 
als von den Beschrdnkungen des § 181 BGB befreite, gemeinsam 
vertretungsberechtigte Geschaftsfuhrer fur 

CGH Cruise Gate Hamburg GmbH, Hamburg, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 154563, 
Geschaftsanschrift: Am Sandtorkai 66, 20457 Hamburg. 

Betreiber KFT 

Bescheinigung: 

Hiermit bescheinige ich, die beurkundende Notarin, gemdB § 21 BNotO aufgrund 
heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister die Vertretungsbefugnis 
der Erschienenen zu 3.a) und 3.b) fdr die CGH Cruise Gate Hamburg GmbH. 

Die Erschienenen erkldrten zu meinem Protokoll den folgenden 

9. Nachtrag zur Rahmenurkunde vom 8. / 9. / 10. Dezember 2014 
(UR-Nr. 1609/2014 M 

9. Nachtrag, 

in dem die von dem Erschienenen zu 1. vertretene Verkduferin, die von den 
Erschienenen zu 2.a) und 2.b) sowie von der Unibail-Rodamco Investments GmbH 
vertretenen Gesellschaften einzeln (die den Investor Retail ausmachenden 
Gesellschaften allerdings insgesamt) sowie die von den Erschienenen zu 3.a) und 3.b) 

aufgrund Vollmacht vom 26. Juni 2023, welche bei Beurkundung im 

Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, deren 

Übereinstimmung mit dem Original hiermit beglaubigt wird, als 

Anhang beigefügt ist, 

Unibail Development 

 

geboren am  

Anschrift:  c/o  CGH  Cruise  Gate Hamburg GmbH, Am Sandtorkai 66, 

20457 Hamburg 

ausgewiesen durch BPA, 

 

geboren am  

Anschrift:  c/o  CGH  Cruise  Gate Hamburg GmbH, Am Sandtorkai 66, 

20457 Hamburg 

ausgewiesen durch italienischen Reisepass, 

die Erschienenen zu 3.a) und 3.b) handelnd nicht im eigenen Namen, sondern 
als von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite, gemeinsam 

vertretungsberechtigte Geschäftsführer für 

CGH  Cruise  Gate Hamburg GmbH, Hamburg, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 154563, 
Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 66, 20457 Hamburg. 

Betreiber KFT 

Bescheinigung:  

Hiermit bescheinige ich, die beurkundende Notarin, gemäß § 21 BNotO aufgrund 
heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister die Vertretungsbefugnis 
der Erschienenen zu 3.a) und 3.b) für die CGH  Cruise  Gate Hamburg GmbH. 

Die Erschienenen erklärten zu meinem Protokoll den folgenden 

9. Nachtrag zur Rahmenurkunde vom 8. / 9. / 10. Dezember 2014 
(UR-Nr. 1609/2014 M  

9. Nachtrag, 

in dem die von dem Erschienenen zu 1. vertretene Verkäuferin, die von den 
Erschienenen zu 2.a) und 2.b) sowie von der Unibail-Rodamco Investments GmbH 
vertretenen Gesellschaften einzeln (die den Investor  Retail  ausmachenden 
Gesellschaften allerdings insgesamt) sowie die von den Erschienenen zu 3.a) und 3.b) 

3.a) 

3.b) 



vertretene CGH Cruise Gate Hamburg GmbH auch als Partei, mehrere gemeinsam und 
alle zusammen (je nachdem) auch als Parteien bezeichnet werden. Der Kaufer Sal, die 
Quartiersmanagementgesellschaft und Unibail Development werden auch als Unibail-
Gesellschaften bezeichnet. 
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0. Vorbemerkungen 

0.1 Die Verkauferin und die Unibail-Gesellschaften haben in Teil A bis H der 
Rahmenurkunde vom 8., 9. und 10. Dezember 2014 (UR-Nr. 1609/2014 M 

), berichtigt durch die notaramtlichen 
Berichtigungserkldrungen vom 30. Dezember 2014 und 9. Januar 2015, 
mehrere Vertrage betreffend die Entwicklung des Ridlichen Uberseequartiers 
(USQ Slid) in Hamburg-HafenCity geschlossen (zusammen mit den in 
folgender Ziffer 0.2 bezeichneten Nachtragen im Folgenden Rahmenurkunde 
genannt). 

0.2 Zu den Vertragen gemdft Teil A bis H der Rahmenurkunde haben die 
Verkduferin und die Unibail-Gesellschaften folgende Nachtrdge geschlossen: 

• 1. Nachtrag vom 9. August 2016 (UR-Nr. 1034/2016 M 
berichtigt durch die notaramtliche 

Berichtigungserklarung vom 23. September 2016, (1. Nachtrag zur 
Rahmenurkunde), 

• 2. Nachtrag vom 25. Januar 2017 (UR-Nr. 160/2017 M 
, (2. Nachtrag zur 

Rahmenurkunde), 

• Nachtrag 2A vom 26. Januar 2017 (UR-Nr. 168/2017 M 
), 

• Nachtrag 2B vom 24. Mdrz 2017 (UR-Nr. 422/2017 M 
), 

• 3. Nachtrag vom 18. August 2017 (UR-Nr. 1032/2017 M 

• 4. Nachtrag vom 30. November 2018 (UR-Nr. 1475/2018 M • 
MEMEMEMEM), dieser gedndert durch den 
1. Nachtrag zur Dreiparteienvereinbarung vom 28. Januar 2021 (UR-
Nr. 139/2021 M 

• 5. Nachtrag vom 22. Mai 2019 (UR-Nr. 627/2019 M 
MEMEMEM), berichtigt durch die notaramtliche 
Berichtigungserklarung vom 24. Mai 2019, 

• 6. Nachtrag vom 11. August 2021 (UR-Nr. 1108/2021 M 
), berichtigt durch die notaramtlichen 

Berichtigungserklarungen vom 23. August 2021, (6. Nachtrag zur 
Rahmenurkunde), 

• 7. Nachtrag vom 11. August 2021 (UR-Nr. 1109/2021 M 

und 

• 8. Nachtrag vom 4. August 2021 (UR-Nr. 1088/2021 M 
). 

0.3 Der Kaufer Rid hat sich in § 10.4.1 des Teils C der Rahmenurkunde vom 8., 9. 
und 10. Dezember 2014 (GKV SO) gegentber der Verkauferin dazu 
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0. Vorbemerkungen 

0.1 Die Verkäuferin und die Unibail-Gesellschaften haben in Teil A bis H der 

Rahmenurkunde vom 8., 9. und 10. Dezember 2014 (UR-Nr. 1609/2014 M  

), berichtigt durch die notaramtlichen 

Berichtigungserklärungen vom 30. Dezember 2014 und 9. Januar 2015, 

mehrere Verträge betreffend die Entwicklung des Südlichen Überseequartiers 

(ÜSQ Süd) in Hamburg-HafenCity geschlossen (zusammen mit den in 
folgender Ziffer 0.2 bezeichneten Nachträgen im Folgenden Rahmenurkunde 

genannt). 

0.2 Zu den Verträgen gemäß Teil A bis H der Rahmenurkunde haben die 

Verkäuferin und die Unibail-Gesellschaften folgende Nachträge geschlossen: 

• 1. Nachtrag vom 9. August 2016 (UR-Nr. 1034/2016 M  

), berichtigt durch die notaramtliche 
Berichtigungserklärung vom 23. September 2016, (1. Nachtrag zur 
Rahmenurkunde), 

• 2. Nachtrag vom 25. Januar 2017 (UR-Nr. 160/2017 M  
 ), (2. Nachtrag zur 

Rahmenurkunde), 

• Nachtrag 2A vom 26. Januar 2017 (UR-Nr. 168/2017 M  
), 

• Nachtrag 2B vom 24. März 2017 (UR-Nr. 422/2017 M  
), 

• 3. Nachtrag vom 18. August 2017 (UR-Nr. 1032/2017 M  
), 

• 4. Nachtrag vom 30. November 2018 (UR-Nr. 1475/2018 M  
), dieser geändert durch den 

1. Nachtrag zur Dreiparteienvereinbarung vom 28. Januar 2021 (UR-
Nr. 139/2021 M ), 

• 5. Nachtrag vom 22. Mai 2019 (UR-Nr. 627/2019 M  
), berichtigt durch die notaramtliche 

Berichtigungserklärung vom 24. Mai 2019, 

• 6. Nachtrag vom 11. August 2021 (UR-Nr. 1108/2021 M  
), berichtigt durch die notaramtlichen 

Berichtigungserklärungen vom 23. August 2021, (6. Nachtrag zur 
Rahmenurkunde), 

• 7. Nachtrag vom 11. August 2021 (UR-Nr. 1109/2021 M  
) und 

• 8. Nachtrag vom 4. August 2021 (UR-Nr. 1088/2021 M  
). 

0.3 Der Käufer Süd hat sich in § 10.4.1 des Teils C der Rahmenurkunde vom 8., 9. 
und 10. Dezember 2014 (GKV Süd) gegenüber der Verkäuferin dazu 
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verpflichtet, auf der sogenannten Teilflache El des USQ Sad unter anderem ein 
integriertes Kreuzfahrtterminal (Kreuzfahrtterminal USQ) einschliei3lich 
bestimmter Infrastruktureinrichtungen (Infrastruktur Kreuzfahrtterminal 
USQ) zu planen und zu errichten. Die baulichen und nutzungsbezogenen 
Anforderungen an das Kreuzfahrtterminal USQ und die Infrastruktur 
Kreuzfahrtterminal USQ wurden in der ursprtinglichen Fassung des § 10.4.1 
GKV Slid in den Grundzagen vereinbart. 

0.4 Das Kreuzfahrtterminal USQ soil der Verkauferin auf Grundlage eines 
Dauernutzungsrechts nach § 31 Abs. 2 WEG tiberlassen werden. Die 
Verkduferin und Bleu 7 haben in Teil E der Rahmenurkunde 
(Dauernutzungsrechtsvertrag) die Nutzung und ihre dingliche Sicherung 
geregelt. Zudem enthielt der Dauernutzungsrechtsvertrag weitere, spezifischere 
Vereinbarungen in Bezug auf Planung und Errichtung des Kreuzfahrtterminals 
USQ. 

0.5 In Teil C Ziffer 14 des 1. Nachtrags zur Rahmenurkunde trafen der Kaufer Sad 
und die Verkauferin aufgrund der fortgeschrittenen Planung weitere 
Vereinbarungen in Bezug auf das Kreuzfahrtterminal USQ und die Infrastruktur 
Kreuzfahrtterminal USQ. Die Vereinbarungen betrafen unter anderem die 
VergroBerung des Kreuzfahrtterminals USQ von ca. 4.600 m2 BGF auf 
ca. 10.200 m2 BGF (Teil C Ziffern 14.2.1 und 14.3 des 1. Nachtrags zur 
Rahmenurkunde). Die Verkauferin und Bleu 7 verpflichteten sich wiederum, 
den Dauernutzungsrechtsvertrag in einem weiteren, notariell zu beurkundenden 
Nachtrag an die veranderten Verpflichtungen, insbesondere hinsichtlich der 
veranderten Planungs- und Bauverpflichtungen, anzupassen, sowie weitere 
spezifische Anpassungen an den Regelungen des Dauernutzungsrechtsvertrages 
vorzunehmen (Teil C Ziffer 14.7 des 1. Nachtrags zur Rahmenurkunde). Dieser 
Nachtrag wurde bislang nicht geschlossen. 

0.6 In Teil B des 6. Nachtrags zur Rahmenurkunde trafen der Kaufer Sad und die 
Verkauferin weitere Vereinbarungen in Bezug auf das Kreuzfahrtterminal USQ 
und die Infrastruktur Kreuzfahrtterminal USQ. Insbesondere trafen der Kaufer 
Sild und die Verkauferin eine abschlidende Regelung in Bezug auf das vom 
Kaufer Slid insoweit zu erbringende Bausoll (Teil B Ziffer 1 des 6. Nachtrags 
zur Rahmenurkunde). In diesem Zusammenhang wurde auch vereinbart, dass 
sich Planung und Bau des Kreuzfahrtterminals USQ und der Infrastruktur 
Kreuzfahrtterminal USQ ausschlieBlich nach den Regelungen des GKV Sild in 
der Fassung des 6. Nachtrags zur Rahmenurkunde und nicht mehr nach den 
Regelungen des Dauernutzungsrechtsvertrages richten und die Regelungen des 
Dauernutzungsrechtsvertrages, soweit sie nicht Planung und Bau des 
Kreuzfahrtterminals betreffen, zeitnah in einer Nachtragsvereinbarung 
fortgeschrieben werden sollten (Teil B Ziffer 1.2.2 des 6. Nachtrags zur 
Rahmenurkunde). Der Dauernutzungsvertrag soil Innenausbau und Nutzung ab 
Ubergabe an die Verkduferin regeln. 

0.7 Mit diesem 9. Nachtrag zur Rahmenurkunde wollen die Parteien den 
Dauernutzungsrechtsvertrag dem aktuellen Vereinbarungsstand entsprechend 
andem. 
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0.8 Die Verkauferin ist berechtigt, dass Dauernutzungsrecht jederzeit mit Wirkung 
ab Nutzungsbeginn an einen Dritten zu tibertragen, sofern die Freie und 
Hansestadt Hamburg an dem Dritten mit mindestens 50% der Geschaftsanteile 
(mittelbar) beteiligt ist (§ 26.2 des Dauernutzungsrechtsvertrag in der Fassung 
nach diesem 9. Nachtrag). Die Verkauferin beabsichtigt die Ubertragung des 
Dauernutzungsrechts an den Betreiber KFT mit diesem 9. Nachtrag zur 
Rahmenurkunde. 

0.9 Die jeweiligen Parteien wollen ferner weitere Regelungen im Zusammenhang 
mit dem Dauernutzungsrechtsvertrag und der Erstellung des Kreuzfahrtterminal 
USQ treffen. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

EUROPE-LEGAL-271224222/17 120591-0003 12122 



A. 1. Nachtrag zum Dauernutzungsrechtsvertrag 

1. Anderung des Dauernutzungsrechtsvertrags 

1.1 Die Verkauferin und Bleu 7 andern mit diesem 1. Nachtrag den 

Dauernutzungsrechtsvertrag 

so, dass er den in Anlage N9 A.1.1 wiedergegebenen Inhalt (einschlieBlich 
Anlagen) annimmt. Von einem Einzelnachweis der vorgenommenen 
Anderungen wird abgesehen. 

1.2 Bleu 1 tritt dem Dauernutzungsrechtsvertrag in der so geanderten Fassung als 
Partei bei und tibernimmt als solche alle sie betreffenden Vereinbarungen. 

2. Bestellung von Dienstbarkeiten 

2.1 Zur Nutzung des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstands (wie im 
Dauernutzungsrechtsvertrag definiert) gemaB Dauernutzungsrechtsvertrag ist 
es erforderlich, dass der Dauernutzungsrechtsinhaber bestimmte Flachen nutzen 
kann, die auBerhalb des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstands liegen. Urn die 
Nutzung der betreffenden Flachen dinglich zu sichern, verpflichtet sich der 
Investor Retail nach MaBgabe der folgenden Regelungen in Teil A §§ 2.2 bis 
2.6, im Grundbuch beschrankte personliche Dienstbarkeiten zur Eintragung zu 
bringen. Die beschrankten personlichen Dienstbarkeiten sollen vor allem die 
Nutzung der Zufahrts- und Zugangswege sowie die Anbindung und 
ErschlieBung des Nutzungsgegenstandes (wie im Dauernutzungsrechtsvertrag 
definiert) dinglich sichern. 

2.2 Hinsichtlich der nicht vom Dauernutzungsrecht erfassten Flachen, Anlagen und 
Eim•ichtungen des Nutzungsgegenstandes und hinsichtlich der Flachen der zum 
gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Teile, Anlagen und Einrichtungen 
des Bauwerks und des Grundstticks (jeweils wie im 
Dauernutzungsrechtsvertrag definiert), ftir die eine Nutzung ftir Zwecke des 
Dauernutzungsrechtsinhabers nach dem Dauernutzungsrechtsvertrag fiber § 33 
Abs. 3 WEG nicht ausreichend gesichert ist, verpflichtet sich der Investor 
Retail, beschrankte personliche Dienstbarkeiten nach MaBgabe des 2. Nachtrags 
zur Rahmenurkunde und des 6. Nachtrags zur Rahmenurkunde zu bestellen. 
Soweit insbesondere aufgrund des Planungsfortschritts noch moglich, erfolgt 
die Bestellung unter Ausnutzung der nach Mal3gabe des 2. Nachtrags zur 
Rahmenurkunde eingetragenen Vormerkungen, ansonsten an rangbereiter 
Stelle. Der Verlduferin (laden im Rahmen der Dienstbarkeitenbestellung nur 
insofern Kosten, insbesondere far Instandhaltung bzw. Instandsetzung oder 
Erneuerung auferlegt werden, wie dies in der Rahmenurkunde, insbesondere im 
GKV Stid, und ihren Nachtragen vorgesehen ist oder ktinftig zwischen den 
Parteien noch vereinbart wird. 

2.3 Der Investor Retail verpflichtet sich ferner, die erforderlichen beschrankten 
perstinlichen Dienstbarkeiten unverztiglich nach deren Abstimmung mit der und 
Freigabe durch die Verkduferin zu bestellen. 

EUROPE-LEGAL-271224222/17 120591-0003 13122 



In Bezug auf Teil C Ziffer 14.4.4 (ii) des 1. Nachtrags zur Rahmenurkunde sind 
die Parteien einig, dass es nur auf die Eintragung der in Anlage N9 A.2.3 
genannten beschrankten personlichen Dienstbarkeiten ankommt. Sofern die 
eingetragenen Vormerkungen nach Prilfung des Grundbuchamts nicht mehr 
genutzt werden konnen, erfolgt die Eintragung an rangbereiter Stelle 
(gegebenenfalls im Rang vor Rechten in Abt. II, soweit die Rechte dort nicht zu 
Gunsten der Freien und Hansestadt Hamburg bestellt werden). Die Parteien 
stellen fest, dass Teil C Ziffer 14.4.400 des 1. Nachtrags zur Rahmenurkunde 
in Bezug auf die in Anlage N9 A.2.3 unter lfd. Nr. 11 und 12 genannten Rechte 
bereits erfallt ist, da diese Rechte bereits als beschrdnkte personliche 
Dienstbarkeit — und nicht lediglich als Vormerkung — im Grundbuch 
eingetragen sind. 

Der Verkduferin bleibt die Benennung weiterer erforderlicher beschrankter 
personlicher Dienstbarkeiten unbenommen. Die Verkauferin bleibt zudem 
berechtigt, eine Neubestellung der bereits eingetragenen beschrankten 
personlichen Dienstbarkeiten oder eine von den Vormerkungen abweichende 
Bestellung zu verlangen, soweit dies aufgrund des seit der urspriinglichen 
Eintragung erzielten Planungsfortschritts erforderlich ist. Die Verkauferin wird 
die in Anlage N9 A.2.3 genannten beschrankten personlichen Dienstbarkeiten 
und Vormerkungen insoweit prtifen. Die Bestdtigung des Eintritts der 
Voraussetzung von Teil C Ziffer 14.4.4 (ii) des 1. Nachtrags zur 
Rahmenurkunde bleibt hiervon unberiIhrt. 

Fur den Fall, dass rich aufgrund des mittlerweile erzielten Planungsfortschritts 
erweist, dass die Eintragung einer oder mehrerer der in Anlage N9 A.2.3 
genannten beschrankten personlichen Dienstbarkeiten tatsdchlich nicht mehr 
erforderlich ist/sind, stellen die Parteien klar, dass die Eintragung der 
betreffenden Dienstbarkeiten keine Falligkeitsvoraussetzung nach Teil C 
Ziffer 14.4.4 (ii) des 1. Nachtrags zur Rahmenurkunde ist. 

2.4 Die beschrankten persOnlichen Dienstbarkeiten sind grundbuchlich in dem in 
Teil A §§ 2.2 und 2.3 bestimmten Rang und vor alien Belastungen in Abt. III 
des betroffenen Grundbuchs (vgl. § 24.4 GKV Slid, mit Ausnahme etwaiger 
Belastungen in Abt. III zu Gunsten der Verkauferin) zu bestellen und zur 
Eintragung zu bringen. 

2.5 Der Investor Retail wird die beschrankten personlichen Dienstbarkeiten bei 
entsprechender Aufforderung durch die Verkduferin wahlweise auch zugunsten 
des Betreibers KFT bestellen. Den Parteien ist bekannt, dass in einem solchen 
Fall die Nutzung von Vormerkungen ausgeschlossen sein kann und bereits 
eingetragene beschrankte personliche Dienstbarkeiten zugunsten des Betreibers 
KFT neu eingetragen werden mussen, was nur an der in diesem Zeitpunkt 
nachstoffenen Rangstelle erfolgen kann (vgl. Teil A Ziffer 2.2). Die 
Abstimmungen zum Inhalt der in Anlage N9 A.2.3 genannten Dienstbarkeiten 
erfolgen in jedem Fall — insbesondere auch im Fall einer Aufforderung nach 
Satz 1— ausschlieBlich zwischen der Verkduferin und dem Investor Retail (siehe 
Teil B Ziffer 5.5 des 2. Nachtrags zur Rahmenurkunde). 

2.6 Wenn und soweit fur die Eintragung der zu bestellenden beschrdnkten 
personlichen Dienstbarkeiten die Bewilligung und Beantragung oder sonstige 
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Handlungen weiterer Grundsttickseigentilmer erforderlich ist, garantiert der 
Investor Retail, dass die Bewilligung und Beantragung der entsprechenden 
Eintragung durch den oder die weiteren Grundstilckseigenttimer der 
beurkundenden Notarin unverzuglich in grundbuchmdBiger Form vorgelegt 
werden. 

2.7 Die Bestellung von beschrdnkten pers8nlichen Dienstbarkeiten bertihrt nicht 
das Recht einer Mitnutzung von Fldchen im Rahmen des Dauernutzungsrechts 
(vgl. § 33 Abs. 3 WEG). Die im GKV Slid bereits enthaltenen Regelungen zur 
Bestellung von Dienstbarkeiten bleiben von diesem 9. Nachtrag unberuhrt. 

2.8 Im Falle eines Wiederaufbaus (§ 22 des Dauernutzungsrechtsvertrags) 
verpflichtet sich der Investor Retail zu einer etwaig erforderlichen Wieder- oder 
Neubestellung der beschrankten personlichen Dienstbarkeiten. 

3. Anpassung Ertragsgrenze 

3.1 Der Dauernutzungsrechtsvertrag sieht vor, dass sich die Parteien auf eine 
angemessene Erhohung der Ertragsgrenze verstandigen werden, wenn die von 
der Europaischen Zentralbank festgelegten Inflationsziele ilber mehr als zwei 
aufeinanderfolgende Jahre tiberschritten werden (siehe Ziffer 2.1 lit. a) der 
Anlage DNR Ni 10.2). Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen 
Preissteigerungen einigen sich die Parteien auf eine Neuregelung der in Ziffer 2 
der Anlage DNR N1 10.2 beschriebenen Aufteilung der Mietertrage. 

3.2 Mietertrag ist die tatsdchlich gezahlte Nettokaltmiete (ohne 
Nebenkostenvorauszahlung und Umsatzsteuer). Mietertrage, jeweils pro qm 
und Monat, bezogen auf die gesamten vermieteten Fldche der Teilausbauflache 
im gewichteten Durchschnitt, werden wie folgt zwischen 
Dauernutzungsrechtsinhaber und Grundstilckseigentilmer aufgeteilt: 

(a) der Mietanteil bis zu einschlieBlich EUR steht ausschlieBlich dem 
Dauernutzungsrechtsinhaber zu, 

(b) der Mietanteil von tiber EUR bis zu EUR steht ausschlieBlich 
dem Grundsttickseigenttimer zu, und 

(c) der Mietanteil tiber EUR steht ausschlieBlich dem 
Dauernutzungsrechtinhaber zu. 

(Beispiel: bei einer Miete von EUR erhdlt der Grundsttickseigentilmer 
EUR und der Dauernutzungsrechtinhaber EUR , d.h. EUR 
gemdB lit a) + EUR gemdB lit c) als Differenz zwischen EUR und 
EUR ). 

3.3 Die Parteien stimmen iiberein, dass die Anpassung der Ertragsgrenze nach 
Ziffer 2.1 lit. a der Anlage DNR N1 10.2 mit der hier getroffenen Regelung 
abschliel3end erfolgt ist. Es findet keine weitere Anpassung der Ertragsgrenze 
statt. Die ubrigen in Ziffer 2 der Anlage DNR N1 10.2 getroffenen Regelungen 
(z.B. Zahlungsweise) bleiben unberuhrt. 
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Handlungen weiterer Grundstückseigentümer erforderlich ist, garantiert der 

Investor  Retail,  dass die Bewilligung und Beantragung der entsprechenden 

Eintragung durch den oder die weiteren Grundstückseigentümer der 

beurkundenden Notarin unverzüglich in grundbuchmäßiger Form vorgelegt 

werden. 

2.7 Die Bestellung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten berührt nicht 

das Recht einer Mitnutzung von Flächen im Rahmen des Dauernutzungsrechts 

(vgl. § 33 Abs. 3 WEG). Die im GKV Süd bereits enthaltenen Regelungen zur 

Bestellung von Dienstbarkeiten bleiben von diesem 9. Nachtrag unberührt. 

2.8 Im Falle eines Wiederaufbaus (§ 22 des Dauernutzungsrechtsvertrags) 

verpflichtet sich der Investor  Retail  zu einer etwaig erforderlichen Wieder- oder 

Neubestellung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten. 

3. Anpassung Ertragsgrenze 

3.1 Der Dauernutzungsrechtsvertrag sieht vor, dass sich die Parteien auf eine 
angemessene Erhöhung der Ertragsgrenze verständigen werden, wenn die von 
der Europäischen Zentralbank festgelegten Inflationsziele über mehr als zwei 
aufeinanderfolgende Jahre überschritten werden (siehe Ziffer 2.1  lit.  a) der 
Anlage DNR Ni 10.2). Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen 
Preissteigerungen einigen sich die Parteien auf eine Neuregelung der in Ziffer 2 
der Anlage DNR N1 10.2 beschriebenen Aufteilung der Mieterträge. 

3.2 Mietertrag ist die tatsächlich gezahlte Nettokaltmiete (ohne 
Nebenkostenvorauszahlung und Umsatzsteuer). Mieterträge, jeweils pro qm 
und Monat, bezogen auf die gesamten vermieteten Fläche der Teilausbaufläche 
im gewichteten Durchschnitt, werden wie folgt zwischen 
Dauernutzungsrechtsinhaber und Grundstückseigentümer aufgeteilt: 

(a) der Mietanteil bis zu einschließlich EUR  steht ausschließlich dem 
Dauernutzungsrechtsinhaber zu, 

(b) der Mietanteil von über EUR  bis zu EUR  steht ausschließlich 
dem Grundstückseigentümer zu, und 

(c) der Mietanteil über EUR  steht ausschließlich dem 
Dauernutzungsrechtinhaber zu. 

(Beispiel: bei einer Miete von EUR  erhält der Grundstückseigentümer 
EUR  und der Dauernutzungsrechtinhaber EUR , d.h. EUR  
gemäß  lit  a) + EUR  gemäß  lit  c) als Differenz zwischen EUR  und 
EUR ). 

3.3 Die Parteien stimmen überein, dass die Anpassung der Ertragsgrenze nach 
Ziffer 2.1  lit.  a der Anlage DNR N1 10.2 mit der hier getroffenen Regelung 
abschließend erfolgt ist. Es findet keine weitere Anpassung der Ertragsgrenze 
statt. Die übrigen in Ziffer 2 der Anlage DNR N1 10.2 getroffenen Regelungen 
(z.B. Zahlungsweise) bleiben unberührt. 
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4. Stellplatznachweis 

4.1 Die Behorde far Stadtentwicklung und Wohnen (Amt far Bauordnung und 
Hochbau) (BSW) hat am 29. Juni 2023 einen „Anderungsbescheid Nummer 5 
zum Genehmigungsbescheid fiber die Tektur des Kreuzfahrtterminals mit den 
Veranstaltungen 1 bis 7" erlassen (Anderungsbescheid). Der 
Anderungsbescheid stellt fest, dass durch die Nutzung des Kreuzfahrtterminals 
far Veranstaltungen ein Bedarf von 420 Kfz-Stellpldtzen entsteht, von denen 20 
Kfz-Stellplatze far den Zeitraum der Veranstaltungen vorzuhalten sind. Die 
ithrigen 400 Kfz-Stellplatze werden gestundet und sind unter Umstanden durch 
eine Ausgleichsabgabe abzulosen (§ 49 HBauO). Zudem stellt der 
Anderungsbescheid einen Bedarf von 67 Fahrradstellplatzen far die 
Veranstaltungsnutzung fest, die aufgrund geringeren Bedarfs befristet bis zum 
1. April 2028 gestundet sind. 

4.2 Der Investor Retail bestatigt, dass der Nachweis fur 20 Kfz-Stellplatze erbracht 
wird, und weist darauf hin, dass die abrigen 400 Kfz-Stellpldtze nicht in der 
Tiefgarage USQ nachgewiesen werden konnten. 

4.3 Far 200 Kfz-Stellplatze erfolgt die Stundung auf Grundlage des Abschlusses 
einer Vereinbarung mit der S-Bahn Hamburg GmbH im Auftrag des Hamburger 
Verkehrsverbundes zur Bereitstellung sog. Kombi-Tickets. Far weitere 200 
Kfz-Stellplatze erfolgt die Stundung auf Grundlage voraussichtlich geringeren 
Bedarfs. Diese Stundung ist bis zum 1. April 2028 befristet. Im Falle eines 
Nicht-Abschlusses der Vereinbarung mit der S-Bahn Hamburg GmbH und/oder 
spater tatsdchlich erhohten Bedarfs an Kfz- oder Fahrradstellplatzen ware fur 
die gestundeten Stellplatze eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. 

4.4 GemaB Teil C Ziffer 14.2.5 des 1. Nachtrags soil der 
Dauernutzungsrechtsinhaber berechtigt sein, das Kreuzfahrtterminal USQ und 
die Infrastruktur Kreuzfahrtterminal USQ auch fur Veranstaltungen zu nutzen, 
wobei es die alleinige Aufgabe des Dauernutzungsrechtsinhabers ist, alle 
zusatzlichen Voraussetzungen far die Nutzung zu Veranstaltungszwecken zu 
erfullen; dies umfasst auch die Erfallung bauordnungsrechtlicher Auflagen. 

4.5 Vor diesem Hintergrund stellt die Verkauferin den Kaufer Stid von samtlichen 
kiinftig erhobenen Abloseforderungen im Zusammenhang mit den 
Veranstaltungsstellplatzen far Kfz und Fahrrader vollumfanglich frei. Falls es 
zu einer entsprechenden Abloseforderung der BSW kommt und die Verkauferin 
einen Verzicht auf die Abloseforderung erreichen will, wird der Kaufer Sad die 
Verkauferin soweit moglich und zumutbar untersttitzen. Als zumutbar gilt 
insbesondere die Bereitstellung von beim Kaufer Sad vorhandenen 
Informationen, die der Verkauferin nicht vorliegen (z.B. Zahldaten), und das 
Ftihren von Schriftverkehr mit der BSW auf Grundlage von durch die 
Verkauferin vorbereiteten und mit dem Kaufer Sad abzustimmenden 
Entwarfen. Sofern gegen eine Entscheidung der BSW Rechtbehelfe eingelegt 
werden, erfolgt dies ausschlieBlich auf Kosten der Verkauferin und entbindet 
nicht von der sofortigen Freistellung, sofern den Rechtsbehelfen keine 
aufschiebende Wirkung zukommt oder eine Zahlungsfristverlangerung gewahrt 
wird. Im Falle eines erfolgreich eingelegten Rechtsbehelfs tritt der Kaufer Sad 
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etwaige Ruckzahlungsanspruche gegen die BSW an die dies annehmende 
Verkauferin ab. 

4.6 Die vertragliche Absicherung mit der S-Balm Hamburg GmbH im Auftrag des 
Hamburger Verkehrsverbundes fur die kostenlose Einraumung der Hin- und 
Riickfahrt mit dem OPNV zu den Veranstaltungen 1-7 liegt in der 
Verantwortung der Verkauferin und/oder des Betreiber KFT. 

4.7 Die Verkauferin oder der Betreiber KFT konnen aus dem Anderungsbescheid 
Nummer 5 keine privatrechtlichen Ansprache auf Nutzung von Stellplatzen far 
Kfz und Fahrrader herleiten. Privatrechtliche NutzungsansprUche sind 
abschliel3end im Dauernutzungsrechtsvertrag geregelt. 

4.8 Der Investor Retail wird dauerhaft daftir Sorge tragen, dass der Nachweis der 
20 tatsachlich nachzuweisenden Kfz-Stellplatze moglich bleibt. 

4.9 Die Parteien teilen das Verstandnis, dass mit dem Anderungsbescheid vom 
29. Juni 2023 die Ziffern 8 und 9 des Anderungsbescheids Nummer 2 vom 
6. Oktober 2020 insgesamt aufgehoben sind. Die Parteien werden sich 
diesbezaglich gemeinsam um eine unverztigliche Klarstellung von Ziffer 19 des 
Anderungsbescheids vom 29. Juni 2023 bemilhen. Es wird klargestellt, dass die 
Unibail-Rodamco USQ Development GmbH als Adressatin des Bescheids 
erforderlichenfalls auch Widerspruch gegen diese Bestimmung einlegen kann. 
Die Parteien stimmen darin tiberein, dass der Investor Retail nicht verpflichtet 
ist, die in Ziffer 9 des Anderungsbescheids Nummer 2 vom 6. Oktober 2020 
benannten Kfz-Stellplatze fur die Veranstaltungsnutzung herzustellen, 
nachzuweisen, abzulosen oder auf andere Weise zur Ermoglichung einer 
Veranstaltungsnutzung im Kreuzfahrtterminal USQ beizutragen. Auf Teil C 
Ziffer 14.2.5 des 1. Nachtrags wird verwiesen. 

4.10 Bleu 1 bestatigt, dass Besucher der stadtischen Veranstaltungen 1-7 die 
Tiefgarage USQ im Rahmen ihrer Kapazitat und zu denselben Konditionen wie 
andere Besucher des Westfield Hamburg-Uberseequartier nutzen darfen. 

5. Bestatigungen 

5.1 Mit diesem Nachtrag zum Dauernutzungsrechtsvertrag erftillen die Parteien ihre 
Verpflichtungen zum Abschluss von Nachtragen zum 
Dauernutzungsrechtsvertrag gemaB Teil C Ziffer 14.7 des 1. Nachtrags zur 
Rahmenurkunde sowie Teil B Ziffer 1.2.2 des 6. Nachtrags zur 
Rahmenurkunde. 

5.2 Die Parteien bestatigen, dass sich Planung und Bau des Kreuzfahrtterminal USQ 
und der Infrastruktur Kreuzfahrtterminal USQ ausschlieBlich nach den 
Regelungen des GKV Sad in der Fassung des 6. Nachtrags richten. Hinsichtlich 
des Innenausbaus trifft der Dauernutzungsrechtsvertrag fiber den GKV Sad 
hinausgehende Regelungen. 

5.3 Die Parteien bestatigen, dass die Ubergabe und Abnahme des AusschlieBlichen 
Nutzungsgegenstands mit Wirkung zum 16. Juni 2023 erfolgt ist. 
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B. Uberleitung des Dauernutzungsrechtsvertrags 

1. Die Verkftuferin und der Betreiber KFT schliel3en die 

Uberleitungsvereinbarung Dauernutzungsrecht, 

die dieser Urkunde als Anlage N9 B.1 beigefftgt ist 
(Uberleitungsvereinbarung). 

2. Die Verkauferin leitet mit der Uberleitungsvereinbarung ihre Position als 
Dauernutzungsrechtsinhaber aus dem Dauernutzungsrechtsvertrag in der 
Fassung diesel 9. Nachtrags mit sftmtlichen Rechten und Pflichten (d.h. 
schuldbefreiend) auf den dies annehmenden Betreiber KFT fiber. Dies gilt 
insbesondere auch fur das im Zusammenhang mit der Teilausbauflache 
stehende Recht zur Vermietung und (ggf. teilweisen) Vereinnahmung von 
Mietertrdgen (siehe § 10.2 des Dauernutzungsrechtsvertrages i.V.m. Ziffer 2.1 
der Anlage DNR N1 10.2). Die Vertragsiiberleitung wird mit grundbuchlicher 
Eintragung des Betreiber KFT als neuem Dauernutzungsberechtigten wirksam. 
Mit sofortiger Wirkung bis zur grundbuchlichen Eintragung des Betreiber KFT 
stellen die Parteien den Betreiber KFT bereits jetzt wirtschaftlich so, als sei er 
bereits Dauernutzungsrechtsinhaber. 

3. Die Verkauferin erkldrt hiermit gegentiber Bleu 1 und Bleu 7 die Uberleitung 
ihrer Position aus dem Dauernutzungsrechtsvertrag an den Betreiber KFT (vgl. 
Ziffer 26.2 des Dauernutzungsrechtsvertrags). Der Investor Retail, insbesondere 
Bleu 1 und Bleu 7, stimmt der Uberleitung vorsorglich noch einmal zu. 

4. Die Verkftuferin ftbertragt mit der Uberleitungsvereinbarung ebenfalls die 
Verpflichtung zum Ausbau des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstands gemaB 
§ 10.4b GKV Sal mit sofortiger Wirkung vollumfdnglich auf den Betreiber 
KFT. Der Betreiber KFT ftbemimmt die sich hieraus ergebenden 
Verpflichtungen gegeniiber dem Investor Retail und der mfi Shopping Center 
Management GmbH. Der Investor Retail bestdtigt, dass der nach § 10.4b.7.2 
GKV Sud erforderliche Nachweis damit erbracht ist. Der 
Dauernutzungsrechtsvertrag in der heute beurkundeten Fassung hat gegenftber 
§ 10.4b GKV Sad Vorrang, soweit er weitergehende oder abweichende 
Regelungen enthdlt. 

5. Die Verkauferin bestatigt, dass sie sich bei der jeweiligen Ubergabe gemd6 
§§ 10.4a.7.2 und 10.4a.7.3 GKV Stid auch weiterhin ausschlieBlich durch die 
HafenCity Hamburg GmbH vertreten lassen wird (§ 10.4a.7.5 GKV Sad). Mit 
der Ubergabe an die Verkftuferin gilt zugleich auch die Ubergabe an den 
Betreiber KFT als erfolgt und die Uberlassungspflicht durch den Investor Retail 
unter dem Dauernutzungsrechtsvertrag als 

C. Nutzungsvertrag Kaioperationsflachen 

1. Die Verkauferin und der Betreiber KFT schlieBen den 

Nutzungsvertrag fiber Kaioperationsflachen und Kaimauern 

ab, der dieser Urkunde als Anlage N9 C beigefftgt ist. 
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2. Die Verkauferin bestatigt, dass samtliche ihr gegentiber bestehenden 
vertraglichen Rechte des Kaufers Sad, des Investor Stid, der 
Quartiersmanagementgesellschaft und der Unibail Development, insbesondere 
solche gemaB Rahmenurkunde und dem Gestattungsvertrag vom 7. Marz 2017, 
vom Abschluss des Nutzungsvertrags Aber Kaioperationsflachen und 
Kaimauern unbertihrt bleiben. Die Verkauferin wird ihre vertraglichen 
Verpflichtungen gegentiber dem Kaufer Slid, dem Investor Stid, der 
Quartiersmanagementgesellschaft und der Unibail Development weiter 
uneingeschrankt erfallen. 

3. Dem Betreiber KFT ist bekannt, dass sich die Verkauferin zur Einraumung eines 
Sondernutzungsrechts filr die sogenannte Plazaflache verpflichtet hat (siehe 
§ 14.7 des Dauernutzungsrechtsvertrages und § 10.3.2 GKV Stid). Der 
Betreiber KFT bestatigt, dass ihm der Inhalt dieser Regelungen und sich daraus 
ergebende Einschrankungen der Nutzung der Plazaflache ebenfalls bekannt 
sind. 

D. Sonstiges 

1. Schlussbestimmungen 

1.1 Die Parteien (ausgenommen die Verkauferin) sind verpflichtet, in diesem 
9. Nachtrag 0bemommene Pflichten schuldbefreiend auf einen 
Rechtsnachfolger im Eigentum bzw. dinglich Berechtigten zu iibertragen und 
diesen entsprechend (samt Weitergabeverpflichtung) zur Weitergabe zu 
verpflichten. Im Falle der nur teilweisen Rechtsnachfolge bzw. dinglichen 
Berechtigung gilt dies, sofern rechtlich und tatsachlich moglich, nur (flachen-
)anteilig, sofern und soweit sie sich (ggf. anteilig) auf die betroffene Teilflache 
beziehen. Ausgenommen hiervon sind bereits erfullte Pflichten. 

1.2 Den Parteien ist der Inhalt des Hamburgischen Transparenzgesetzes bekannt. 
Sie wissen urn die sich hieraus fur die Verkauferin ergebenden 
Transparenzpflichten und erkennen diese an. 

1.3 Im Hinblick auf § 10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien: Die Verkauferin 
kann binnen eines Monats nach Veroffentlichung des Nachtrags im 
Informationsregister von diesem 9. Nachtrag zurucktreten, wenn der 
Verkauferin nach Veroffentlichung des 9. Nachtrags von ihr nicht zu 
vertretende Tatsachen bekannt werden, die sie, waren sie schon zuvor bekannt 
gewesen, dazu veranlasst hatten, einen solchen Nachtrag nicht zu schlieBen, und 
ein Festhalten am 9. Nachtrag der Verkauferin unzumutbar ist. 

1.4 Die Kosten der Beurkundung und Umsetzung des 
Dauernutzungsrechtsvertrages tragt die Verkauferin (vgl. § 25.1 des 
Dauernutzungsrechtsvertrages). Die Kosten der Beurkundung und Umsetzung 
der Uberleitungsvereinbarung Dauernutzungsrecht tragt der Betreiber KFT. Die 
Kosten der Beurkundung und Umsetzung des Nutzungsvertrags Aber 
Kaioperationsflachen und Kaimauern tragen die Verkauferin und der Betreiber 
KFT zu gleichen Teilen. Alle etwaigen weiteren Kosten der Beurkundung 
tragen die Parteien zu je gleichen Teilen. Die Kosten der anwaltlichen Beratung 
im Zusammenhang mit diesem 9. Nachtrag tragt jede Partei selbst. 

EUROPE-LEGAL-271224222/I7 120591-0003 19122 



1.5 Eine Beteiligung des Kauferkonsortiums als Partei dieser Urkunde ist wegen 
§ 27.11 GKV Slid nicht erfolgt. Die Parteien stellen vorsorglich klar, dass in 
diesem 9. Nachtrag keine Verpflichtungen zu Lasten des Kauferkonsortiums 
bewirkt werden; im Zweifel ist dieser 9. Nachtrag entsprechend auszulegen. Die 
Parteien erklaren, dass dieser 9. Nachtrag, sollte dennoch eine Verpflichtung zu 
Lasten des Kauferkonsortiums enthalten sein, ohne diese Verpflichtung 
zwischen den Parteien wirksam sein soil. 

1.6 Die Parteien stimmen alien zur Umsetzung dieses 9. Nachtrags erforderlichen 
grundbuchlichen Anderungen zu. 

1.7 Eine Beteiligung des Kdufers Wohnen, des Garanten Kaufer Wohnen, des 
Kaufers Wohnen B und des Garanten Kaufer Wohnen B ist im Hinblick auf Teil 
D, Ziffer 8.1 des 4. Nachtrags bzw. Teil D Ziffer 5.1 des 8. Nachtrags 
entbehrlich. 

1.8 Anderungen der diesem 9. Nachtrag beigeftigten Vertrage werden ohne 
Beteiligung der weiteren Parteien dieses 9. Nachtrags vorgenommen, sofern 
nicht in Rechte und Pflichten einer solchen weiteren Partei nachteilig 
eingegriffen wird. Ktinftige Anderungen der Rahmenurkunde oder von Teilen 
hiervon (insbesondere des GKV Stid) sind ohne Beteiligung des Betreiber KFT 
zulassig, soweit sie nicht in Rechte und Pflichten des Betreiber KFT nachteilig 
eingreifen. 

1.9 Sollte eine Bestimmung dieses 9. Nachtrags ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchsetzbar sein oder werden, so bertihrt dies nicht die Wirksamkeit 
und Durchsetzbarkeit aller tibrigen Bestimmungen dieses 9. Nachtrags. § 306 
BGB (Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit von 
Allgemeinen Geschaftsbedingungen) bleibt unbertihrt. 

1.10 Sollte eine Bestimmung dieses 9. Nachtrags ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchsetzbar sein oder werden, ist die unwirksame oder undurchsetzbare 
Bestimmung als durch diejenige wirksame und durchsetzbare Bestimmung 
ersetzt anzusehen, die — soweit nur rechtlich moglich — dem am ndchsten 
kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses 
9. Nachtrags gewollt haben vvtirden, sofern sie den Punkt bedacht hdtten. 
Gleiches gilt fur etwaige Regelungslticken in diesem 9. Nachtrag. 

1.11 Alle Anderungen und Ergdnzungen sowie die Aufhebung dieses 9. Nachtrags 
bediirfen zu ihrer Wirksamkeit — soweit nicht gesetzlich eine strengere Form 
vorgeschrieben ist — der Schriftform. Dies gilt auch ftir einen Verzicht auf das 
Formerfordernis nach dieser Vorschrift. 

1.12 Soweit Anlagen dieser Urkunde nicht unmittelbar beigeftigt sind, enthdlt die 
UVZ-Nr. 775/2023 M Hamburg, 
vom 3. Juli 2023 (nachfolgend die Bezugsurkunde) die Anlagen zu diesem 
9. Nachtrag, welche den Parteien vollinhaltlich bekannt sind. Die Urschrift der 
Bezugsurkunde sowie die Urschriften bzw. beglaubigten Abschriften der in 
Ziffern 0.1 und 0.2 der Vorbemerkungen genannten Urkunden lagen bei der 
heutigen Verhandlung vor und wurde den Erschienenen zur Durchsicht 
vorgelegt. Hierauf wird gemdf3 § 13a BeurkG Bezug genommen. Die Parteien 
bestatigen, dass ihnen der Inhalt der vorgenannten Urkunden bekannt ist und 
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1.5 Eine Beteiligung des Käuferkonsortiums als Partei dieser Urkunde ist wegen 

§ 27.11 GKV Süd nicht erfolgt. Die Parteien stellen vorsorglich klar, dass in 

diesem 9. Nachtrag keine Verpflichtungen zu Lasten des Käuferkonsortiums 

bewirkt werden; im Zweifel ist dieser 9. Nachtrag entsprechend auszulegen. Die 

Parteien erklären, dass dieser 9. Nachtrag, sollte dennoch eine Verpflichtung zu 

Lasten des Käuferkonsortiums enthalten sein, ohne diese Verpflichtung 

zwischen den Parteien wirksam sein soll. 

1.6 Die Parteien stimmen allen zur Umsetzung dieses 9. Nachtrags erforderlichen 

grundbuchlichen Änderungen zu. 

1.7 Eine Beteiligung des Käufers Wohnen, des Garanten Käufer Wohnen, des 

Käufers Wohnen B und des Garanten Käufer Wohnen B ist im Hinblick auf Teil 

D, Ziffer 8.1 des 4. Nachtrags bzw. Teil D Ziffer 5.1 des 8. Nachtrags 

entbehrlich. 

1.8 Änderungen der diesem 9. Nachtrag beigefügten Verträge werden ohne 

Beteiligung der weiteren Parteien dieses 9. Nachtrags vorgenommen, sofern 

nicht in Rechte und Pflichten einer solchen weiteren Partei nachteilig 
eingegriffen wird. Künftige Änderungen der Rahmenurkunde oder von Teilen 

hiervon (insbesondere des GKV Süd) sind ohne Beteiligung des Betreiber KFT 

zulässig, soweit sie nicht in Rechte und Pflichten des Betreiber KFT nachteilig 

eingreifen. 

1.9 Sollte eine Bestimmung dieses 9. Nachtrags ganz oder teilweise unwirksam 

oder undurchsetzbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit 
und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses 9. Nachtrags. § 306 
BGB (Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen) bleibt unberührt. 

1.10 Sollte eine Bestimmung dieses 9. Nachtrags ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchsetzbar sein oder werden, ist die unwirksame oder undurchsetzbare 
Bestimmung als durch diejenige wirksame und durchsetzbare Bestimmung 
ersetzt anzusehen, die — soweit nur rechtlich möglich — dem am nächsten 
kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses 
9. Nachtrags gewollt haben würden, sofern sie den Punkt bedacht hätten. 

Gleiches gilt für etwaige Regelungslücken in diesem 9. Nachtrag. 

1.11 Alle Änderungen und Ergänzungen sowie die Aufhebung dieses 9. Nachtrags 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit — soweit nicht gesetzlich eine strengere Form 
vorgeschrieben ist — der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das 
Formerfordernis nach dieser Vorschrift. 

1.12 Soweit Anlagen dieser Urkunde nicht unmittelbar beigefügt sind, enthält die 
UVZ-Nr. 775/2023 M  Hamburg, 

vom 3. Juli 2023 (nachfolgend die Bezugsurkunde) die Anlagen zu diesem 
9. Nachtrag, welche den Parteien vollinhaltlich bekannt sind. Die Urschrift der 
Bezugsurkunde sowie die Urschriften bzw. beglaubigten Abschriften der in 
Ziffern 0.1 und 0.2 der Vorbemerkungen genannten Urkunden lagen bei der 
heutigen Verhandlung vor und wurde den Erschienenen zur Durchsicht 
vorgelegt. Hierauf wird gemäß § 13a BeurkG Bezug genommen. Die Parteien 
bestätigen, dass ihnen der Inhalt der vorgenannten Urkunden bekannt ist und 
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verzichten nach Belehrung fiber die Bedeutung der Verweisung hieiiiiit auf 
deren erneute Verlesung und die Vorlage der enthaltenen Plane zur Durchsicht 
sowie auf ein Beifugen zu dieser Urkunde. 

2. Durchfiihrung 

2.1 Diese Urkunde soil von der Notarin lE. 
durchgefuhrt werden. Die Notarin wird beauftragt, diese Urkunde 
durchzufUhren. Die Parteien verzichten auf ihr eigenes Antragsrecht. Aus 
diesem Grunde bevollmachtigen die Parteien hiermit die Notarin und ihren 
amtlich bestellten Vertreter (soweit moglich jeweils unter Befreiung von den 
Beschrankungen des § 181 BGB), far sie alle Erklarungen abzugeben und 
entgegenzunehmen, die zur Durchfahrung dieser Urkunde erforderlich oder 
dienlich sind, insbesondere Grundbucheintragungen, Ranganderungen und 
Loschungen sowie Inhaltsanderungen von Belastungen zu bewilligen und zu 
beantragen, Bewilligungen und Antrage zu wiederholen, dem Grundbuchamt 
gegenaber etwa erforderliche Identitatserklarungen abzugeben sowie den 
schuldrechtlichen und/oder dinglichen Teil dieser Urkunde entsprechend 
anzupassen und alle Erklarungen auch hinsichtlich des Inhaltes und der 
Rangbestimmung aller Art abzugeben und Antrage zu stellen und 
zurtickzunehmen, auch einzeln und eingeschrankt. Die Notarin und ihr amtlich 
bestellter Vertreter sind ohne Beschrankung auf die gesetzliche Vollmacht (§ 15 
GBO) berechtigt, Grundbucherklarungen getrennt und eingeschrankt 
einzureichen und zurackzuziehen sowie zur Beseitigung von 
Eintragungshindernissen zu andern und zu ergarizen. 

2.2 Weiterhin werden die Notariatsangestellten, 

MI" 
Geschaftsanschrift: ,jeweils einzeln und befreit 
von § 181 BGB, bevollmachtigt ebenfalls die erforderlichen Erklarungen zur 
Durchfahrung dieser Urkunde abzugeben und entgegenzunehmen. Sie konnen 
insbesondere Eintragungen, Anderungen, Loschungen und Ranganderungen im 
Grundbuch bewilligen und beantragen. Im Innenverhaltnis darf von dieser 
Vollmacht nur in Abstimmung mit den jeweils betroffenen Parteien Gebrauch 
gemacht werden, ohne dass dies dem Grundbuchamt gegenaber nachzuweisen 
ware. 

3. Hinweise 

Die Erschienenen wurden von der beurkundenden Notarin insbesondere auf 
Folgendes hingewiesen: 

(a) Alle Abreden, mit denen die Vereinbarungen in dieser Urkunde stehen 
und fallen sollen, massen beurkundet werden. Die Nichtbeurkundung 
einzelner Abreden kann die Unwirksamkeit der gesamten 
Vereinbarungen zur Folge haben. 
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verzichten nach Belehrung über die Bedeutung der Verweisung hiennit auf 

deren erneute Verlesung und die Vorlage der enthaltenen Pläne zur Durchsicht 

sowie auf ein Beifügen zu dieser Urkunde. 

2. Durchführung 

2.1 Diese Urkunde soll von der Notarin  

durchgeführt werden. Die Notarin wird beauftragt, diese Urkunde 

durchzuführen. Die Parteien verzichten auf ihr eigenes Antragsrecht. Aus 

diesem Grunde bevollmächtigen die Parteien hiermit die Notarin und ihren 

amtlich bestellten Vertreter (soweit möglich jeweils unter Befreiung von den 

Beschränkungen des § 181 BGB), für sie alle Erklärungen abzugeben und 

entgegenzunehmen, die zur Durchführung dieser Urkunde erforderlich oder 

dienlich sind, insbesondere Grundbucheintragungen, Rangänderungen und 

Löschungen sowie Inhaltsänderungen von Belastungen zu bewilligen und zu 

beantragen, Bewilligungen und Anträge zu wiederholen, dem Grundbuchamt 

gegenüber etwa erforderliche Identitätserklärungen abzugeben sowie den 

schuldrechtlichen und/oder dinglichen Teil dieser Urkunde entsprechend 

anzupassen und alle Erklärungen auch hinsichtlich des Inhaltes und der 

Rangbestimmung aller Art abzugeben und Anträge zu stellen und 

zurückzunehmen, auch einzeln und eingeschränkt. Die Notarin und ihr amtlich 

bestellter Vertreter sind ohne Beschränkung auf die gesetzliche Vollmacht (§ 15 

GBO) berechtigt, Grundbucherklärungen getrennt und eingeschränkt 

einzureichen und zurückzuziehen sowie zur Beseitigung von 

Eintragungshindernissen zu ändern und zu ergänzen. 

2.2 Weiterhin werden die Notariatsangestellten, 

 

 

 

Geschäftsanschrift: , jeweils einzeln und befreit 

von § 181 BGB, bevollmächtigt ebenfalls die erforderlichen Erklärungen zur 

Durchführung dieser Urkunde abzugeben und entgegenzunehmen. Sie können 

insbesondere Eintragungen, Änderungen, Löschungen und Rangänderungen im 

Grundbuch bewilligen und beantragen. Im Innenverhältnis darf von dieser 

Vollmacht nur in Abstimmung mit den jeweils betroffenen Parteien Gebrauch 

gemacht werden, ohne dass dies dem Grundbuchamt gegenüber nachzuweisen 

wäre. 

3. Hinweise 

Die Erschienenen wurden von der beurkundenden Notarin insbesondere auf 

Folgendes hingewiesen: 

(a) Alle Abreden, mit denen die Vereinbarungen in dieser Urkunde stehen 

und fallen sollen, müssen beurkundet werden. Die Nichtbeurkundung 

einzelner Abreden kann die Unwirksamkeit der gesamten 

Vereinbarungen zur Folge haben. 
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(b) Die Parteien haften fur die Kosten dieser Beurkundung als 
Gesamtschuldner. 

(c) Die Notarin hat steuerlich nicht beraten. 

Vorstehende Niederschrift nebst Anlagen wurde den Erschienenen in Gegenwart der 
beurkundenden Notarin vorgelesen, von den Erschienenen genehmigt and eigenhandig 
unterschrieben, wie folgt: 
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(b) Die Parteien haften für die Kosten dieser Beurkundung als 

Gesamtschuldner. 

(c) Die Notarin hat steuerlich nicht beraten. 

Vorstehende Niederschrift nebst Anlagen wurde den Erschienenen in Gegenwart der 

beurkundenden Notarin vorgelesen, von den Erschienenen genehmigt und eigenhändig 

unterschrieben, wie folgt: 
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Be0aubigte 
Abschrift 

nhan 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermogen 

Vollmacht 

Die Freie und Hansestadt Hamburg erteilt hiermit 

• 

beide geschaftsansassig: 

folgende Vollrnacht: 

nachfolgend „Bevollma'chtigte" 

1. Die Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen) hat folgende 
Vertrage geschlossen: 

a) unter anderem mit verschiedenen zur Projektgemeinschaft ING (inzwischen 
ausgeschieden), GroR & Partner und Propertize B.V. (ehemals Bouwfonds) 
gehorenden Kaufergesellschaften (nachfolgend insgesamt „Kauferkonsortium") 

einen GrundstOckskaufvertrag vom 12. September 2005 (UR-Nr. 2006/2005 A 
, zu dem inzwischen folgende 

Nachtrage bestehen: 1. Nachtrag vom 18. November 2005 (UR-Nr. 2458/2005 A 

, 2. Nachtrag vom 4./5. Oktdber 

2007 (UR-Nr. 1844/2007 A 

samt Anderungsurkunde vom 26. November 2007 (UR-Nr. 2351/2007 A 

), 3. Nachtrag yam 

28./29. Dezember 2007 (UR-Nr. 2673/2007 A 

), 4. Nachtrag vom 15. Februar 2008 (UR-Nr. 293/2008 A 
, 5. Nachtrag vom 

18. Dezember 2009 (UR-Nr. 1582/2009 A 

, Nachtrag 5A vom 23. Marz 2010 (UR-Nr. 554/2010 T 

M MI), 6. Nachtrag vom 23. April 2010 (UR-

Nr. 701/2010 T , 7. Nachtrag vom 

LIG Hamburg 
lmmobilienmanogement 
und Grundvermogen • 

Geschaftsfiihrer 

LIG Hamburg ist ein Unternehmen der FinanzbehOrde Hamburg Verwaltungsratsvorsitzender 

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie im Internet unter https://immobilien-lig.harriburg.de/kontakt/. Sofern Sie 
eine Ubersendung in Papierform wOnschen, teilen Sie uns dies bitte mit. 

  

Begbu.bigte 
Abschrift 

nhang 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 

Vollmacht 

Die Freie und Hansestadt Hamburg erteilt hiermit 

  
 

beide geschäftsansässig:  
 

— nachfolgend „Bevollmächtigte" — 

folgende Vollmacht: 

1. Die Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermögen Stadt und Hafen) hat folgende 
Verträge geschlossen: 

a) unter anderem mit verschiedenen zur Projektgemeinschaft ING (inzwischen 
ausgeschieden), Groß & Partner und Propertize B.V. (ehemals Bouwfonds) 
gehörenden Käufergesellschaften (nachfolgend insgesamt „Käuferkonsortium") 
einen Grundstückskaufvertrag vom 12. September 2005 (UR-Nr. 2006/2005 A  

), zu dem inzwischen folgende 
Nachträge bestehen: 1. Nachtrag vom 18. November 2005 (UR-Nr. 2458/2005 A  

), 2. Nachtrag vom 4./5. Oktöber 
2007 (UR-Nr. 1844/2007 A ) 
samt Änderungsurkunde vom 26. November 2007 (UR-Nr. 2351/2007 A  

), 3. Nachtrag vom 
28./29. Dezember 2007 (UR-Nr. 2673/2007 A  

), 4. Nachtrag vom 15. Februar 2008 (UR-Nr. 293/2008 A  
), 5. Nachtrag vom 

18. Dezember 2009 (UR-Nr. 1582/2009 A  
), Nachtrag 5A vom 23. März 2010 (UR-Nr. 554/2010 T  

), 6. Nachtrag vom 23. April 2010 (UR-

Nr. 701/2010 T ), 7. Nachtrag vom 

<--> LIG Hamburg 
Immobilienmanagement 
und Grundvermögen • 

Geschäftsführer  

LIG Hamburg ist ein Unternehmen der Finanzbehörde Hamburg verwaltungsratsvorsitzender   

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie im Internet unter https://immobilien-lig.hamburg.de/kontakti. Sofern Sie 
eine Übersendung in Papierform wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit. 



22. Dezember 2011 (UR-Nr. 1481/2011 T 
), 8. Nachtrag vom 19. September 2012 (UR-Nr. 1157/2012 T • 

), die Ausgliederungsvereinbarung SPV 12, 
zugleich 9. Nachtrag (UR-Nr. 788/2013 T 

), 10. Nachtrag vom 11. Oktober 2013 (UR-Nr. 1345/2013 T • 

) sowie 11. Nachtrag vom 4. Dezember 2013 
(UR-Nr. 1644/2013 T 

- die in dieser Ziffer 1 a)) genannten Urkunden nachfolgend insgesamt 
„Grundstiickskaufvertrag 2005" - 

sowie 

b) unter anderem mit verschiedenen zum Kauferkonsortium and zum Unibail-Rodamco-
Konzern gehorenden Gesellschaften mehrere Vereinbarungen betreffend das sudliche 
Uberseequartier in der Hamburger HafenCity, wie in der Rahmenurkunde vom 8. bis 
10. Dezember 2014 nebst Anlagen (UR-Nr. 1609/2014 M 

) niedergelegt, zu der inzwischen folgende Nachtrage 
bestehen: 1. Nachtrag vom 9. August 2016 (UR-Nr. 1034/2016 M 

), 2. Nachtrag vom 25. Januar 2017 (UR-
Nr. 160/2017 M ), 
Nachtrag 2A vom 26. Januar 2017 (UR-Nr. 168/2017 M 

), Nachtrag 2B vom 24. Marz 2017 (UR-Nr. 422/2017 M 
), 3. Nachtrag vom 

18. August 2017 (UR-Nr. 1032/2017 M 
), 4. Nachtrag vom 30. November 2018 (UR-Nr. 1475/2018 M • 

), 5. Nachtrag vom 22. Mai 
2019 (UR-Nr. 627/2019 M 

), dieser berichtigt durch die notaramtliche Berichtigungserklarung vom 
24. Mai 2019, 1. Nachtrag vom 28. Januar 2021 zur Dreiparteienvereinbarung vom 30. 
November 2018 (UR-Nr. 1475/2018 M 

) (UR-Nr. 139/2021 M 
), 6. Nachtrag vom 11. August 2021 (UR-Nr. 1108/2021 M • 

), dieser berichtigt durch die 
notaramtliche Berichtigungserklarung, vom 23. August 2021, 7. Nachtrag yam 11. 
August 2021 (UR-Nr. 1109/2021 M 

) sowie 8. Nachtrag vom 4. August 2021 (UR-Nr. 1088/2021 M • 

- die in dieser Ziffer 1 b) genannten Urkunden nachfolgend insgesamt 
„Rahmenurkunde USQ Sad"-

2. Die Vollmacht erstreckt sich auf samtliche Teilflachen, die Gegenstand des 
Grundstuckskaufvertrags 2005 und/oder der Rahmenurkunde USQ SCid waren oder sind 
oder im Rahmen von kOnftigen Nachtragen zum Grundstuckskaufvertrag 2005 und/oder 
zur Rahmenurkunde USQ Sud werden. Dies betrifft insbesondere die folgenden 
Teifflachen (eingetragen jeweils im Grundbuch des Amtsgericht Hamburg, Grundbuch von 

22. Dezember 2011 (UR-Nr. 1481/2011 T  

), 8. Nachtrag vom 19. September 2012 (UR-Nr. 1157/2012 T  

), die Ausgliederungsvereinbarung SPV 12, 

zugleich 9. Nachtrag (UR-Nr. 788/2013 T  

), 10. Nachtrag vom 11. Oktober 2013 (UR-Nr. 1345/2013 T  

) sowie 11. Nachtrag vom 4. Dezember 2013 

(UR-Nr. 1644/2013 T ‚ ) 

— die in dieser Ziffer 1 a)) genannten Urkunden nachfolgend insgesamt 

„Grundstückskaufvertrag 2005" - 

sowie 

b) unter anderem mit verschiedenen zum Käuferkonsortium und zum Unibail-Rodamco-

Konzern gehörenden Gesellschaften mehrere Vereinbarungen betreffend das südliche 

Überseequartier in der Hamburger HafenCity, wie in der Rahmenurkunde vorn 8. bis 

10. Dezember 2014 nebst Anlagen (UR-Nr. 1609/2014 M  

) niedergelegt, zu der inzwischen folgende Nachträge 

bestehen: 1. Nachtrag vom 9. August 2016 (UR-Nr. 1034/2016 M  

), 2. Nachtrag vom 25. Januar 2017 (UR-

Nr. 160/2017 M ), 

Nachtrag 2A vom 26. Januar 2017 (UR-Nr. 168/2017 M 

), Nachtrag 2B vom 24. März 2017 (UR-Nr. 422/2017 M 

), 3. Nachtrag vom 

18. August 2017 (UR-Nr. 1032/2017 M  

), 4. Nachtrag vom 30. November 2018 (UR-Nr. 1475/2018 M  

), 5. Nachtrag vom 22. Mai 

2019 (UR-Nr. 627/2019 M 

), dieser berichtigt durch die notaramtliche Berichtigungserklärung vom 

24. Mai 2019, 1. Nachtrag vom 28. Januar 2021 zur Dreiparteienvereinbarung vom 30. 

November 2018 (UR-Nr. 1475/2018 M  

) (UR-Nr. 139/2021 M  

), 6. Nachtrag vom 11. August 2021 (UR-Nr. 1108/2021 M  

), dieser berichtigt durch die 

notaramtliche Berichtigungserklärung , vom 23. August 2021, 7. Nachtrag vorn 11. 

August 2021 (UR-Nr. 1109/2021 M 

) sowie 8. Nachtrag vom 4. August 2021 (UR-Nr. 1088/2021 M  

) 

— die in dieser Ziffer 1 b) genannten Urkunden nachfolgend insgesamt 

„Rahmenurkunde ÜSQ Süd"-

 

2. Die Vollmacht erstreckt sich auf sämtliche Teilflächen, die Gegenstand des 

Grundstückskaufvertrags 2005 und/oder der Rahmenurkunde ÜSQ Süd waren oder sind 

oder im Rahmen von künftigen Nachträgen zum Grundstückskaufvertrag 2005 und/oder 

zur Rahmenurkunde ÜSQ Süd werden. Dies betrifft insbesondere die folgenden 

Teilflächen (eingetragen jeweils im Grundbuch des Amtsgericht Hamburg, Grundbuch von 
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Altstadt SOd unter den nachfolgend angegebenen Blattnummern und jeweils einschlief3lich 
etwaiger zwischenzeitlich gebildeter Mit- und Sondereigentumsanteile): 

FlurstOck 2097 (eingetragen unter Ifd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf 
Blatt 3161); 

• Flurstick 2096 (eingetragen unter Ifd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf 
Blatt 3162); 

Flurstick 2095 (eingetragen unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf 
Blatt 3163); 

• FlurstOcke 2093, 2103 und 2104  (eingetragen unter lfd. Nr. 1 des 
Bestandsverzeichnisses auf Blatt 3164); 

• Flurstick 2098 (eingetragen unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf Blatt 
3165); 

FlurstOcke 2092 und 2105 (eingetragen unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses 
auf Blatt 3166); 

• FlurstOck 2109 (eingetragen unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf 
Blatt 3167); 

• Flurstick 2108 (eingetragen unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf 
Blatt 3168); 

• FlurstOck 2090 (eingetragen unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf 

Blatt 3169); 

FlurstOck 2089 (eingetragen unter ltd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf 

Blatt 3170); 

• FlurstOck 2099 (eingetragen unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf 

Blatt 3171); 

• FlurstOcke 2106 and 6588' (eingetragen unter lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses 

auf Blatt 3172); 

• FlurstOck 6587 (Sonder- bzw. Miteigentumsanteile eingetragen auf Blattern 3083, 

3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092 und 3093). 

• Flursticke, 2228, 2230, 2462, 2463, 2464 . (eingetragen unter lfd. Nr. 1 des 

Bestandsverzeichnisses auf Blatt 3544) 

• Flursticke 2245, 2219, 2247, 2214, 1957, 2215, 2217, 2477, 2478, 2480, 2467, 2468, 

2469, 2470, 2471, 2472, 2473 und 2476 (eingetragen unter ltd. Nr. 1 des 

Bestandsverzeichnisses auf Blatt 2199) 

• FlurstOcke 2222, 2248, 2475, 2481, 2465, 2466, 2482, 2474 und 2479 (eingetragen 

unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses auf Blatt 3545) 
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O Flurstucke 2489 und 2492 und FlurstOck 2491 (eingetragen unter ltd. Nr. 1 und ltd. 
Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses auf Blatt 4236) 

• Flurstucke 1956, 2496, 2483, 2485, 2487, 2488, 2493, 2494, 2221 und 2490 
(eingetragen unter ltd. Nrn. 1 bis 4 des Bestandsverzeichnisses auf Blatt 4233) 

• Flurstucke 2497, 2484 und 2627 (eingetragen unter ltd. Nr. 3 des 
Bestandsverzeichnisses auf Blatt 4232) 

3. Die Bevollmachtigten sind berechtigt, 

a) alle Rechtsgeschafte abzuschlieRen und Erklarungen abzugeben, die im 
Zusammenhang mit der Anderung oder dem Vollzug des GrundstOckskaufvertrages 
2005 und/oder der Rahmenurkunde USQ SCid erforderlich und/oder zweckmaRig sind; 
dies beinhaltet insbesondere, jedoch ohne darauf beschrankt zu sein, das Recht, alle 
Erklarungen (insbesondere Auflassungserklarungen) abzugeben, Antrage zu stellen 
und Erklarungen entgegenzunehmen, die zur Ubertragung von Eigentum, zu 
Eintragungen, RanganderunOen und Loschungen von Belastungen aller Art in Abt. II 
und Ill insbesondere der in Ziffer 2 genannten GrundbCicher oder im Baulastenkataster 
erforderlich oder zweckmaRig sind, sowie Erklarungen aller Art im Zusammenhang mit 
den in Ziffer 2 genannten Teilflachen (einschlieRlich insbesondere beliebiger 
grundbuchlicher Erklarungen) gegenCiber BehOrden und sonstigen Dritten, 
einschlieRlich Banken abzugeben; and 

b) Rechte auszuCiben und Ansprache geltend zu machen, die der Freien und Hansestadt 
Hamburg aus dem GrundstCickskaufvertrag 2005 und/oder der Rahmenurkunde USQ 

SCid (einschlie1 lich bestehender und kunftiger Nachtrage zu diesen Vertragen) 

zustehen; dies beinhaltet insbesondere, jedoch ohne darauf beschrankt zu sein, das 

Recht, Wiederkaufsrechte oder Kaufrechte sowie Reicktrittsrechte aus dem 

GrundstOckskaufvertrag 2005 und/oder der Rahmenurkunde USQ Sud auszuCiben; 

und 

c) N.achtragsvereinbarungen beliebigen Inhalts zu dem GrundstOckskaufvertrag 2005 

und/oder der Rahmenurkunde USQ SCid (oder einzelnen Teilen davon) zu schlieRen 

und den Grundstackskaufvertrag 2005 und/oder die Rahmenurkunde USQ SCid 

(jeweils ganz oder teilweise) zu andern und/oder aufzuheben sowie 

d) begleitende Vertrage beliebigen Inhalts 'aus oder im Zusammenhang mit dem 

Grundstuckskaufvertrag.2005 und/oder der Rahmenurkunde USQ SOd abzuschlieRen, 

zu andern, zu vollziehen und aufzuheben und 

e) samtliche Erklarungen abzugeben und entgegenzunehmen, die mit den in dieser Ziffer 

3 genannten Rechtsgeschaften und Rechtshandlungen direkt oder indirekt in 

Zusammenhang stehen. 

Im Zweifel soil diese Vollmacht umfassend ausgelegt werderi., 
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Jeder der Bevollmachtigten ist allein vertretungsberechtigt, von den Beschrankungen des 
§ 181 BGB befreit and befugt, Untervollmachten zu erteilen sowie die Unterbevollmachtigten 
jeweils von den einschrankenden Bestimmungen des § 181 BGB zu befreien. 

Bereits von der Vollmachtgeberin an die Bevollmachtigten erteilte Vollmachten bleiben von 
dieser Vollmacht unberuhrt. 

5 

Jeder der Bevollmächtigten ist allein vertretungsberechtigt, von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit und befugt, Untervollmachten zu erteilen sowie die Unterbevollmächtigten 
jeweils von den einschränkenden Bestimmungen des § 181 BGB zu befreien. 

Bereits von der Vollmachtgeberin an die Bevollmächtigten erteilte Vollmachten bleiben von 
dieser Vollmacht unberührt. 



eglaubigte 
Abschrift 
14. 

Vollmacht Power of Attorney 

Unibail-Rodamco USQ Holding B.V. 

eine nach den Gesetzen der Niederlande 
gegrundete Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 
Schiphol Boulevard 371 Tower H, 1118 BJ, 
Schiphol, Niederlande, Kamer van Koophandel, 
Registernummer 24165433, 

a company incorporated under the laws of The 
Netherlands, with its seat in Schiphol Boulevard 
371 Tower H, 1118 BJ, Schiphol, The 
Netherlands, Kamer van Koophandel, register 
number 24165433, 

(nachstehend „Vollmachtgeberin" genannt), (hereinafter referred to as "Principal"), 

bevollmachtigt hiermit hereby grants power of attorney to 

geschaftsansassig/with business address at 
c/o Unibail-Rodamco Germany GmbH 

Klaus-Bungert-Str. 1 
40468 DOsseldorf 

(nachstehend die „Bevollmachtigten" genannt), (hereafter referred to as the "Attorneys"), 

und zwar jeweils zwei Bevollmachtigte 
gemeinschaftlich, bei folgenden 
Rechtshandlungen zu vertreten, soweit die 
Vertretung rechtlich zulassig ist: 

• Unterzeichnung von Nachtragen zur 
Rahmenurkunde vom 08./09./10. 
Dezember 2014 (UR-Nr. 1609/2014 M • 

mit 
Amtssitz in Hamburg) mit beliebigen 
Bestimmungen. 

Die Bevollmachtigten sind zum Abschluss aller 
Vereinbarungen, zur Abgabe und zum Empfang 
alter Erkldrungen und zur Vornahme aller 
Handlungen berechtigt, die mit den genannten 
Rechtsgeschaften und Rechtshandlungen direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie 
kOnnen von dieser Vollmacht ganz oder teilweise 
Gebrauch machen. Sie sind berechtigt, im 
Namen der Vollmachtgeberin Rechtsgeschafte 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten vorzunehmen, und zur Erteilung 
von Untervollmachten berechtigt. 

namely two of the Attorney jointly in each case, 
to represent the Principal with regard to the 
following and legal acts to the extent that 
representation is legally permissible: 

• execution of any addenda to the frame 
agreement dated 8/9/10 December 2014 
(deed no. 1609/2014 M 

with seat in 
Hamburg) with any provisions. 

The Attorneys are authorized to conclude all 
agreements, make and receive all declarations 
and do all acts that are directly or indirectly 
related to the aforementioned transactions and 
legal acts. They may use this power of attorney 
wholly or partly. They are authorised to 
conclude, on behalf of the Principal, transactions 
with themselves acting [in their own name or] as 
representative of a third party, and are 
authorized to grant sub-powers of attorney. 

Beffiaubigte 
Abschrift  

Vollmacht Power of Attorney 

Unibail-Rodamco ÜSQ Holding B.V. 

eine nach den Gesetzen der Niederlande 
gegründete Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 
Schiphol Boulevard 371  Tower  H, 1118 BJ, 
Schiphol, Niederlande,  Kamer van  Koophandel, 
Registernummer 24165433, 

a company incorporated under the laws of The 
Netherlands, with its seat in Schiphol Boulevard 
371 Tower H, 1118 BJ, Schiphol, The 
Netherlands, Kamer van Koophandel, register 
number 24165433, 

(nachstehend „Vollmachtgeberin" genannt), (hereinafter referred to as "Principal"), 

bevollmächtigt hiermit hereby grants power of attorney to 

 

 

geschäftsansässig/with business address at 
c/o Unibail-Rodamco Germany  GmbH 

Klaus-Bungert-Str. 1 
40468  Düsseldorf 

(nachstehend  die  „Bevollmächtigten" genannt), (hereafter referred to as the "Attorneys"), 

und zwar jeweils zwei Bevollmächtigte 
gemeinschaftlich, bei folgenden 
Rechtshandlungen zu vertreten, soweit die 
Vertretung rechtlich zulässig ist: 

• Unterzeichnung von Nachträgen zur 
Rahmenurkunde vom 08./09./10. 
Dezember 2014 (UR-Nr. 1609/2014 M  

 mit 
Amtssitz in Hamburg) mit beliebigen 
Bestimmungen. 

Die Bevollmächtigten sind zum Abschluss aller 
Vereinbarungen, zur Abgabe und zum Empfang 
aller Erklärungen und zur Vornahme aller 
Handlungen berechtigt, die mit den genannten 
Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie 
können von dieser Vollmacht ganz oderteilweise 
Gebrauch machen. Sie sind berechtigt, im 
Namen der Vollmachtgeberin Rechtsgeschäfte 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten vorzunehmen, und zur Erteilung 
von Untervollmachten berechtigt.  

namely two of the Attorney jointly in each case, 
to represent the Principal with regard to the 
following and legal acts to the extent that 
representation is legally permissible: 

• execution of any addenda to the frame 
agreement dated 8/9/10 December 2014 
(deed no. 1609/2014 M  

 with seat in 
Hamburg) with any provisions. 

The Attorneys are authorized to conclude all 
agreements, make and receive all declarations 
and do all acts that are directly or indirectly 
related to the aforementioned transactions and 
legal acts. They may use this power of attorney 
wholly or partly. They are authorised to 
conclude, on behalf of the Principal, transactions 
with themselves acting [in their own name or] as 
representative of a third party, and are 
authorized to grant sub-powers of attorney. 



Die Bevollmchtigten sind von jeglicher Haftung The Attorneys are released from any liability; 
befreit; dies gilt nicht im Falle von Vorsatz oder this shall not apply in the case of intentional or 
grober Fahrlassigkeit oder der Verletzung von grossly negligent conduct or in case of death or 
Leben, Korper oder Gesundheit. injury to body or health. 

Diese Vollmacht ist weit auszulegen, damit stets This Power of Attorney shall be construed widely 
der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck so as to always achieve its economic purpose. 
erreicht werden kann. 

Diese Vollmacht ist gultig bis 31. Dezember This Power of Attorney is valid until 
2023. December 31, 2023. 

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. This Power of Attorney shall be subject to 
Der deutsche Text dieser Vollmacht ist bindend. German law. The German version of this Power 

of Attorney shall prevail. 

Unibail-Rodamco USQ Holding B.V. 
represented by Rodamco Europe Properties B.V. 

Die  Bevollmächtigten sind  von  jeglicher Haftung  The Attorneys are released from any liability; 
befreit;  dies gilt  nicht im Falle  von  Vorsatz oder  this shall not apply in the case of intentional or 
grober Fahrlässigkeit oder  der  Verletzung  von grossly negligent conduct or in case of death or 
Leben, Körper oder  Gesundheit. injury to body or health. 

Diese Vollmacht ist weit auszulegen, damit stets  This  Power of  Attorney shall be construed widely 
der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck so  as  to  always achieve its economic purpose. 
erreicht werden kann. 

Diese Vollmacht ist gültig bis  31. Dezember This Power of Attorney is valid until 

2023. December 31, 2023. 

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht.  This Power of Attorney shall be subject to 
Der deutsche Text  dieser Vollmacht ist bindend. German law. The German version of this Power 

of Attorney shall prevail. 

Unibail-Rodamco ÜSQ Holding B.V. 
represented by Rodamco Europe Properties B.V. 



Beglaubigte 
Abschrift 

nhang 

Vollmacht Power of Attorney 

Unibail-Rodamco Investments GmbH 

eine nach den Gesetzen der Bundesrepublik 
Deutschland gegrOndete Gesellschaft mit Gesell-
schaftssitz in Hamburg, mit Geschaftsanschrift in 
Klaus-Bungert-Str. 1, 40468 DOsseldorf, Handels-
register des Amtsgerichts_ Dusseldorf, HRB Num-
mer 77105 

(nachstehend "Vollmachtgeberin" genannt), 

bevollmachtigt hiermit 

a company incorporated under the laws of Ger-
many with its seat in Hamburg, with business ad-
dress Klaus-Bungert-Str. 1, 40468 Dusseldorf, 
commercial register of the Dusseldorf local 
court, registration number HRB 77105 

(hereinafter referred to as "Principal"), 

hereby grants power of attorney to 

geschaftsansassig/with business address at 
00 Unibail-Rodamco Germany GmbH 

Klaus-Bungert-Str. 1 
40468 Dusseldorf 

(nachstehend die "Bevollmachtigten" genannt), (hereafter referred to as the "Attorneys"), 

und zwar jeweils zwei Bevollmachtigte gemein-
schaftlich, bei folgenden Rechtshandlungen zu 
vertreten, soweit die Vertretung rechtlich zulas-
sig ist: 

• Unterzeichnung von Nachtragen zur Rah-
menurkunde vom 08./09./10. Dezember 
2014 (UR-Nr. 1609/2014 M 

mit Amtssitz in 
Hamburg) mit beliebigen Bestimmungen; 

• Grundbucherklarungen aller Art, insbeson-
dere Bewilligungen, Antrage, Zustimmungs-
und Rangerklarungen. 

Die Bevollmachtigten sind zum Abschluss aller 
Vereinbarungen, zur Abgabe und zum Empfang 
aller Erklarungen und zur Vornahme aller Hand-
lungen berechtigt, die mit den genannten 
Rechtsgeschaften und Rechtshandlungen direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie Icon-
nen von dieser Vollmacht ganz oder teilweise 
Gebrauch machen. Sie sind berechtigt, im Na-
men der Vollmachtgeberin Rechtsgeschafte mit 

namely two of the Attorney jointly in each case, 
to represent the Principal with regard to the fol-
lowing and legal acts to the extent that represen-
tation is legally permissible: 

• execution of any addenda to the frame 
agreement dated 8/9/10 December 2014 
(deed no. 1609/2014 M 

with seat in Ham-
burg) with any provisions; 

• land registry declarations of all kinds, in par-
ticular approvals, applications, declarations 
of consent and ranking declarations. 

The Attorneys are authorized to conclude all 
agreements, make and receive all declarations 
and do all acts that are directly or indirectly re-
lated to the aforementioned transactions and le-
gal acts. They may use this power of attorney 
wholly or partly. They are authorised to con-
clude, on behalf of the Principal, transactions 
with themselves acting [in their own name or] as 

Vollmacht 

Beglaubigte 
Abschrift 

Power of Attorney 

nhang 

Unibail-Rodamco Investments GmbH 

eine nach den Gesetzen der Bundesrepublik 

Deutschland gegründete Gesellschaft mit Gesell-

schaftssitz in Hamburg, mit Geschäftsanschrift in 
Klaus-Bungert-Str. 1, 40468 Düsseldorf, Handels-
register des Amtsgerichts_ Düsseldorf, HRB Num-
mer 77105 

(nachstehend "Vollmachtgeberin" genannt), 

bevollmächtigt hiermit 

a company incorporated under the laws of Ger-
many with its seat in Hamburg, with business ad-
dress Klaus-Bungert-Str. 1, 40468  Düsseldorf, 
commercial register of the  Düsseldorf  local 
court, registration number HRB 77105 

(hereinafter referred to as "Principal"), 

hereby grants power of attorney to 

 
 

 

geschäftsansässig/with business address at 
Unibail-Rodamco Germany  GmbH 

Klaus-Bungert-Str. 1 
40468  Düsseldorf 

(nachstehend  die  "Bevollmächtigten" genannt), (hereafter referred to as the "Attorneys"), 

und zwar jeweils zwei Bevollmächtigte gemein-
schaftlich, bei folgenden Rechtshandlungen zu 
vertreten, soweit die Vertretung rechtlich zuläs-
sig ist: 

• Unterzeichnung von Nachträgen zur Rah-
menurkunde vom 08./09./10. Dezember 
2014 (UR-Nr. 1609/2014 M 

 mit Amtssitz in 
Hamburg) mit beliebigen Bestimmungen; 

• Grundbucherklärungen aller Art, insbeson-
dere Bewilligungen, Anträge, Zustimmungs-
und Rangerklärungen. 

Die Bevollmächtigten sind zum Abschluss aller 
Vereinbarungen, zur Abgabe und zum Empfang 
aller Erklärungen und zur Vornahme aller Hand-
lungen berechtigt, die mit den genannten 
Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kön-
nen von dieser Vollmacht ganz oder teilweise 
Gebrauch machen. Sie sind berechtigt, im Na-
men der Vollmachtgeberin Rechtsgeschäfte mit  

namely two of the Attorney jointly in each case, 
to represent the Principal with regard to the fol-
lowing and legal acts to the extent that represen-
tation is legally permissible: 

• execution of any addenda to the frame 
agreement dated 8/9/10 December 2014 
(deed no. 1609/2014 M 

 with seat in Ham-
burg) with any provisions; 

• land registry declarations of all kinds, in par-
ticular approvals, applications, declarations 
of consent and ranking declarations. 

The Attorneys are authorized to conclude all 
agreements, make and receive all declarations 
and do all acts that are directly or indirectly re-
lated to the aforementioned transactions and le-
gal acts. They may use this power of attorney 
wholly or partly. They are authorised to con-
clude, on behalf of the Principal, transactions 
with themselves acting [in their own name or] as 



/ sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines representative of a third party, and are author-
Dritten vorzunehmen, and zur Erteilung von Un- ized to grant sub-powers of attorney. 
tervollmachten berechtigt. 

Die Vollmacht berechtigt im oben genannten 
Umfang insbesondere auch zum Handeln im Na-
men folgender Gesellschaften, deren Komple-
ment5rin die Vollmachtgeberin ist: 
• Unibail-Rodamco USQ Bleu 1 GmbH & Co. 

KG, Dusseldorf, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts DUsseldorf unter 
HRA 23841; 

• Unibail-Rodamco USQ New Bleu 2 GmbH & 
Co. KG, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Dusseldorf unter HRA 24281; 

• Unibail-Rodamco USQ Bleu 3 GmbH & Co. 
KG, Dusseldorf, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Dusseldorf unter 
HRA 23851; 

• Unibail-Rodamco USQ New Bleu 4 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 24280; 

• Unibail-Rodamco USQ New Bleu 5 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 24283; 

• Unibail-Rodamco USQ New Bleu 6 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Dus-seldorf 
unter HRA 24287; 

• Unibail-Rodamco USQ Bleu 7 GmbH & Co. 
KG, Dusseldorf, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Dusseldorf unter 
HRA 23867; 

• Unibail-Rodamco USQ Rouge A GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 23847; 

• Unibail-Rodamco USQ Rouge B GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 23868; 

• Unibail-Rodamco USQJaune C GmbH & Co. 
KG, Dusseldorf, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Dusseldorf unter 
HRA 23832; 

• Unibail-Rodamco USQ Jaune D1 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 23839; 

In particular, this power of attorney also author-
ises the Attorneys to act on behalf of the follow-
ing companies of which the Principal is the gen-
eral partner to the extent stated above: 
• Unibail-Rodamco USQ Bleu 1 GmbH & Co. 

KG, Dusseldorf, registered in the Commer-
cial Register of the Local Court of Dusseldorf 
under HRA 23841; 

• Unibail-Rodamco USQ New Bleu 2 GmbH & 
Co. KG, registered in the Commercial Regis-
ter of the Local Court of Dusseldorf under 
HRA 24281; 

• Unibail-Rodamco USQ Bleu 3 GmbH & Co. 
KG, Dusseldorf, registered in the Commer-
cial Register of the Local Court of Dusseldorf 
under HRA 23851; 

• Unibail-Rodamco USQ New Bleu 4 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, entered in the commer-
cial register of the Dusseldorf Local Court 
under HRA 24280; 

• Unibail-Rodamco USQ New Bleu 5 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, entered in the commer-
cial register of the Dusseldorf Local Court 
under HRA 24283; 

• Unibail-Rodamco USQ New Bleu 6 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, entered in the Commer-
cial Register of the Local Court of Dusseldorf 
under HRA 24287; 

• Unibail-Rodamco USQ Bleu 7 GmbH & Co. 
KG, Dusseldorf, registered in the Commer-
cial Register of the Local Court of Dusseldorf 
under HRA 23867; 

• Unibail-Rodamco USQ Rouge A GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, registered in the Com-
mercial Register of the Local Court of Dus-
seldorf under HRA 23847; 

• Unibail-Rodamco USQ Rouge B GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, registered in the Com-
mercial Register of the Local Court of Nis-
seldorf under HRA 23868; 

• Unibail-Rodamco USQJaune C GmbH & Co. 
KG, Dusseldorf, registered in the Commer-
cial Register of the Local Court of Dusseldorf 
under HRA 23832; 

• Unibail-Rodamco USQ Jaune D1 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, registered in the Com-
mercial Register of the Local Court of Dus-
seldorf under HRA 23839; 



• Unibail-Rodamco USQ Jaune D2 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 23827; 

• Unibail-Rodamco USQ Rouge E3 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Dusseldorf 
unter HRA 23850. 

• Unibail-Rodamco USQ Jaune D2 GmbH & 
Co. KG, Dusseldorf, registered in the Com-
mercial Register of the Local Court of Dus-
seldorf under HRA 23827; 

• Unibail-Rodamco USQ Rouge E3 GmbH & 
Co. KG, Dlisseldorf, entered in the commer-
cial register of the Dusseldorf Local Court 
under HRA 23850. 

Die Bevollmachtigten sind von jeglicher Haftung The Attorneys are released from any liability; this 
befreit; dies gilt nicht im Falle von Vorsatz oder shall not apply in the case of intentional or 
grober Fahrl5ssigkeit oder der Verletzung von grossly negligent conduct or in case of death or 
Leben, Korper oder Gesundheit. injury to body or health. 

Diese Vollmacht ist weit a uszulegen, damit stets This Power of Attorney shall be construed widely 
der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck er- so as to always achieve its economic purpose 
reicht werden kann. 

Diese Vollmacht ist gultig bis 31. Dezember This Power of Attorney is valid until Decem-
2023. ber 31, 2023. 

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. This Power of Attorney shall be subject to Ger-
Der deutsche Text dieser Vollmacht ist bindend. man law. The German version of this Power of 

Attorney shall prevail. 

Unibail-Rodamco Investments GmbH 
vertreten durch die GeschaftsfCihrer 

Hamburg, 30. Juni 2023 

• Unibail-Rodamco ÜSQ Jaune D2 GmbH & 
Co. KG, Düsseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Düsseldorf 
unter HRA 23827; 

• Unibail-Rodamco ÜSQ Rouge E3 GmbH & 
Co. KG, Düsseldorf, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Düsseldorf 
unter HRA 23850. 

• Unibail-Rodamco ÜSQ Jaune D2  GmbH  & 

Co. KG,  Düsseldorf,  registered in the Com-
mercial Register of the Local Court of  Düs-
seldorf  under HRA 23827; 

• Unibail-Rodamco ÜSQ Rouge E3  GmbH  & 

Co. KG,  Düsseldorf,  entered in the commer-
cial register of the  Düsseldorf  Local Court 
under HRA 23850. 

Die  Bevollmächtigten sind  von  jeglicher Haftung  The Attorneys are released from any liability; this 
befreit;  dies gilt  nicht im Falle  von  Vorsatz oder  shall not apply in the case of intentional or 
grober Fahrlässigkeit oder  der  Verletzung  von grossly negligent conduct or in case of death or 
Leben, Körper oder  Gesundheit. injury to body or health. 

Diese Vollmacht ist weit auszulegen, damit stets  This  Power of  Attorney shall be construed widely 
der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck er- so  as  to  always achieve its economic purpose 
reicht werden kann. 

Diese Vollmacht ist gültig bis 31. Dezember  This  Power of  Attorney is  valid  until  Decem-

 

2023. ber 31, 2023. 

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht.  This Power of Attorney shall be subject to  Ger-
Der deutsche Text  dieser Vollmacht ist bindend.  man law. The German version of this Power of 

Attorney shall prevail. 

Unibail-Rodamco Investments GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführer 

Hamburg, 30. Juni 2023 



768 
UVZ-Nr. /2023 M 

Hiermit beglaubige ich, in Hamburg, die 
vor mir vollzogenen vorstehenden Unterschriften von: 

sk\ \ 1) \
\\ geb. am 

\\ 
Geschaftsanschrift: Klaus-Bungert-Stralle 1, 40468 DOsseldorf 

\:\\\ vonPerson bekannt, 

\kk 2) 
\\ \\ geb. am 

\k Geschaftsanschrift: Klaus-Bungert-StraRe 1, 40468 DOsseldorf 
von Person bekannt. 

%\s\
Hiermit bescheil\ e ich, die beglaubigende Notarin, gemaR § 21 Abs. 1 BNotO 
aufgrund Einsicht das elektronische Handelsregister (Amtsgericht DOsseldorf - 
HRB 77105) vom 2 Juni 2023, dass 

- die Uniball Rodamco Investments GmbH mit Sitz in Dusseldorf als 
Gesellschaft h it beschrankter Haftung besteht, 

nd jeweils als Geschafts-
fOhrer berechtigt s d, diese GmbH unter Befreiung von den Be-
schrankungen des §‘ ,81 BGB gemeinsam mit einem weiteren Ge-
schaftsfOhrer oder einet Prokuristen zu vertreten. 

768 
UVZ-Nr. /2023 M 

Hiermit beglaubige ich, in Hamburg, die 
vor mir vollzogenen vorstehenden Unterschriften von: 

sk\ \ 1) \
\\ geb. am 

\\ 
Geschaftsanschrift: Klaus-Bungert-Stralle 1, 40468 DOsseldorf 

\:\\\ vonPerson bekannt, 

\kk 2) 
\\ \\ geb. am 

\k Geschaftsanschrift: Klaus-Bungert-StraRe 1, 40468 DOsseldorf 
von Person bekannt. 

%\s\
Hiermit bescheil\ e ich, die beglaubigende Notarin, gemaR § 21 Abs. 1 BNotO 
aufgrund Einsicht das elektronische Handelsregister (Amtsgericht DOsseldorf - 
HRB 77105) vom 2 Juni 2023, dass 

- die Uniball Rodamco Investments GmbH mit Sitz in Dusseldorf als 
Gesellschaft h it beschrankter Haftung besteht, 

nd jeweils als Geschafts-
fOhrer berechtigt s d, diese GmbH unter Befreiung von den Be-
schrankungen des §‘ ,81 BGB gemeinsam mit einem weiteren Ge-
schaftsfOhrer oder einet Prokuristen zu vertreten. 
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UVZ-Nr. /2023 M   
 

Hiermit beglaubige ich,  in Hamburg, die 
vor mir vollzogenen vorstehenden Unterschriften von: 

1)  
geb. am  
Geschäftsanschrift: Klaus-Bungert-Straße 1, 40468 Düsseldorf 
von Person bekannt, 

geb. am  
\,\ Geschäftsanschrift: Klaus-Bungert-Straße 1, 40468 Düsseldorf 

\\\\, von Person bekannt. 

\\\ 

Hiermit beschAk e ich, die beglaubigende Notarin, gemäß § 21 Abs. 1 BNotO 
aufgrund Einsicht das elektronische Handelsregister (Amtsgericht Düsseldorf - 
HRB 77105) vom 2 Juni 2023, dass 

die Uniball 9.odamco Investments GmbH mit Sitz in Düsseldorf als 
Gesellschaft h  it  beschränkter Haftung besteht, 

nd  jeweils als Geschäfts-
führer berechtigt s d, diese GmbH unter Befreiung von den Be-
schränkungen des vel BGB gemeinsam mit einem weiteren Ge-
schäftsführer oder eine) \ Prokuristen zu vertreten. 

k 2)  \.\ 



BegTaubigte 
Abschrfft 

nhan 

gemeinschaftlich, bei 
Rechtshandlungen zu vertreten, 
Vertretung rechtlich zulassig ist: 

Vollmacht Power of Attorney 

Unibail-Rodamco USQ Ski Quartiersmanagement GmbH 

eine nach den Gesetzen der Bundesrepublik a company incorporated under the laws of 
Deutschland gegrundete Gesellschaft mit Germany with its seat in Hamburg, with business 
Gesellschaftssitz in Hamburg, mit address Klaus-Bungert-Str. 1, 40468 Dusseldorf, 
Geschaftsanschrift in Klaus-Bungert-Str. 1, commercial register of the Hamburg local court, 
40468 Dusseldorf, Handelsregister des registration number HRB 133495 
Amtsgerichts Hamburg, HRB Nummer 133495 

(nachstehend "Vollmachtgeberin" genannt), 

bevollmachtigt hiermit hereby grants power of attorney to 

(hereinafter referred to as "Principal"), 

geschaftsansassig/with business address at 
c/o Unibail-Rodamco Germany GmbH 

Klaus-Bungert-Str. 1 
40468 DOsseldorf 

(nachstehend die "Beyollmachtigten" genannt), (hereafter referred to as the "Attorneys"), 

und zwar jeweils zwei Bevollmachtigte 
folgenden 

soweit die 

• Unterzeichnung von Nachtragen zur 
Rahmenurkunde vom 08./09./10. 
Dezember 2014 (UR-Nr. 1609/2014 M • 

mit 
Amtssitz in Hamburg) mit beliebigen 
Bestimmungen. 

Die Bevollmachtigten sind zum Abschluss aller 
Vereinbarungen, zur Abgabe und zum Empfang 
aller Erklarungen und zur Vornahme aller 
Handlungen berechtigt, die mit den genannten 
Rechtsgeschaften und Rechtshandlungen direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie 
konnen von dieser Vollmacht ganz oder teilweise 
Gebrauch machen. Sie sind berechtigt, im 
Namen der Vollmachtgeberin Rechtsgeschafte 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten vorzunehmen, und zur Erteilung 
von Untervollmachten berechtigt. 

namely two of the Attorney jointly in each case, 
to represent the Principal with regard to the 
following and legal acts to the extent that 
representation is legally permissible: 

• execution of any addenda to the frame 
agreement dated 8/9/10 December 2014 
(deed no. 1609/2014 M 

with seat in 
Hamburg) with any provisions. 

The Attorneys are authorized to conclude all 
agreements, make and receive all declarations 
and do all acts that are directly or indirectly 
related to the aforementioned transactions and 
legal acts. They may use this power of attorney 
wholly or partly. They are authorised to 
conclude, on behalf of the Principal, transactions 
with themselves acting [in their own name or] as 
representative of a third party, and are 
authorized to grant sub-powers of attorney. 

Beglaubigte 
Abschrift 

nhang 

Vollmacht Power of Attorney 

Unibail-Rodamco ÜSQ Süd Quartiersmanagement GmbH 

eine nach  den  Gesetzen  der Bundesrepublik a company incorporated under the laws of 

Deutschland gegründete Gesellschaft mit  Germany with its seat in Hamburg, with business 
Gesellschaftssitz in Hamburg, mit  address Klaus-Bungert-Str. 1, 40468  Düsseldorf, 
Geschäftsanschrift  in Klaus-Bungert-Str. 1, commercial register of the Hamburg local court, 
40468 Düsseldorf, Handelsregister des registration number HRB 133495 
Amtsgerichts  Hamburg, HRB  Nummer  133495 

(hereinafter referred to as "Principal"), 
(nachstehend "Vollmachtgeberin" genannt), 

bevollmächtigt hiermit hereby grants power of attorney to 

 
 

 

geschäftsansässig/with business address at 
c/o Unibail-Rodamco Germany  GmbH 

Klaus-Bungert-Str. 1 

40468  Düsseldorf 

(nachstehend  die  "Bevollmächtigten" genannt), (hereafter referred to as the "Attorneys"), 

und zwar jeweils zwei Bevollmächtigte 
gemeinschaftlich, bei folgenden 
Rechtshandlungen zu vertreten, soweit die 
Vertretung rechtlich zulässig ist: 

• Unterzeichnung von Nachträgen zur 
Rahmenurkunde vom 08./09./10. 
Dezember 2014 (UR-Nr. 1609/2014 M  

 mit 
Amtssitz in Hamburg) mit beliebigen 
Bestimmungen. 

Die Bevollmächtigten sind zum Abschluss aller 
Vereinbarungen, zur Abgabe und zum Empfang 
aller Erklärungen und zur Vornahme aller 
Handlungen berechtigt, die mit den genannten 
Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie 
können von dieser Vollmacht ganz oder teilweise 
Gebrauch machen. Sie sind berechtigt, im 
Namen der Vollmachtgeberin Rechtsgeschäfte 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten vorzunehmen, und zur Erteilung 
von Untervollmachten berechtigt.  

namely two of the Attorney jointly in each case, 

to represent the Principal with regard to the 
following and legal acts to the extent that 
representation is legally permissible: 

• execution of any addenda to the frame 

agreement dated 8/9/10 December 2014 
(deed no. 1609/2014 M  

 with seat in 
Hamburg) with any provisions. 

The Attorneys are authorized to conclude all 

agreements, make and receive all declarations 

and do all acts that are directly or indirectly 
related to the aforementioned transactions and 
legal acts. They may use this power of attorney 
wholly or partly. They are authorised to 

conclude, on behalf of the Principal, transactions 
with themselves acting [in their own name or] as 
representative of a third party, and are 
authorized to grant sub-powers of attorney. 



Die Bevollmachtigten sind von jeglicher Haftung The Attorneys are released from any liability; this 
befreit; dies gilt nicht im Falle von Vorsatz oder shall not apply in the case of intentional or 
grober Fahrlassigkeit oder der Verletzung von grossly negligent conduct or in case of death or 
Leben, Korper oder Gesundheit. injury to body or health. 

Diese Vollmacht ist welt auszulegen, damit stets This Power of Attorney shall be construed widely 
der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck so as to always achieve its economic purpose 
erreicht werden kann. 

Diese Vollmacht ist gultig bis 31. Dezember This Power of Attorney is valid until 
2023. December 31, 2023. 

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. This Power of Attorney shall be subject to 
Der deutsche Text dieser Vollmacht ist bindend. German law. The German version of this Power 

of Attorney shall prevail. 

Unibail-Rodamco OSQ SCid Quartiersmanagement GmbH 
vertreten durch die Geschaftsfuhrer 

Die  Bevollmächtigten sind  von  jeglicher Haftung  The Attorneys are released from any liability; this 
befreit;  dies gilt  nicht im Falle  von  Vorsatz oder  shall not apply in the case of intentional or 
grober Fahrlässigkeit oder  der  Verletzung  von grossly negligent conduct or in case of death or 
Leben, Körper oder  Gesundheit. injury to body or health. 

Diese Vollmacht ist weit auszulegen, damit stets  This  Power of  Attorney shall be construed widely 
der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck so  as  to  always achieve its economic purpose 
erreicht werden kann. 

Diese Vollmacht ist gültig bis 31. Dezember  This  Power of  Attorney is  valid  until 
2023. December 31, 2023. 

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht.  This Power of Attorney shall be subject to 
Der deutsche Text  dieser Vollmacht ist bindend. German law. The German version of this Power 

of Attorney shall prevail. 

Unibail-Rodamco ÜSQ Süd Quartiersmanagement GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführer 



eglaubigte 
Abschrift 

Vollmacht Power of Attorney 

Unibail-Rodamco 050 Development GmbH 

eine nach den Gesetzen der Bundesrepublik 
Deutschland gegrundete Gesellschaft mit 
Gesellschaftssitz in Hamburg, mit 
Geschaftsanschrift in Klaus-Bungert-Str. 1, 
40468 Dusseldorf, Handelsregister des 
Amtsgerichts Dusseldorf, HRB Nummer 76856 

(nachstehend "Vollmachtgeberin" genannt), 

bevollmachtigt hiermit 

nhan 

a company incorporated under the laws of 
Germany with its seat in Hamburg, with business 
address Klaus-Bungert-Str. 1, 40468 Dusseldorf, 
commercial register of the DOsseldorf local 
court, registration number HRB 76856 

(hereinafter referred to as "Principal"), 

hereby grants power of attorney to 

geschaftsansassig/with business address at 
c/o Unibail-Rodamco Germany GmbH 

Klaus-Bungert-Str. 1 
40468 Dilsseldorf 

(nachstehend die "Bevollmachtigten" genannt), (hereafter referred to as the "Attorneys"), 

und zwar jeweils zwei 
gemeinschaftlich, bei 
Rechtshandlungen zu vertreten, 
Vertretung rechtlich zulassig ist: 

Bevollmachtigte 
folgenden 

soweit die 

• Unterzeichnung von Nachtragen zur 
Rahmenurkunde vom 08./09./10. 
Dezember 2014 (UR-Nr. 1609/2014 M • 

mit 
Amtssitz in Hamburg) mit beliebigen 
Bestimmungen. 

Die Bevollmachtigten sind zum Abschluss aller 
Vereinbarungen, zur Abgabe und zum Empfang 
aller Erklarungen und zur Vornahme aller 
Handlungen berechtigt, die mit den genannten 
Rechtsgeschaften und Rechtshandlungen direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie 
konnen von dieser Vollmacht ganz oder teilweise 
Gebrauch machen. Sie sind berechtigt, im 
Namen der Vollmachtgeberin Rechtsgeschafte 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten vorzunehmen, und zur Erteilung 
von Untervollmachten berechtigt. 

namely two of the Attorney jointly in each case, 
to represent the Principal with regard to the 
following and legal acts to the extent that 
representation is legally permissible: 

• execution of any addenda to the frame 
agreement dated 8/9/10 December 2014 
(deed no. 1609/2014 M 

with seat in 
Hamburg) with any provisions. 

The Attorneys are authorized to conclude all 
agreements, make and receive all declarations 
and do all acts that are directly or indirectly 
related to the aforementioned transactions and 
legal acts. They may use this power of attorney 
wholly or partly. They are authorised to 
conclude, on behalf of the Principal, transactions 
with themselves acting [in their own name or] as 
representative of a third party, and are 
authorized to grant sub-powers of attorney. 

egiaubigte 
Abschrift 

Anhang 

Vollmacht Power of Attorney 

Unibail-Rodamco ÜSQ Development  GmbH 

eine nach den Gesetzen der Bundesrepublik 
Deutschland gegründete Gesellschaft mit 
Gesellschaftssitz in Hamburg, mit 
Geschäftsanschrift in Klaus-Bungert-Str. 1, 
40468 Düsseldorf, Handelsregister des 
Amtsgerichts Düsseldorf, HRB Nummer 76856 

(nachstehend "Vollmachtgeberin" genannt), 

bevollmächtigt hiermit 

a company incorporated under the laws of 

Germany with its seat in Hamburg, with business 
address Klaus-Bungert-Str. 1, 40468  Düsseldorf, 
commercial register of the  Düsseldorf  local 
court, registration number HRB 76856 

(hereinafter referred to as "Principal"), 

hereby grants power of attorney to 

 

 
 

geschäftsansässig/with business address at 
c/o Unibail-Rodamco Germany  GmbH 

Klaus-Bungert-Str. 1 
40468  Düsseldorf 

(nachstehend  die  "Bevollmächtigten" genannt), (hereafter referred to as the "Attorneys"), 

und zwar jeweils zwei Bevollmächtigte 
gemeinschaftlich, bei folgenden 
Rechtshandlungen zu vertreten, soweit die 
Vertretung rechtlich zulässig ist: 

• Unterzeichnung von Nachträgen zur 
Rahmenurkunde vom 08./09./10. 
Dezember 2014 (UR-Nr. 1609/2014 M  

 mit 
Amtssitz in Hamburg) mit beliebigen 
Bestimmungen. 

Die Bevollmächtigten sind zum Abschluss aller 
Vereinbarungen, zur Abgabe und zum Empfang 
aller Erklärungen und zur Vornahme aller 
Handlungen berechtigt, die mit den genannten 
Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie 
können von dieser Vollmacht ganz oder teilweise 
Gebrauch machen. Sie sind berechtigt, im 
Namen der Vollmachtgeberin Rechtsgeschäfte 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten vorzunehmen, und zur Erteilung 
von Untervollmachten berechtigt.  

namely two of the Attorney jointly in each case, 
to represent the Principal with regard to the 
following and legal acts to the extent that 
representation is legally permissible: 

• execution of any addenda to the frame 

agreement dated 8/9/10 December 2014 
(deed no. 1609/2014 M  

 with seat in 

Hamburg) with any provisions. 

The Attorneys are authorized to conclude all 

agreements, make and receive all declarations 
and do all acts that are directly or indirectly 
related to the aforementioned transactions and 

legal acts. They may use this power of attorney 

wholly or partly. They are authorised to 

conclude, on behalf of the Principal, transactions 
with themselves acting [in their own name or] as 

representative of a third party, and are 
authorized to grant sub-powers of attorney. 



r 

Die Bevollm6chtigten rind von jeglicher Haftung The Attorneys are released from any liability; this 
befreit; dies gilt nicht im Falle von Vorsatz oder shall not apply in the case of intentional or 
grober Fahrlassigkeit oder der Verletzung von grossly negligent conduct or in case of death or 
Leben, Korper oder Gesundheit. injury to body or health. 

Diese Vollmacht ist welt auszulegen, damit stets This Power of Attorney shall be construed widely 
der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck so as to always achieve its economic purpose 
erreicht werden kann. 

Diese Vollmacht ist gultig bis 31. Dezember This Power of Attorney is valid until 
2023. December 31, 2023. 

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. This Power of Attorney shall be subject to 
Der deutsche Text dieser Vollmacht ist bindend. German law. The German version of this Power 

of Attorney shall prevail. 

Unibail-Rodamco OSQ Development GmbH 
vertreten durch die Gesch6ftsfijhrer 

Die  Bevollmächtigten sind  von  jeglicher Haftung  The Attorneys are released from any liability; this 
befreit;  dies gilt  nicht im Falle  von  Vorsatz oder  shall not apply in the case of intentional or 
grober Fahrlässigkeit oder  der  Verletzung  von grossly negligent conduct or in case of death or 
Leben, Körper oder  Gesundheit. injury to body or health. 

Diese Vollmacht ist weit auszulegen, damit stets  This  Power of  Attorney shall be construed widely 
der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck so  as  to  always achieve its economic purpose 
erreicht werden kann. 

Diese Vollmacht ist gültig bis  31. Dezember This Power of Attorney is valid until 

2023. December 31, 2023. 

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht.  This Power of Attorney shall be subject to 
Der deutsche Text  dieser Vollmacht ist bindend. German law. The German version of this Power 

of Attorney shall prevail. 

Unibail-Rodamco ÜSQ  Development  GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführer 
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Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal USQ 

Dauernutzungsrechtsvertrag 

Kreuzfahrtterminal USQ 

zwischen 

Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen), 

Anschrift: Osakaallee 11, 20457 Hamburg, 

(im Folgenden Dauernutzungsrechtsinhaber) 

und 

Unibail-Rodamco USQ Bleu 1 GmbH & Co. KG, DOsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Dusseldorf unter HRA 23841, 

(im Folgenden Tiefgarageneigentiimer) 

und 

Unibail-Rodamco USQ Bleu 7 GmbH & Co. KG, DOsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Dusseldorf unter HRA 23867, 

(im Folgenden Grundstfickseigentfinter) 

(Bleu 1 und Bleu 7 im Folgenden zusammen auch Eigentiimer) 

(Dauernutzungsrechtsinhaber, Tiefgarageneigenftimer und 
Grundstuckseigenttimer im Folgenden zusammen Parteien) 

EUROPE-LEGAL-271351743/8 120591-0003 2 



Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal USQ 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Bauwerk 7 

§ 2 Dauernutzungsrecht und Nutzungsgegenstand 11 

§ 3 [entfallen]  13 

§ 4 [entfallen]  13 

§ 5 [entfallen]  13 

§ 6 [entfallen]  13 

§ 7 [entfallen]  13 

§ 8 Nutzungsbeginn 13 

§ 9 Ausbau des Ausschliel3lichen Nutzungsgegenstandes  13 

§ 10 Nutzung durch den Dauernutzungsrechtsinhaber 17 

§ 11 Nutzungsentgelt, Umsatzsteuer 20 

§ 12 Zahlungsbeginn, Falligkeit 22 

§ 13 Abrechnung der Betriebskosten 23 

§ 14 Instandhaltung, Instandsetzung und Schonheitsreparaturen 24 

§ 15 Anderung/Umbau durch den Dauernutzungsrechtsinhaber 26 

§ 16 Bauliche Veranderungen durch Eigentumer 27 

§ 17 Nutzungsdauer / Heimfall 27 

§ 18 Betreten des Nutzungsgegenstandes 28 

§ 19 Einwirkungen 29 

§ 20 Beschilderung 30 

§ 21 Versicherung 31 

§ 22 Wiederaufbau 31 

§ 23 Kaioperationsflachen 33 

§ 24 Bestellung des Dauernutzungsrechts 34 

§ 25 Kosten 35 

§ 26 Vertragstiberleitung, Vertragsanpassung 36 
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§ 28 Auflosende Bedingung 37 
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Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal USQ 

Anlagenverzeichnis 
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Anlage DNR N1 0.4 Auszug GKV Slid (§§ 10.4.1, 1O.4a) 

Anlage DNR N1 1.3-1 Abgeschlossenheitsbescheinigung 

Anlage DNR N1 1.3-2 Lageplan Nutzungsgegenstand 

Anlage DNR N1 1.8.2 Beschreibung Technische Anlage GNG 

Anlage DNR Ni 9.1.2 Terminplan Ausbau 

Anlage DNR N1 9.3.2 Leistungsbild Grundausbau 

Anlage DNR Ni 9.3.5 Gestaltungsrichtlinien 

Anlage DNR N1 9.4.2 Lageplan Baustellenzugang 

Anlage DNR N1 10.1.4 Leistungsbild Quartiersmanagement 

Anlage DNR N1 10.2 Vorgaben zur Nutzung der Teilausbauflache 

Anlage DNR Ni 11.1.1 Betriebskostenverordnung 

Anlage DNR N1 14.7.1 Lageplan Plazaflache 
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Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal USQ 

Vorbemerkungen 

0.1 Der Grundsttickseigentftmer plant und errichtet — gemeinsam mit den weiteren in der Vereinba-
rung Ober die weitere Entwicklung und Projektneuordnung des sallichen Uberseequartiers basie-
rend auf dem Grundsttickskaufvertrag vom 12. September 2005 (Teil C der Rahmenurkunde vom 
8./9./10. Dezember 2014 zum stidlichen Uberseequartier — UR-Nr. 1609/2014 M 

Hamburg (Rahmenurkunde) — GKV Slid) als Kaufer Sijd de-
finierten Gesellschaften — u.a. auf dem im Grundbuch des Amtsgerichts Hamburg von Altstadt 
Sud auf den Blattern 5568 bis 5574 verzeichneten Grundbesitz (Grundstlick) nach naherer MaB-
gabe des GKV Stid ein gemischt genutztes Quartier des Stadtteils Hamburg-HafenCity, das soge-
nannte Stidliche Uberseequartier (USQ Slid). Das Grundstftck ist auf Grundlage der Teilungser-
klarung vom 25. August 2022 (UVZ-Nr. 1187/2022 M 

in Teileigentum gemaB Wohnungseigentumsgesetz aufgeteilt worden; die Tei-
lung wurde am 1. Juni 2023 grundbuchlich vollzogen. Auf Basis der Teilungserklarung wurde 
das Grundsttick in sieben Miteigentumsanteile aufgeteilt, von denen jeder mit dem Sondereigen-
turn an bestimmten Flachen des Grundstacks verbunden ist. Der Miteigentumsanteil des Grund-
sftickseigenttimers ist verbunden mit dem Sondereigentum an den Flachen, auf denen die nach-
folgend naher beschriebenen Abfertigungshallen des Kreuzfahrtterminal USQ liegen werden. Far 
jeden Miteigentumsanteil wurde ein separates Grundbuchblatt angelegt. 

0.2 Der Grundsttickseigentamer hat sich im GKV Sild gegentiber der Freien und Hansestadt Hamburg 
(Sondervermogen Stadt und Hafen) — gemeinsam mit den weiteren als Muter Slid definierten 
Gesellschaften — u.a. verpflichtet, auf einer Teilflache des Grundstucks ein Gebaude zu errichten, 
das fur ein Hotel (Hotel) und Einzelhandel genutzt wird, das aber auch Anlagen zur Passagierab-
fertigung ftir den Betrieb eines Kreuzfahrtterminals zu erhalten hat (Bauwerk). In Bezug auf die 
Anlagen zur Passagierabfertigung ;Mr den Betrieb eines Kreuzfahrtterminals besteht die Ver-
pflichtung konkret darin, ein integriertes Kreuzfahrtterminal (Kreuzfahrtterminal USQ) im Aus-
bauzustand des geschlossenen Rohbaus sowie eine bestimmte Infrastruktur fur das Kreuzfahrtter-
minal USQ (Infrastruktur Krettzfahrtterntinal USQ) zu errichten (siehe § 10.4.1 Abs. 1 Satz 1 
GKV Sad). 

0.3 Das Bausoll in Bezug auf das Kreuzfahrtterminal USQ und die Infrastruktur Kreuzfahrtterminal 
USQ wurde in der urspriinglichen Fassung dieses Dauernutzungsrechtsvertrages, wie sie am 
8./9./10. Dezember 2014 zusammen mit dem GKV Sud als Teil E der Rahmenurkunde beurkun-
det wurde, in den grundsatzlichen Ztigen beschrieben und im Ubrigen weiteren Abstimmungen 
zwischen den Parteien des Dauernutzungsrechtsvertrages tiberlassen. Die Eigenttimer und die 
Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen) haben diese Abstimmungen 
mittlerweile abgeschlossen. 

0.4 Das Bausoll in Bezug auf das Kreuzfahrtterminal USQ und die Infrastruktur Kreuzfahrttermi-
nal USQ ist nunmehr in § 10.4.1 i.V.m. § 10.4a.1 bis § 10.4a.7 GKV Sad abschlieBend geregelt. 
Die §§ 10.4.1 und 10.4a GKV Sud rind diesem Dauernutzungsrechtsvertrag beigeftigt (Anlage 
DNR Ni 0.4). Die Parteien erkennen diese abschlieBende Regelung auch fur die Zwecke dieses 
Dauernutzungsrechtsvertrages an. Das Bausoll gemaB § 10.4a.2 GKV Stid erfullt die bauseitigen 
Anforderungen an die Funktionsfahigkeit des Kreuzfahrtterminals USQ und der Infrastruktur 
Kreuzfahrtterminal USQ. Dem Dauernutzungsrechtsinhaber ist bewusst, dass allein die Freie und 
Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen) als Partei des GKV Sad Rechte in Be-
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Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal ÜSQ 

Vorbemerkungen 

0.1 Der Grundstückseigentümer plant und errichtet — gemeinsam mit den weiteren in der Vereinba-

 

rung über die weitere Entwicklung und Projektneuordnung des südlichen Überseequartiers basie-

rend auf dem Grundstückskaufvertrag vom 12. September 2005 (Teil C der Rahmenurkunde vom 

8./9./10. Dezember 2014 zum südlichen Überseequartier — UR-Nr. 1609/2014 M  

, Hamburg (Rahmenurkunde) — GKV Süd) als Käufer Süd de-

finierten Gesellschaften — u.a. auf dem im Grundbuch des Amtsgerichts Hamburg von Altstadt 

Süd auf den Blättern 5568 bis 5574 verzeichneten Grundbesitz (Grundstück) nach näherer Maß-

gabe des GKV Süd ein gemischt genutztes Quartier des Stadtteils Hamburg-HafenCity, das soge-

nannte Südliche Überseequartier (ÜSQ Süd). Das Grundstück ist auf Grundlage der Teilungser-

klärung vom 25. August 2022 (UVZ-Nr. 1187/2022 M 

 in Teileigentum gemäß Wohnungseigentumsgesetz aufgeteilt worden; die Tei-

lung wurde am 1. Juni 2023 grundbuchlich vollzogen. Auf Basis der Teilungserklärung wurde 

das Grundstück in sieben Miteigentumsanteile aufgeteilt, von denen jeder mit dem Sondereigen-

tum an bestimmten Flächen des Grundstücks verbunden ist. Der Miteigentumsanteil des Grund-

stückseigentümers ist verbunden mit dem Sondereigentum an den Flächen, auf denen die nach-

folgend näher beschriebenen Abfertigungshallen des Kreuzfahrtterminal ÜSQ liegen werden. Für 

jeden Miteigentumsanteil wurde ein separates Grundbuchblatt angelegt. 

0.2 Der Grundstückseigentümer hat sich im GKV Süd gegenüber der Freien und Hansestadt Hamburg 

(Sondervermögen Stadt und Hafen) — gemeinsam mit den weiteren als Käufer Süd definierten 

Gesellschaften — u.a. verpflichtet, auf einer Teilfläche des Grundstücks ein Gebäude zu errichten, 

das für ein Hotel (Hotel) und Einzelhandel genutzt wird, das aber auch Anlagen zur Passagierab-

fertigung für den Betrieb eines Kreuzfahrtterminals zu erhalten hat (Bauwerk). In Bezug auf die 

Anlagen zur Passagierabfertigung für den Betrieb eines Kreuzfahrtterminals besteht die Ver-

pflichtung konkret darin, ein integriertes Kreuzfahrtterminal (Kreuzfahrtterminal ÜSQ) im Aus-

bauzustand des geschlossenen Rohbaus sowie eine bestimmte Infrastruktur für das Kreuzfahrtter-

minal ÜSQ (Infrastruktur Kreuzfahrtterntinal ÜSQ) zu errichten (siehe § 10.4.1 Abs. 1 Satz 1 

GKV Süd). 

0.3 Das Bausoll in Bezug auf das Kreuzfahrtterminal ÜSQ und die Infrastruktur Kreuzfahrtterminal 

ÜSQ wurde in der ursprünglichen Fassung dieses Dauernutzungsrechtsvertrages, wie sie am 

8./9./10. Dezember 2014 zusammen mit dem GKV Süd als Teil E der Rahmenurkunde beurkun-

det wurde, in den grundsätzlichen Zügen beschrieben und im Übrigen weiteren Abstimmungen 

zwischen den Parteien des Dauernutzungsrechtsvertrages überlassen. Die Eigentümer und die 

Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermögen Stadt und Hafen) haben diese Abstimmungen 

mittlerweile abgeschlossen. 

0.4 Das Bausoll in Bezug auf das Kreuzfahrtterminal ÜSQ und die Infrastruktur Kreuzfahrttermi-

 

nal ÜSQ ist nunmehr in § 10.4.1 i.V.m. § 10.4a.1 bis § 10.4a.7 GKV Süd abschließend geregelt. 

Die §§ 10.4.1 und 10.4a GKV Süd sind diesem Dauernutzungsrechtsvertrag beigefügt (Anlage 

DNR Ni 0.4).  Die Parteien erkennen diese abschließende Regelung auch für die Zwecke dieses 

Dauernutzungsrechtsvertrages an. Das Bausoll gemäß § 10.4a.2 GKV Süd erfüllt die bauseitigen 

Anforderungen an die Funktionsfähigkeit des Kreuzfahrtterminals ÜSQ und der Infrastruktur 

Kreuzfahrtterminal ÜSQ. Dem Dauernutzungsrechtsinhaber ist bewusst, dass allein die Freie und 

Hansestadt Hamburg (Sondervermögen Stadt und Hafen) als Partei des GKV Süd Rechte in  Be-
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Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal USQ 

zug auf die ErfaHung des Bausolls und die Ubergabe des Kreuzfahrtterminals USQ und die Inf-

rastruktur Kreuzfahrtterminal USQ geltend machen kann. Das Kreuzfahrtterminal USQ und die 

Infrastruktur Kreuzfahrtterminal USQ sind bei Vollausbau mit Verteilergang und Passagierzu-

gangsbracken far die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen mit bis zu 3.600 Passagieren ausgelegt 

(vgl. § 10.4a.7.2 (b) (ii) GKV Siid). 

0.5 Dieser Dauernutzungsrechtsvertrag soil ausschliel3lich die Nutzung des ubergebenen Kreuzfahrt-
terminals USQ und der tibergebenen Infrastruktur Kreuzfahrtterminal USQ zum Betrieb eines 
Kreuzfahrtterminals regeln. 

0.6 Der Grundstuckseigentumer soil dem Dauernutzungsrechtsinhaber an den Abfertigungshallen des 
Kreuzfahrtterminal USQ ein Dauernutzungsrecht (§ 31 Abs. 2 WEG) far den Betrieb eines 
Kreuzfahrtterminals einraumen. Die far die Eintragung des Dauernutzungsrechts erforderliche 
Abgeschlossenheitsbescheinigung wurde am 28. Juli 2022 durch die Behorde far Stadtentwick-
lung und Wohnen unter dem Aktenzeichen BSW/ABH23/00267/2017/AB erteilt. 

0.7 Um die vom Dauernutzungsrecht umfassten Abfertigungshallen als Kreuzfahrtterminal vertrags-
gemaB nutzen zu konnen, benotigt der Dauernutzungsrechtsinhaber Zugriff auf bestimmte Fla-
chen in der Tiefgarage des USQ Sad. Die Nutzung dieser Flachen soll ebenfalls in diesem Vertrag 
geregelt werden. Wirtschaftlicher Eigentamer der Tiefgarage ist der Tiefgarageneigentamer; er 
soli an diesen ein Sondernutzungsrecht erhalten. Die tatsachliche Flachenbereitstellung im Be-
reich der Tiefgarage soil daher ausschliel3lich durch den Tiefgarageneigentamer erfolgen; recht-
lich soil die Nutzung der Flachen in der Tiefgarage USQ Sad durch beschrankte personliche 
Dienstbarkeiten gesichert werden. 

0.8 In der Vergangenheit wurde auf dem Grundstack bereits ein provisorisches Kreuzfahrtterminal 
mit zwei Anlandeplatzen far grofie Kreuzfahrtschiffe, von denen sich ein Liegeplatz stidlich des 
Grundstacks (Kaioperationsflache 1) und ein Liegeplatz sad-ostlich hiervon (Kaioperationsfla-
cite 2) befindet, erfolgreich betrieben. Zwischenzeitlich wurde der Kreuzfahrtbetrieb auf das pro-
visorische Hamburg Cruise Center Baakenhoft am Kirchenpauerkai abertragen. Mit Inbetrieb-
nahme des Kreuzfahrtterminals USQ soil dieser Kreuzfahrtbetrieb auf das Kreuzfahrtterminal 
USQ zurack abertragen werden, wobei bis zur Umsetzung der geplanten anderweitigen stadte-
baulichen Nutzung der Flachen des Hamburg Cruise Center Baakenhoft das Hamburg Cruise 
Center Baakenhoft als „Oberlaufreserve" far den Fall, dass das Kreuzfahrtterminal USQ vollstan-
dig belegt ist und als Anlandeplatz bei besonderen nautischen Erfordernissen, die ein Anlanden 
am Kreuzfahrtterminal USQ nicht zulassen (z.B. Tiefgang), voraussichtlich erhalten bleiben wird. 

0.9 Zur Zeit des Abschlusses dieses Dauernutzungsrechtsvertrages (Ende 2014) liefen pro Jahr 
ca. 190 Kreuzfahrtschiffe Hamburg an. Far das Jahr 2019 wurden 210 Anlaufe mit ca. 830.000 
Passagieren gezahlt. Infolge der Covid-19-Pandemie sank die Zahl der Anlaufe auf 81 Anlaufe 
mit ca. 77.000 Passagieren im Jahr 2020 bzw. 108 Anlaufe mit ca. 112.000 Passagieren im 
Jahr 2021. Ein gewichtiger Teil dieser Kreuzfahrtschiffe machte an den provisorischen Kreuz-
fahrtterminals in der HafenCity fest und wurde dort abgefertigt. Ein dem vorpandemischen Ni-
veau entsprechendes Aufkommen wird auch in den kommenden Jahren, vornehmlich in den Som-
mermonaten (April bis September), jeweils mit einer Aufenthaltsdauer der Kreuzfahrtschiffe von 
wenigen Stunden bis zu zwei Tagen (in wenigen Fallen auch Langer), erwartet. 
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Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal USQ 

0.10 Das Kreuzfahrtterminal USQ ist ein wichtiger Baustein des USQ Stid und soil auch angesichts 

mehrerer Kreuzfahrtterminals in Hamburg (und zuktinftig eventuell weiterer Kreuzfahrttermi-

nals) langfristig betrieben werden. 

0.11 Die Parteien haben im I. Nachtrag vom 9. August 2016 zur Rahmenurkunde vom 8./9./10. De-

zember 2014 (UR-Nr. 1034/2016 M und im 

6. Nachtrag vom 11. August 2021 zur Rahmenurkunde vom 8./9./10. Dezember 2014 (UR-

Nr. 1108/2021 M ) vereinbart, dass dieser Dauernut-

zungsrechtsvertrag in verschiedenen Punkten geandert werden soli. Diese Anderungen werden 

mit 9. Nachtrag vom 3. Juli 2023 zur Rahmenurkunde vom 8./9./10. Dezember 2014 (UVZ-

Nr. 776/2023 M umgesetzt (9. Nachtrag). 

0.12 Die Parteien werden bei der Umsetzung und Durchftihrung diesel Dauernutzungsrechtsvertrages 

vertrauensvoll und mit Rticksicht auf ihre jeweiligen Belange zusammenarbeiten. 

§1 
Bauwerk 

1.1 Bei den folgenden §§ 1.2 bis 1.8 handelt es sich hinsichtlich Planung und Bau des Kreuzfahrtter-

minals — nicht in Bezug auf dessen Nutzung — um eine rein informatorische Beschreibung des 

Kreuzfahrtterminals ohne Regelungsgehalt fur Planung und Bau des Kreuzfahrtterminals (siehe 

§ 0.4). Die Parteien stellen klar, dass der Ausbau der ubrigen Flachen des Bauwerks (z.B. Ho-

telausbau, Retail) nach diesem Dauernutzungsrechtsvertrag nicht geschuldet ist; hierftir gelten 
ebenfalls ausschliel3lich die Regelungen des GKV Stid. In Ziffer 1.3 ist der Gegenstand des Dau-
ernutzungsrechts (§ 31 Abs. 2 WEG) beschrieben. 

1.2 Oberblick 

Das Kreuzfahrtterminal umfasst folgende Flachen und Einrichtungen: 

1.2.1 den AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand (siehe § 1.3), 

1.2.2 den Gemeinsamen Nutzungsgegenstand (siehe § 1.4), 

1.2.3 die Gemeinschaftsflachen (siehe § 1.5), 

1.2.4 die Pkw-Stellplatzflachen (siehe § 1.6), 

1.2.5 die Taxivorfahrt (siehe § 1.7) und 

1.2.6 die Technischen Anlagen (siehe § 1.8) 

(zusammen auch Nutzungsgegenstand). 

1.3 AusschlieBlicher Nutzungsgegenstand 

Der Ausschhefiliche Nutzungsgegenstand entspricht den Flachen des im Grundbuch Amtsge-
richt Hamburg, Altstadt Slid, Blatt 5574, lfd. Nr. 1 verzeichneten Teileigentums. Diese Teileigen-
tumseinheit ist Gegenstand des Dauernutzungsrechts. Vorsorglich wird erganzend auf die als An-
la2e DNR N1 1.3-1 beigeftigte beglaubigte Abschrift der Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 
28. Juli 2022 (GZ. BSW/ABH23/00267/2017/AB) verwiesen. 

Der AusschlieBliche Nutzungsgegenstand umfasst somit im Einzelnen die folgenden, in Am-
ine DNR N1 1.3-2 blau markierten Flachen (rein informatorische Beschreibung): 
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Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal ÜSQ 

0.10 Das Kreuzfahrtterminal ÜSQ ist ein wichtiger Baustein des ÜSQ Süd und soll auch angesichts 

mehrerer Kreuzfahrtterminals in Hamburg (und zukünftig eventuell weiterer Kreuzfahrttermi-

nals) langfristig betrieben werden. 

0.11 Die Parteien haben im 1. Nachtrag vom 9. August 2016 zur Rahmenurkunde vom 8./9./10. De-

zember 2014 (UR-Nr. 1034/2016 M ) und im 

6. Nachtrag vom 11. August 2021 zur Rahmenurkunde vom 8./9./10. Dezember 2014 (UR-

Nr. 1108/2021 M ) vereinbart, dass dieser Dauernut-

zungsrechtsvertrag in verschiedenen Punkten geändert werden soll. Diese Änderungen werden 

mit 9. Nachtrag vom 3. Juli 2023 zur Rahmenurkunde vom 8./9./10. Dezember 2014 (UVZ-

Nr. 776/2023 M ) umgesetzt (9. Nachtrag). 

0.12 Die Parteien werden bei der Umsetzung und Durchführung dieses Dauernutzungsrechtsvertrages 

vertrauensvoll und mit Rücksicht auf ihre jeweiligen Belange zusammenarbeiten. 

§1 

Bauwerk 

1.1 Bei den folgenden §§ 1.2 bis 1.8 handelt es sich hinsichtlich Planung und Bau des Kreuzfahrtter-

minals — nicht in Bezug auf dessen Nutzung — um eine rein informatorische Beschreibung des 

Kreuzfahrtterminals ohne Regelungsgehalt für Planung und Bau des Kreuzfahrtterminals (siehe 

§ 0.4). Die Parteien stellen klar, dass der Ausbau der übrigen Flächen des Bauwerks (z.B. Ho-

telausbau,  Retail)  nach diesem Dauernutzungsrechtsvertrag nicht geschuldet ist; hierfür gelten 

ebenfalls ausschließlich die Regelungen des GKV Süd. In Ziffer 1.3 ist der Gegenstand des Dau-

ernutzungsrechts (§ 31 Abs. 2 WEG) beschrieben. 

1.2 Überblick 

Das Kreuzfahrtterminal umfasst folgende Flächen und Einrichtungen: 

1.2.1 den Ausschließlichen Nutzungsgegenstand (siehe § 1.3), 

1.2.2 den Gemeinsamen Nutzungsgegenstand (siehe § 1.4), 

1.2.3 die Gemeinschaftsflächen (siehe § 1.5), 

1.2.4 die Pkw-Stellplatzflächen (siehe § 1.6), 

1.2.5 die Taxivorfahrt (siehe § 1.7) und 

1.2.6 die Technischen Anlagen (siehe § 1.8) 

(zusammen auch Nutzungsgegenstand). 

1.3 Ausschließlicher Nutzungsgegenstand 

Der Ausschließliche Nutzungsgegenstand entspricht den Flächen des im Grundbuch Amtsge-

richt Hamburg, Altstadt Süd, Blatt 5574, lfd. Nr. 1 verzeichneten Teileigentums. Diese Teileigen-

tumseinheit ist Gegenstand des Dauernutzungsrechts. Vorsorglich wird ergänzend auf die als An-

lage DNR N1 1.3-1 beigefügte beglaubigte Abschrift der Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 

28. Juli 2022 (GZ. BSW/ABH23/00267/2017/AB) verwiesen. 

Der Ausschließliche Nutzungsgegenstand umfasst somit im Einzelnen die folgenden, in An-

lage DNR Ni 1.3-2 blau markierten Flächen (rein informatorische Beschreibung): 
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Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal USQ 

1.3.1 Abfertigungshalle fur Kreuzfahrtpassagiere im 1. Obergeschoss von ca. 3.340 qm 

Bruttogeschossflache gemal3 DIN 277-1:2016-01 (BGF); 

1.3.2 Abfertigungshalle fur Kreuzfahrtpassagiere und Steuerungsraum fur einen Land-

stromanschluss im Erdgeschoss von insgesamt ca. 4.085 qm BGF, 

1.3.3 Zwischengeschoss im 1. Untergeschoss von ca. 481 qm BGF, 

1.3.4 Ankunft/Abreise (Busse) einschlieBlich Gepackannahme im I. Untergeschoss von 
ca. 1.180 qm BGF, 

1.3.5 Ankunft/Abreise (Taxen) einschlieBlich Gepackannahme im 2. Untergeschoss von 
ca. 1.219 qm BGF, 

1.3.6 Ladezone auf Erdgeschossebene und 

1.3.7 Rampe zur Verbindung der Ladezone auf Erdgeschossebene mit der tieferliegenden 
Kaioperationsflache. 

Die in § 1.3.1 bis § 1.3.5 genannten Flachen im Folgenden zusammen Abfertigungshallen; die 
in § 1.3.6 und § 1.3.7 genannten Flachen im Folgenden zusammen Rampe. 

Der AusschlieBliche Nutzungsgegenstand steht dem Dauernutzungsrechtsinhaber nach naherer 
MaBgabe des § 10 wahrend der gesamten Laufzeit dieses Dauernutzungsrechtsvertrages zur aus-
schlieBlichen Nutzung zur Verfligung. 

1.4 Gemeinsamer Nutzungsgegenstand 

Der Gemeinsame Nutzungsgegenstand umfasst die folgenden, in Anlage DNR Ni 1.3-2 griin 
markierten Flachen: 

1.4.1 zwolf Ladepositionen ftir Busse im 1. Untergeschoss, 

1.4.2 drei Wartepositionen fur Busse im 1. Untergeschoss und 

1.4.3 zwei Haltepositionen fur Minibusse im 2. Untergeschoss 

(zusammen auch Busbahnhof). Die in Anlage DNR N1 1.3-2 orange markierte Flache im 1. Un-
tergeschoss gehort nicht zum Gemeinsamen Nutzungsgegenstand/Busbahnhof. 

Der Gemeinsame Nutzungsgegenstand/Busbahnhof wird dem Dauernutzungsrechtsinhaber vom 
Tiefgarageneigentiimer wahrend der Abfertigungszeiten der Kreuzfahrtschiffe zur ausschlieBli-
chen Nutzung als Busbahnhof fur das Kreuzfahrtterminal zur Verftigung gestellt. Der Tiefgara-
geneigenttimer ist grundsatzlich bereit, dem Dauernutzungsrechtsinhaber den Gemeinsamen Nut-
zungsgegenstand/Busbahnhof auch als Busbahnhof flir Veranstaltungen zur Verftigung zu stellen, 
wobei sich der Tiefgarageneigentiimer und der Dauernutzungsrechtsinhaber fiber Umfang und 
Kosten noch verstandigen massen. Im Ubrigen hat der Dauernutzungsrechtsinhaber in Bezug auf 
den Gemeinsamen Nutzungsgegenstand/Busbahnhof kein Nutzungsrecht (siehe auch § 10.8). 

1.5 Gemeinschaftsflachen 

Die Gemeinschaftsflachen sind die in Anlage DNR N1 1.3-2 gelb markierten Flachen (Treppen-
hauser, Aufzug im 3. UG, Anlieferungsflachen, Entsorgungsflachen). 
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Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal USQ 

Die Gemeinschaftsflachen !airmen vom Dauernutzungsrechtsinhaber wahrend der gesamten 

Laufzeit dieses Dauernutzungsrechtsvertrages zum Zweck des Betriebs des Kreuzfahrtterminals 
mitgenutzt werden. 

1.6 Pkw-Stellplatzflachen 

Die Pkw-Stellplatzfllichen umfassen die PKW-Stellplatze Terminalbetrieb, die Stellplatze Valet 
Parking und die Stellplatze Kiss & Ride. 

1.6.1 PKW-Stellplatze Terminalbetrieb 

Die PKW-Stellpliitze Terminalbetrieb sind 

a) die fanf Pkw-Stellplatze im 2. Untergeschoss, die ortlich fest bestimmt und 
in AnLau DNR Ni 1.3-2 hellblau schraffiert sind sowie 

b) flint' weitere Pkw-Stellplatze in der Tiefgarage des USQ Sad (Tiefga-
rage USQ), die ortlich nicht fest bestimmt sind. 

Die PKW-Stellplatze Terminalbetrieb werden dem Dauernutzungsrechtsinhaber 
vom Tiefgarageneigenttimer wahrend der gesamten Laufzeit dieses Dauernutzungs-
rechtsvertrages zur ausschlieBlichen Nutzung zur Verfligung gestellt. 

1.6.2 Stellplatze Valet Parking 

Die Stellpliitze Valet Parking sind die 92 Stellplatze, die sich auf der in An-
lage DNR Ni 1.3-2 gran schraffierten Flache im 3. Untergeschoss in der Tiefga-
rage USQ befinden. 

Die Stellplatze Valet Parking konnen vom Dauernutzungsrechtsinhaber wahrend der 
Abfertigungszeiten der Kreuzfahrtschiffe fur den Betrieb einer Valet Parking-Zone 
genutzt werden. Voraussetzung far dieses Nutzungsrecht ist, dass der Dauernut-
zungsrechtsinhaber und der Tiefgarageneigenttimer ein angemessenes Nutzungsent-
gelt vereinbaren. Diese Vereinbarung kann jederzeit wahrend der Nutzungsdauer 
(vgl. § 17) getroffen werden, wobei ein Vorlauf far die Aufnahme der Valet Parking-
Nutzung von mindestens drei Monaten vorzusehen ist. 

In Bezug auf 50 von den Stellplatzen Valet Parking soll der Dauernutzungsrechtsin-
haber Kreuzfahrtgasten des Kreuzfahrtterminal USQ die Moglichkeit bieten konnen, 
im Wege der Online-Parkplatzreservierung einen garantierten Pkw-Stellplatz far den 
Reisezeitraum in der Tiefgarage USQ zu buchen (DauerparkpMtze). Der Tiefgara-
geneigentilmer wird durch eine Vereinbarung mit dem Betreiber der Tiefgarage 
USQ in Erfiillung der auf den Kreuzfahrtbetrieb bezogenen Anforderungen der An-
lage N12 10.1.2 zum GKV Sal daftir Sorge tragen, dass ein etwaiger Betreiber der 
Tiefgarage USQ eine entsprechende Buchungsmoglichkeit zu den in der Tiefgarage 
USQ allgemein geltenden Bedingungen (insb. Parkgebtihren) mit dem Dauernut-
zungsrechtsinhaber abstimmt. Ertrage aus der Vermarktung etwaiger Dauerpark-
platze stehen dem Betreiber der Tiefgarage USQ zu. 

Soweit von den Stellplatzen Valet Parking Stellplatze als Dauerparkplatze gebucht 
werden, stehen diese Stellplatze nicht fur eine Valet Parking-Nutzung zur Verfii-
gung. 
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1.6.3 Stellplatze Kiss & Ride 

Die Stellpliitze Kiss & Ride sind die zehn Stellplatze, die sich auf der in Anlage 

DNR Ni 1.3-2 grtin schraffiert markierten Flache im 2. Untergeschoss in der Tief-

garage USQ befinden. 

Die Stellplatze K&R werden dem Dauernutzungsrechtsinhaber vom Tiefgaragenei-

genttimer wahrend der Abfertigungszeiten der Kreuzfahrtschiffe far die Einrichtung 

einer Kiss and Ride-Zone zur Verffigung gestellt. 

Die Pkw-Stellplatzflachen stehen dem Dauernutzungsrechtsinhaber jeweils nebst Mitnutzung der 

zur Zufahrt erforderlichen Wegeflachen / Infrastruktur der Tiefgarage USQ zur Verftigung. Sie 

dtirfen ausschlieBlich fur den Betrieb des Kreuzfahrtterminals genutzt und insbesondere nicht 

Kreuzfahrtgasten als allgemeine Parkmoglichkeit zur Verftigung gestellt werden. 

1.7 Taxivorfahrt 

Die Taxivorfahrt umfasst die 

1.7.1 zehn Pick-Up-Positionen, 

1.7.2 zwolf Drop-Off-Positionen und 

1.7.3 zehn Wartepositionen, 

die sich im 3. Untergeschoss unterhalb des Gemeinsamen Nutzungsgegenstandes befinden. 

Zur Klarstellung: Die Taxivorfahrt nebst Zuwegung wird wahrend der Abfertigungszeiten der 
Kreuzfahrtschiffe und Veranstaltungen im Kreuzfahrtterminal vom Tiefgarageneigenttimer fur 
eine Nutzung durch Taxiunternehmen zur Verftigung gestellt. Sie wird deshalb in diesem Vertrag 
nicht dem Gemeinsamen Nutzungsgegenstand zugeordnet (siehe auch § 10.9). 

1.8 Technische Anlagen 

1.8.1 Im Bereich des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstands befinden sich folgende tech-
nische Anlagen (Technische Anlagen ANG): 

a) Drei Personenaufztige, die in Anla2e DNR Ni 1.3-2 mit der Zahl 1 gekenn-
zeichnet sind; 

b) Zwei Panorama-Aufztige, die in Anlage DNR Ni 1.3-2 mit der Zahl 2 ge-

kennzeichnet sind; 

c) Drei Lastenaufzuge, die in Anlage DNR N1 1.3-2 mit der Zahl 3 gekenn-
zeichnet sind; und 

d) 15 Fahrtreppen, die in Anlage DNR Ni 1.3-2 mit der Zahl 4 gekennzeichnet 
sind. 

Die Technischen Anlagen ANG stehen dem Dauernutzungsrechtsinhaber als Be-
standteil des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstands zur ausschlieBlichen Nutzung 
zur Verfugung. 

1.8.2 Der Gemeinsame Nutzungsgegenstand ist mit einem Verkehrsleitsystem wie es in 
Anlage DNR Ni 1.8.2 beschrieben ist, ausgestattet. 

1.8.3 Auf § 2.5 und § 2.6 wird verwiesen. 
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1.9 Wegerecht Zu-/Abfahrt 

Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist zur Nutzung der Zu-/Abfahrt zum/vom Gemeinsamen Nut-

zungsgegenstand/Busbahnhof (inkl. Anschluss an die technischen Schnittstellen zur Uberwa-

chung und Steuerung des Verkehrsflusses, soweit die Verantwortung hierfur bei dem Tiefgara-

geneigentilmer liegt) berechtigt, soweit dies zur vertragsgemaBen Nutzung des Gemeinsamen 

Nutzungsgegenstands/Busbahnhof als Busbahnhof liar das Kreuzfahrtterminal USQ sachdienlich 

ist. Es wird klargestellt, dass das Recht zum Anschluss an die technischen Schnittstellen rein 

passives Natur ist und keinen aktiven Zugriff auf die Uberwachung und Steuerung des Verkehrs-

flusses erlaubt. 

1.10 Der GrundstuckseigentOmer wird fur die Zwecke der Abrechnung der Betriebskosten (siehe 
§ 11.1.1, § 13) vor Inbetriebnahme des Nutzungsgegenstands (siehe § 9a) die endgtiltigen FM.-
chen der Abfertigungshallen auf Grundlage der DIN 277 ermitteln. Dazu wird der Grundstiicks-
eigenttimer auf seine Kosten einen offentlich bestellten Vermesser, auf den sich der Grundsttick-
seigentilmer und der Dauernutzungsrechtsinhaber einigen, beauftragen, der fur diese beiden Par-
teien bindend die endgiiltigen Flachen des Nutzungsgegenstandes durch AufmaB des Nutzungs-
gegenstandes vor Ort ermittelt und feststellt. Kommt eine Einigung Ober die Beauftragung eines 
offentlich bestellten Vermessers nicht innerhalb von zwei Wochen nach Unterbreitung eines Vor-
schlages durch eine dieser beiden Parteien zustande, so werden diese beiden Parteien den Prases 
der Handelskammer Hamburg um die fur diese beiden Parteien verbindliche Benennung eines 
offentlich bestellten Vermessers ersuchen. 

§2 

Dauernutzungsrecht und Nutzungsgegenstand 

2.1 Der Grundsttickseigentiimer verpflichtet sich, zugunsten des Dauernutzungsrechtsinhabers ein 
Dauernutzungsrecht gemaB § 31 Abs. 2 WEG nach MaBgabe diesel Dauernutzungsrechtsvertra-
ges zu bestellen und zur Eintragung zu bringen. 

2.1.1 Das Dauernutzungsrecht ist vom GrundstOckseigentiimer fur die Flachen des AusschlieB-
lichen Nutzungsgegenstands zu bestellen (vgl. § 1.3). Dem Dauernutzungsrechtsinhaber 
stehen die Rechte aus § 33 Abs. 3 WEG hinsichtlich der zum gemeinschaftlichen Ge-
brauch bestimmten Teile, Anlagen und Einrichtungen des Bauwerks und des Grundstiicks 
zu. Dem Dauernutzungsrechtsinhaber ist bekannt, dass derzeit noch groBe Teile des 
Grundstticks im Gemeinschaftseigentum der sieben Miteigentinner des Grundstticks ste-
hen, die nach und nach in Sondereigentum umgewandelt oder an denen Sondernutzungs-
rechte bestellt werden. Die Rechte aus § 33 Abs. 3 WEG beziehen sich daher nur auf die 
zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Miteigenttimer bestimmten Teile, Anlagen und 
Einrichtungen des Bauwerks und des Grundstacks, wie sie in ihrem endgilltigen Zuschnitt 
bestehen werden. 

2.1.2 Die zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Teile, Anlagen und Einrichtungen des 
Bauwerks und des Grundstiicks, wie sie in ihrem endgiiltigen Zuschnitt bestehen werden, 
nutzt der Dauernutzungsrechtsinhaber nach § 33 Abs. 3 WEG. Sofern eine Nutzung des 
Gemeinschaftseigentums fur Zwecke des Dauernutzungsrechtsinhabers nicht ausreichend 
gesichert ist sowie hinsichtlich der ubrigen Flachen / Einrichtungen des Nutzungsgegen-
standes verpflichtet sich der Kaufer &Lid im 9. Nachtrag unbeschadet § 33 Abs. 3 WEG, 
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beschrankte persOnliche Dienstbarkeiten zugunsten des Dauernutzungsrechtsinhabers zu 

bestellen. 

2.2 [entfallen] 

2.3 Soweit sich aufgrund von SonderwiAnschen nach § 10.4a.4 GKV Slid oder auf Grundlage von 

§ 10.4a.2.3 (d), § 10.4a.5 GKV Slid oder infolge des Betriebstests gema13 Ziffer 4 der Anlage 

GKV Sad N6 B.1.2.2-4 eine Anderung des Nutzungsgegenstands ergibt oder dies zur Eintragung 

des Dauernutzungsrechts erforderlich ist, sind die Parteien verpflichtet, den Dauernutzungsrechts-
vertrag in einem Nachtrag entsprechend anzupassen und die Anderungen — soweit sie sich auf 
dingliche Rechte beziehen — auch zur Eintragung in das Grundbuch zu bringen. Dies gilt insbe-
sondere fur die nach § 1.9 zu ermittelnde endgtiltige Mae der Abfertigungshallen. 

2.4 Wenn und soweit die Eigenflimer nicht, nicht mehr oder nicht nutzungsberechtigte (Allein- oder 
Sonder-)EigentiAmer oder Sondernutzungsberechtigte von Flachen, Teilen, Anlagen, Einrichtun-
gen und Zubehor sind, in oder auf denen sich die dem Dauernutzungsrechtsinhaber nach diesem 
Dauernutzungsrechtsvertrag zur Verftigung zu stellenden Flachen, Teile, Anlagen, Einrichtungen 
und ZubehOr befinden, werden die Eigentilmer unbedingt dafur Sorge tragen, dass sie die in die-
sem Dauernutzungsrechtsvertrag genannten Anforderungen erfullen konnen und dem Dauernut-
zungsrechtsinhaber die entsprechenden Flachen, Teile, Anlagen, Einrichtungen und Zubeh8r zu 
den Bedingungen dieses Dauernutzungsrechtsvertrages zur Verftigung stellen und dinglich si-
chern. Dies betrifft insbesondere die Bereitstellung der PKW-Stellplatze Terminalbetrieb sowie 
die Ermoglichung der Mitnutzung der Anlieferungs-/Entsorgungsflachen im Warftgeschoss des 
Bauwerks. 

2.5 Sollte es aus strukturellen Grtinden ftir den Grundsttickseigentilmer oder den Tiefgarageneigen-
Ulmer erforderlich oder zweckmal3ig werden, das rechtliche und/oder wirtschaftliche Eigentum 
an Betriebsvorrichtungen und/oder beweglichen Sachen (ganz oder teilweise) auf den Dauernut-
zungsrechtsinhaber zu Obertragen, werden sich die Parteien auf Wunsch des jeweiligen Eigenfli-
mers insoweit besprechen und eine einvernehmliche Losung suchen. Ein Anspruch des jeweiligen 
Eigentilmers, die vorgenannten Gegenstande auf den Dauernutzungsrechtsinhaber ithertragen zu 
dtirfen, besteht nur dann, wenn mit der Ubertragung keinerlei wirtschaftlichen, rechtlichen und/o-
der sonstigen Nachteile (insbesondere keinerlei, auch ktinftige, Mehrkosten) fiir den Dauernut-
zungsrechtsinhaber verbunden sind. 

2.6 Der jeweilige Eigentilmer ist Ober § 2.5 hinaus auch berechtigt, das zivilrechtliche oder wirt-
schaftliche Eigentum an vom Dauernutzungsrechtsinhaber genutzten Betriebsvorrichtungen und 
beweglichen Wirtschaftsgutern im steuerlichen Sinne (zusammen Betriebsvorrichtungen), ins-
besondere solchen im Sinne von § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG, auf eine separate Gesellschaft 
(Betriebsvorrichtungsgesellschaft) zu iibertragen. Der betreffende Eigenflimer wird eine solche 
Ubertragung nur unter der Voraussetzung vornehmen, dass die Betriebsvorrichtungsgesellschaft 
die Betriebsvorrichtungen dem Dauernutzungsrechtsinhaber zur Nutzung Oberlasst. An der Ge-
samthohe des vom Dauernutzungsrechtsinhaber zu zahlenden Nutzungsentgelts (§ 11) wird sich 
durch eine etwaige Ubertragung der Betriebsvorrichtungen nichts andern. Der Dauernutzungs-
rechtsinhaber erklart vorsorglich sein Einverstandnis mit diesem Vorgehen. Die vorstehenden 
Regelungen gelten ftir nachtraglich identifizierte Betriebsvorrichtungen in gleicher Weise. 
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§3 

[entfallen] 

§4 
[entfallen] 

§5 
[entfallen] 

§6 
[entfallen] 

§ 7
[entfallen] 

§ 8
Nutzungsbeginn 

8.1 Das Nutzungsverhaltnis beginnt mit der Ubergabe des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstands an 

die Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen) gemaB § 10.4a.7.1 GKV 

SW, die mit Wirkung zum 16. Juni 2023 erfolgt ist (Nutzungsbeginn). 

8.2 Der Grundstiickseigentiimer und der Dauernutzungsrechtsinhaber sind sich bewusst, dass das 

dingliche Dauernutzungsrecht erst mit Eintragung in das Grundbuch entsteht. Zum Nutzungsbe-
ginn ist diese Eintragung in das Grundbuch noch nicht erfolgt. Der Grundsttickseigenttimer und 
der Dauernutzungsrechtsinhaber verpflichten sich daher, einander so zu stellen, als sei das Dau-

ernutzungsrecht bereits mit Nutzungsbeginn wirksam entstanden. 

8.3 Mit der Ubergabe des Ausschlief3lichen Nutzungsgegenstands und der tibrigen Teile des Nut-

zungsgegenstands gemaB § 10.4a.7 GKV Stid gelten die jeweils ubergebenen Teile des Nutzungs-
gegenstands fur die Zwecke dieses Dauernutzungsrechtsvertrages zugleich als an den Dauernut-

zungsrechtsinhaber ubergeben. Der Dauernutzungsrechtsinhaber wird die jeweilige Ubergabe 
einschliel3lich des Inhalts etwaiger Obergabeprotokolle (siehe § 10.4a.7.6 GKV Sad) fur die Zwe-

cke dieses Dauernutzungsrechtsvertrages als bindend anerkennen. 

§9 

Ausbau des Ausschliefilichen Nutzungsgegenstandes 

9.1 Ausbau ANG 

9.1.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber baut den Ausschliel3lichen Nutzungsgegenstand im An-
schluss an den Nutzungsbeginn auf eigene Kosten und eigene Verantwortung betriebsfertig 
als Kreuzfahrtterminal hoher Qualitat sowie nach den anerkannten Regeln der Technik aus 
(Ausbau ANG). 

9.1.2 Der Dauernutzungsrechtsinhaber und der Grundsttickseigentiimer werden die Vergabe der 
Bauleistungen eng koordinieren. Der Dauernutzungsrechtsinhaber steht daftir ein, dass 

a) der Terminplan fur den Ausbau ANG (Anlage DNR N1 9.1.2 — Terminplan Ausbau) 
und 
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b) die Verpflichtung, bei der Planung und Ausftihrung des Ausbau ANG soweit moglich 
Racksicht darauf zu nehmen, dass sich in der unmittelbaren Umgebung des Kreuz-
fahrtterminals Einzelhandels- bzw. Hotelbetrieb befindet, 

verbindlicher Bestandteil der ersten zu versendenden Ausschreibungsunterlagen sind. 

9.1.3 Der Dauernutzungsrechtsinhaber wird sich auch im Ubrigen nach besten Kraften bemiihen 
und alles unternehmen, was ihm billigerweise zumutbar ist, um die Einhaltung des Termin-
plans Ausbau sicherzustellen. 

9.1.4 Soweit im Rahmen des Vergabeverfahrens von der Verbindlichkeit des Terminplans Aus-
bau abgewichen werden soil, werden sich der Grundsttickseigentilmer und der Dauernut-
zungsrechtsinhaber eng dazu abstimmen, ob und wie eine hinreichende Verbindlichkeit des 
Terminplans Ausbau dennoch gewahrleistet werden kann. Der Dauernutzungsrechtsinha-
ber wird dem Grundsttickseigenttimer die insoweit erforderlichen Informationen in anony-
misierter Form zur Verfngung stellen, soweit vergaberechtlich zulassig. 

9.2 Racksichtnahme 

Der Dauernutzungsrechtsinhaber wird 

a) bis zur Eroffnung Retail den AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand und dessen Umgebung 
zur Eroffnung Retail dem Anlass und der hohen Qualitat des USQ Sud entsprechend so 
herrichten, dass die offentliche Wahrnehmung der Eroffnung Retail so wenig wie moglich 
beeintrachtigt wird, insbesondere 

(i) die offentlichen Bereiche in der Umgebung des Kreuzfahrtterminal USQ vollstan-
dig raumen und reinigen; hiervon ausgenommen ist die noch weiter zu konkretisie-
rende Baustelleneinrichtungsflache auf der Kaioperationsflache 1; 

(ii) deur sorgen, dass die auBere Wirkung des AusschlieBlichen Nutzungsgegen-
stands (insb. Fensterflachen) dem qualitativ hochwertigen gestalterischen Ge-
samtkonzept des USQ Stid entspricht; 

b) am Tag der Eroffnung Retail und an den folgenden Tagen bis einschlieBlich Sonntag saint-
fiche Ausbauarbeiten sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tatigkeiten (z.B. An-
lieferungen) vollstandig ruhen lassen; die noch weiter zu konkretisierende Baustellenein-
richtungsflache auf der Kaioperationsflache 1 ist fur diese Zeit dem Anlass der Eroffnung 
Retail entsprechend herzurichten; 

c) in der Zeit ab der Eroffnung Retail bis zur Fertigstellung des Ausbaus ANG 

alle baulichen Mai3nahmen am und im Bereich des AusschlieBlichen Nutzungsge-
genstands vorher mit der mfi Shopping Center Management GmbH (Centerma-
nagementgesellschaft) abstimmen und vor Durchtiihrung terminlich anmelden; 

(ii) deur Sorge tragen, dass die Ubrigen Nutzer des USQ Stid nicht "Aber das notwen-
dige MaB hinaus durch bauliche MaBnahmen des Dauernutzungsrechtsinhabers 
beeintrachtigt werden; 

(iii) die noch weiter zu konkretisierende Baustelleneinrichtungsflache auf der Kaiope-
rationsflache 1 — insbesondere ab der Eroffnung des Hotels — so weit wie moglich 
reduzieren, ggf. durch Verlegung in die Abfertigungshallen oder den Busbahnhof 
(vgl. § 9.4.3). 

9.3 TeilausbauflAche 

9.3.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber kann vom Ausbau der in § 1.3.1 genannten Flache (Tell-
ausbaufiliche) fdr eine Nutzung als Abfertigungshalle des Kreuzfahrtterminals absehen 
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(Teilausbaufall). In diesem Fall ist der Dauernutzungsrechtsinhaber in jedem Fall ver-
pflichtet, den Grundausbau (§ 9.3.2) auszuftihren. Dariiber hinaus hat er das Recht zum 
Nutzungsausbau (§ 9.3.3). 

9.3.2 Grundausbau der Teilausbauflache 

a) Im Teilausbaufall ist der Dauernutzungsrechtsinhaber in jedem Fall verpflichtet, 
die Teilausbauflache im Anschluss an den Nutzungsbeginn auf eigene Kosten und 
eigene Verantwortung nach Maf3gabe von Anlage DNR N1 9.3.2 grundauszu-
bauen (Grundausbau). 

b) Der Grundausbau ist im Terminplan Ausbau (Anlage DNR Ni 9.1.2) mitbertick-
sichtigt. Folglich gelten § 9.1.2, § 9.1.3 und § 9.1.4 ftir den Grundausbau gleicher-
maBen. 

9.3.3 Nutzungsausbau der Teilausbauflache 

a) Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist jederzeit — insbesondere auch nach Eroffnung 
Retail — berechtigt, die Teilausbauflache 

(i) gemaB § 9.1 i.V.m. § 10.4b.1.1 GKV Stid far eine Nutzung als Abferti-
gungshalle des Kreuzfahrtterminal USQ auszubauen, wobei die Regelun-
gen betreffend den Ausbau ANG (§ 9.1 DNV und § 10.4b.1 GKV Stid) 
entsprechend gelten, oder 

(ii) fdr einen anderweitigen Nutzungszweck auszubauen und an Dritte zu ver-
mieten (Drittndeter) 

(Nutzungsausbau). 

b) Einen etwa geplanten Nutzungsausbau hat der Dauernutzungsrechtsinhaber dem 
Grundsttickseigenttimer und der Centermanagementgesellschaft mit einem Vorlauf 
von mindestens drei Monaten schriftlich anzuzeigen. Der Dauernutzungsrechtsin-
haber hat sich mit dem Grundstiickseigenttimer und der Centermanagementgesell-
schaft hinsichtlich der Durchfahrung des Ausbaus abzustimmen mit dem Ziel, die 
Nutzung und den Betrieb des USQ Sad moglichst wenig zu beeintrachtigen. Bei 
der Planung und Durchfahrung des Ausbaus sind die Anforderungen der Centerma-
nagementgesellschaft zwingend zu erftillen, soweit in Bezug auf die Teilausbaufla-
che relevant. 

9.3.4 Unterlassen des Nutzungsausbaus 

Solange ein Nutzungsausbau nicht erfolgt, ist der Dauernutzungsrechtsinhaber verpflichtet, 
daftir Sorge zu tragen, dass weder die Teilausbauflache noch andere Teile des USQ &id 
durch das Unterlassen des Nutzungsausbaus und die Nicht-Nutzung Schaden nehmen. Au-
f3erdem hat der Dauernutzungsrechtsinhaber dal& zu sorgen, dass die auBere Wirkung der 
Teilausbauflache (insb. Fensterflachen) das qualitativ hochwertige gestalterische Gesamt-
konzept des USQ Sad nicht beeintrachtigt. Der Dauernutzungsrechtsinhaber tragt die allei-
nige Verantwortung dafar, dass die Funktionsfahigkeit des Nutzungsgegenstands durch das 
Unterlassen des Nutzungsausbaus fur eine Nutzung als Abfertigungshalle des Kreuzfahrt-
terminals USQ nicht beeintrachtigt wird. 

9.3.5 Vorgaben der Gestaltungrichtlinie 

Sowohl beim Grund- als auch beim Nutzungsausbau sind die Vorgaben der Gestaltungs-
richtlinie (Anlage DNR N1 9.3.5) zu beachten. 
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9.3.6 Betriebskosten und Instandhaltungspauschale 

Die Verpflichtung zur Zahlung von Betriebskosten (§ 11.1) gilt — unabhangig davon, in-
wieweit der Ausbau der Teilausbauflache tatsachlich erfolgt — bezogen auf die Gesamtfla-
che des Ausschliel3lichen Nutzungsgegenstands, sofern eine flachenanteilige Abrechnung 
erfolgt. Die Verpflichtung zur Zahlung der Instandhaltungspauschale (§ 11.1) bleibt — 
ebenfalls unabhangig davon, inwieweit der Ausbau der Teilausbauflache tatsachlich erfolgt 
— in der vereinbarten Mlle bestehen. 

9.3.7 Aufgabe und Heimfall 

Der Grundsttickseigenttimer und der Dauernutzungsrechtsinhaber stellen klar, dass in den 
Fallen der Aufgabe bzw. des Heimfalls des Dauernutzungsrechts (§ 17.2, § 17.3) auch die 
Teilausbauflache zu raumen und zurtickzugeben ist, gleich ob/zu welchem Zweck die Teil-
ausbauflache im Zeitpunkt der Aufgabe bzw. des Heimfalls vom Dauernutzungsrechtsin-
haber oder einem Dritten genutzt wird. 

9.4 Baustellenzugang 

9.4.1 Die Zurvertligungstellung von Baustellenzugang und Baustelleneinrichtungsflachen zum 
Zweck des Ausbau ANG und des Grundausbaus ist grundsatzlich in § 10.4b.3 GKV Stid 
geregelt. 

9.4.2 Der Tiefgarageneigentiimer erklart sich fiber § 10.4b.3 GKV &Id hinaus bereit, dem Dau-
ernutzungsrechtsinhaber die in Anlage DNR N1 9.4.2 auf Blatt 2 griin markierten Flachen 
im Bereich der Chicagostral3e und der Kaioperationsflache 1 (nicht: Zugang Ober Obersee-
allee & UG1) bis vier Wochen vor Eroffnung des Hotels (voraussichtlich Ende Juni 2024) 
als Baustellenzugang zur Vertligung zu stellen, soweit sie in seinem Eigentum stehen und 
insbesondere nicht auf offentlichem Grund oder im Bereich des Ausschliefilichen Nut-
zungsgegenstands liegen. 

9.4.3 Fiir den Fall, dass der Dauernutzungsrechtsinhaber dartiber hinaus — insbesondere nach Er-
offnung Retail — Bedarf an einer Baustelleinrichtungsflache far die Zwecke des Ausbau 
ANG, des Grundausbaus oder des Nutzungsausbaus auf den Flachen des USQ Sad hat, 
wird sich der Tiefgarageneigenttimer mit dem Dauernutzungsrechtsinhaber diesbeztiglich 
wie mit einem Mieter des USQ Sud abstimmen. Auf § 9.2 c) (iii) wird verwiesen. 

9.5 Verteilergang und Passagierzugangsbrticken 

9.5.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber behalt sich die Moglichkeit vor, auf der Kaioperationsfla-
che 1 einen Verteilergang mit Passagierzugangsbrticken zu errichten und an den Aus-
schlieBlichen Nutzungsgegenstand anzuschliellen. Der Grundstilckseigenttimer hat hied& 
bei der Planung des Ausschliel3lichen Nutzungsgegenstandes aufgrund der ihm vom Dau-
ernutzungsrechtsinhaber im Rahmen der Rohbauplanung mitgeteilten spezifischen Anfor-
derungen ftir den baulichen/technischen Anschluss des Verteilergangs ausreichende bauli-
che Schnittstellen vorgesehen. Der Dauernutzungsrechtsinhaber wird bei Errichtung und 
Anschluss des Verteilgangs die technischen Parameter des Rohbaus (statische Lastannah-
men etc.) sowie die anerkannten Regeln der Technik beachten. 

9.5.2 Der Dauernutzungsrechtsinhaber tragt samtliche Kosten und Risiken im Zusammenhang 
mit der Errichtung des Verteilergangs und seinem Anschluss an den AusschlieBlichen Nut-
zungsgegenstand. Dies gilt insbesondere ftir etwaige bauliche Schnittstellen zwischen dem 
Verteilergang und der Rampe, etwa im Bereich der Grundung. Im Falle der Errichtung des 
Verteilergangs und/oder seines Anschlusses an den AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand 
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darf der Investor Retail nicht in der Erftillung seiner Bauverpflichtung gemaB GKV Stid 
behindert oder anderweitig beeintrachtigt werden. Soweit durch eine nachlaufende Errich-
tung des Verteilergangs Mehrkosten entstehen, etwa durch Eingriffe in vom Muter Stid 
bereits errichtete Bauteile (z.B. die Rampe), tragt diese der Dauernutzungsrechtsinhaber 
und stellt der Dauernutzungsrechtsinhaber den Kanter Stid frei. 

9.6 Der Dauernutzungsrechtsinhaber wird daftir Sorge tragen, dass bei den Ausbauarbeiten alle brand-
schutztechnischen Auflagen eingehalten werden, insbesondere dass bei HeiBarbeiten vor Beginn 
der Arbeiten SchweiBerlaubnisscheine ausgestellt worden rind. 

§ 9a 
Inbetriebnahme des Nutzungsgegenstands 

9a.1 Die Inbetriebnahme des Nutzungsgegenstandes beginnt mit der Abfertigung des ersten Kreuzfahrt-
schiffes durch den Dauernutzungsrechtsinhaber unter Benutzung des neu errichteten und ausgebau-
ten Nutzungsgegenstandes (Inbetriebnahme des Nutzungsgegenstandes). 

9a.2 Der Dauernutzungsrechtsinhaber strebt an und der Dauernutzungsrechtsinhaber und die Eigentti-
mer werden sich gemeinsam bemtihen, dass die Inbetriebnahme des Nutzungsgegenstandes (inklu-
sive Verftigbarkeit zweier Liegeplatze, Erftillung der Voraussetzungen gemaB ISPS-Anforderun-
gen, funktionsfahigem Busbahnhof sowie Taxivorfahrt) bereits zu Beginn der Kreuzfahrtsaison 
desjenigen Kalendeijahres erfolgen kann, in deren Verlauf auch die Eroffnung Retail voraussicht-
lich fdllt. Spatestens zum Zeitpunkt der Eroffnung Retail haben dann — soweit sich aus dem GKV 
Stid nichts Abweichendes ergibt — auch die vorstehenden Voraussetzungen (Verftigbarkeit zweier 
Liegeplatze, Erftiflung der Voraussetzungen gemaB ISPS-Anforderungen, funktionsfahigem Bus-
bahnhof sowie Taxivorfahrt) vorzuliegen. Die Inbetriebnahme des Nutzungsgegenstandes mit der 
Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen wird spatestens in der darauffolgenden Kreuzfahrtsaison er-
folgen. Es wird klargestellt, dass eine etwaige Teilnutzung der Kaioperationsflache 2 als Baustel-
leneinrichtungsflache fur die Errichtung des Gebaudes C gemaB § 4.5.17 (b) GKV Stid der Inbe-
triebnahme des Nutzungsgegenstands nicht entgegensteht. 

9a.3 Der Dauernutzungsrechtsinhaber verpflichtet sich, daftir Sorge zu tragen, dass — vorbehaltlich des 
folgenden Satzes — in organisatorischer Hinsicht der Betrieb des Hamburg Cruise Center Baaken-
!loft rechtzeitig zur Inbetriebnahme des Nutzungsgegenstands auf den Nutzungsgegenstand tiber-
tragen wird. Der Dauernutzungsrechtsinhaber bleibt berechtigt, das Hamburg Cruise Center Baa-
kenhOft in dem in § 0.7 beschriebenen Umfang weiter zu betreiben. 

§10 

Nutzung durch den Dauernutzungsrechtsinhaber 

10.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist berechtigt, den Nutzungsgegenstand als Kreuzfahrtterminal 
fur das Abfertigen von groBen Kreuzfahrtschiffen, mit Wartebereichen sowie 

10.1.1 ftir Zwecke der Gastronomic mit Bistro-/Loungecharakter, 

10.1.2 als Flache fur Airline-/Bahnagenturen/-schalter, 

10.1.3 far Mietwagenvertretungen/-agenturen/-schalter, wobei insoweit vom Dauernutzungs-
rechtsinhaber erzielte etwaige Netto-Mieteinnahmen (d.h. nach Abzug der dem Dauernut-
zungsrechtsinhaber entstandenen Kosten) zwischen Dauernutzungsrechtsinhaber und 
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Grundsttickseigenttitner geteilt werden und vom Dauernutzungsrechtsinhaber jahrlich bis 

spatestens zum 31. Dezember des Folgejahres abzurechnen sind, und 

10.1.4 in untergeordnetem Umfang neben dem Kreuzfahrtbetrieb fur sonstige Zwecke, die keine 
eigenstandigen kommerziellen Einzelhandelsnutzungen und keine eigenstandigen kom-
merziellen Dienstleistungen darstellen, 

zu nutzen und zu betreiben. Ausdrticklich erlaubt sind solche Nutzungen, die der Abfertigung 
(einschlieBlich der sicherheitsrelevanten / behordlichen Abfertigung) von Kreuzfahrtpassagie-
ren und Besatzungsmitgliedern, der Betreuung und Information von Kreuzfahrtpassagieren 
(auch touristischer Art) und dem Weitertransport von Kreuzfahrtpassagieren sowie der Infor-
mation und Betreuung von Besatzungsmitgliedern dienen. 

10.2 Im Fall des Teilausbaus ist eine Nutzung der Teilausbauflache nach MaBgabe der in Anlage DNR 
Ni 10.2 wiedergegebenen Regelung insbesondere auch zu sonstigen kommerziellen Zwecken 
zulassig, es sei denn, diese dient dem Einzelhandel oder der Gastronomic (beachte hierzu auch 
Ziffer 1.1e) der Anlage DNR N1 10.2) oder der Grundsttickseigenttimer gibt die angezeigte Nut-
zungsabsicht aus wichtigem Grund nicht frei. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die kommer-
zielle Nutzung eine Konkurrenzsituation zu einem sonstigen Nutzer des USQ Sud begriinden 
wurde. Der Grundsttickseigenttimer entscheidet nach billigem Ermessen (§ 319 BGB) tiller die 
Frage, ob eine Konkurrenzsituation durch die angezeigte Nutzung entsteht. Der Grundstticksei-
genttimer wird seine Freigabe binnen vier Wochen ab Zugang der Nutzungsanzeige erklaren oder 
verweigern. Sofern vom Grundstackseigenttimer keine ErklArung abgegeben wird, gilt dies als 
Freigabe, wenn auf diese Rechtsfolge bei der Nutzungsanzeige hingewiesen wurde. 

10.3 Eine andere Art der Nutzung ist — soweit sich aus § 10.2 oder Anlage DNR Ni 10.2 nichts anderes 
ergibt — nur mit schriftlicher Zustimmung des Grundstiickseigenttimers zulassig. Insbesondere ist 
eine Nutzung des Nutzungsgegenstandes und der Kaioperationsflachen fur Wohn- oder Uber-
nachtungsstatten, die tiber die Abfertigung/Anlandung von Kreuzfahrtschiffen hinausgeht, unzu-
lassig. Eine Ausnahme hiervon bildet die Nutzung fur etwaige Eventunterktinfte bei Olympischen 
Spielen oder derartigen kurzen GroBevents. 

10.4 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist berechtigt, den Nutzungsgegenstand vollstandig oder teil-
weise im Rahmen des vereinbarten Nutzungszwecks an geeignete Dritte, insbesondere eine Ter-
minalbetriebsgesellschaft, unterzuvermieten oder sonst zur Nutzung zu tiberlassen. Der Dauernut-
zungsrechtsinhaber wird darauf achten, einen erfahrenen, geeigneten Betreiber auszuwahlen und 
wird in angemessener Weise berticksichtigen, dass Synergieeffekte zwischen dem Betrieb des 
Kreuzfahrtterminals einerseits und dem Betrieb des Hotels, dem Einzelhandel und sonstigen Nut-
zungen des USQ Stid andererseits erzielt werden sollen. 

10.5 Es ist derzeit geplant, dass der Dauernutzungsrechtsinhaber oder der geeignete Dritte, dem der 
Dauernutzungsrechtsinhaber die Nutzungsrechte am Nutzungsgegenstand nach § 10.4 einraumt, 
operative Aufgaben des Terminalbetriebs an externe Dienstleister tibertragt. Die Eigentiimer 
stimmen dieser Ubertragung von Aufgaben bereits jetzt zu. 

10.6 Wenn und soweit eine tatsachliche Nutzung des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstandes durch 
den Dauernutzungsrechtsinhaber oder von ihm zulassigerweise eingesetzte Dritte ganz oder teil-
weise temporar nicht stattfindet, werden sich der Grundsttickseigenttimer und der Dauernutzungs-
rechtsinhaber bemtihen, eine langer andauernde Nichtnutzung durch geeignete Nutzungen durch 
den Grundsttickseigentiimer, die im Interesse der Parteien sind, abzuwenden. 
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10.7 Der Grundsttickseigenttimer ist verpflichtet, dem Dauernutzungsrechtsinhaber den Gebrauch des 

Ausschliel3lichen Nutzungsgegenstandes wahrend der Nutzungsdauer zu gewahren. Das Recht 

des Dauernutzungsrechtsinhabers zur Minderung im Zusammenhang mit der Gewahrung des Ge-

brauchs des Ausschliefilichen Nutzungsgegenstandes ist auf den Betrag des Nutzungsentgelts 

nach § 11.1 beschrankt. 

10.8 Der Busbahnhof wird dem Dauernutzungsrechtsinhaber vom Tiefgarageneigenttimer zu Abferti-

gungszeiten von Kreuzfahrtschiffen exklusiv ftir den Kreuzfahrtbetrieb zur Verftigung gestellt. 

Er ist berechtigt, den Busbahnhof wahrend dieser Zeiten Dritten, beispielsweise einem etwaigen 

Terminalbetreiber, Reedereien oder Busunternehmen, zur Nutzung zu tiberlassen. Die Nutzung 

des Busbahnhofs zu Abfertigungszeiten durch den Dauernutzungsrechtsinhaber ist mit dem Nut-

zungsentgelt abgegolten. Finden keine Kreuzfahrtaktivitaten staff, kann der Tiefgarageneigentti-

mer den Busbahnhof fur eigene Zwecke nutzen oder durch Dritte nutzen lassen. Ertrage aus der 

Vermarktung des Busbahnhofs aul3erhalb der Abfertigungszeiten von Kreuzfahrtschiffen stehen 
dem Betreiber der Tiefgarage USQ zu. Zu Umfang und Kosten einer Nutzung des Busbahnhofs 
fur Veranstaltungszwecke des Dauernutzungsrechtsinhabers stimmen rich die Parteien noch ab 
(siehe § 1.4). 

10.9 Der Tiefgarageneigenttimer wird far die Verftigbarkeit der Taxivorfahrt auf Basis von markttib-
lich zu vergtitenden gesonderten Nutzungsvertragen sorgen. Die Taxen, die die Taxivorfahrt nut-
zen, sind zu Abfertigungszeiten mit Prioritat fur den Betrieb des Kreuzfahrtterminals zur Verfti-
gung zu stellen. Im Ubrigen steht es dem Tiefgarageneigenttimer frei, die Taxivorfahrt ftir eigene 
Zwecke zu nutzen oder durch Dritte nutzen zu lassen. Die konkrete operative Umsetzung dieser 
Nutzung der Taxivorfahrt werden der Dauernutzungsrechtsinhaber, der Tiefgarageneigenttimer 
und ein etwaiger Betreiber der Tiefgarage USQ abstimmen. Ertrage aus der Vermarktung der 
Taxivorfahrt stehen dem Betreiber der Tiefgarage USQ zu, wobei der Tiefgarageneigenttimer be-
rechtigt ist, Gebtihren fur die Nutzung der Taxivorfahrt durch Taxen in moderatem, markttibli-
chem Umfang zu erheben oder durch Dritte erheben zu lassen, wie sie fur Taxivorfahrten an an-
derer Stelle in Hamburg (z.B. am Flughafen) erhoben werden. 

10.10 Der Tiefgarageneigentumer darf Kreuzfahrtgaste und sonstige Besucher/Benutzer des Kreuz-
fahrtterminals sowohl wahrend als auch auf3erhalb der Abfertigungszeiten gegentiber anderen 
Langzeitparkern nicht benachteiligen (d.h. insbesondere kein hoheres Entgelt verlangen). 

10.11 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist berechtigt, den Nutzungsgegenstand auch fur kommerzielle 
und nicht kommerzielle Veranstaltungen zu nutzen. Falls die Nutzung fur Veranstaltungen zu 
Konkurrenzsituationen fur ubrige Nutzer im USQ Stid beim Retail-, Kino- oder Restaurantbetrieb 
ftihrt, kann der Grundsttickseigenttimer die betreffende Veranstaltungsnutzung untersagen. Etwa 
geplante Veranstaltungen sind dem Grundsttickseigenttimer vom Dauernutzungsrechtsinhaber so 
anzukiindigen, dass der Grundsttickseigentilmer prtifen kann, ob es zu einer Konkurrenzsituation 
kommt. 

Im Gegenzug erhalt der Grundstfickseigenttimer das Recht, fiber die Quartiersmanagementgesell-
schaft bis zu zehn Veranstaltungen pro Kalenderjahr von Mietern des USQ Stid auf der Flache 
des Ausschlialichen Nutzungsgegenstands gegen ein angemessenes Entgelt durchzuftihren, die 
jeweils kommerziell oder nicht kommerziell sein durfen. Die Buchung hat jeweils spatestens bis 
zum 30. September -Mr das darauffolgende Kalenderjahr zu erfolgen, wobei der Kreuzfahrtbetrieb 
Vorrang hat. 
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Es ist die alleinige Aufgabe des Dauernutzungsrechtsinhabers und steht in dessen Ermessen, alle 
eventuell zusatzlich erforderlichen Voraussetzungen fur die Nutzung des Nutzungsgegenstands 

ftir Veranstaltungen zu erfallen. Der Dauernutzungsrechtsinhaber hat keinen Anspruch auf 
Durchfuhrung von MaBnahmen oder Gewahrung von Rechten oder Leistungen zur Erfullung der 

Voraussetzungen zur Nutzung des Nutzungsgegenstands far Veranstaltungen oder zur Erzielung 
der Genehmigungsfdhigkeit als Veranstaltungsflache gegen den jeweiligen Eigentilmer des 
USQ Sud und ist nicht berechtigt, auBerhalb der Flachen des AusschlieBlichen Nutzungsgegen-
stands Anpassungen ohne vorherige Zustimmung des jeweiligen Eigentiimers des USQ Stid vor-
zunehmen oder zu verlangen. Das gilt insbesondere in Bezug auf einen etwa zu erbringenden 
Nachweis notwendiger Stellplatze oder die Leistung des Ausgleichsbetrags nach § 49 HBauO. 

10.12 Dem Dauernutzungsrechtsinhaber obliegt die Verkehrssicherungspflicht und die Sicherstellung 
eines geordneten Betriebs in dem AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand und an den Schnittstel-
len zu den Kaioperationsflachen und des etwaigen Verteilergangs/etwaiger Passagierzugangsbrii-
cken, auf und unter einem etwaigen Verteilergang/etwaigen Passagierzugangsbriicken sowie 
wahrend der Abfertigungszeiten die Sicherstellung des geordneten Betriebs auf dem Gemeinsa-
men Nutzungsgegenstand, insbesondere zu den Aufzugen und auf den Laufwegen fur die Kreuz-
fahrtgaste und das Kreuzfahrtterminalpersonal im Bauwerk sowie ftir den Busbahnhof und die 
Taxivorfahrt und far die Absperrung zu den Kaioperationsflachen. 

10.13 Der Dauernutzungsrechtsinhaber hat daftir zu sorgen, dass die Flucht- und Rettungswege inner-
halb des Ausschliefilichen Nutzungsgegenstands ungehindert nutzbar sind und die giiltigen 
Brandschutzbestimmungen beachtet werden, soweit die Beachtung im Verantwortungsbereich 
des Dauernutzungsrechtsinhabers liegt. 

10.14 Der Dauernutzungsrechtsinhaber wird unverztiglich mit der mfi Immobilien Marketing GmbH 
bzw. der Quartiersmanagementgesellschaft den Standard-Vertrag der Unibail-Rodamco-West-
field-Gruppe iiber Werbe- und verkaufsfordernde MaBnahmen in der dann aktuellen Fassung ab-
schlie13en (allerdings ohne entgeltbezogene Regelungen). Dieser wird urn Regelungen zum Quar-
tiersmanagement erganzt, dessen Leistungsbild der Anlage DNR N1 10.14 entspricht. Ein Ent-
gelt hat der Dauernutzungsrechtsinhaber in diesem Zusammenhang nicht ftir die Werbegemein-
schaft und regelhafte oder einzelfallbezogene Werbemanahmen, sondern nur far Reinigung, 
Pflege, Instandhaltung und Instandsetzung im Rahmen des Quartiersmanagements, anteilig im 
Verhaltnis des Anteils der Nutzflache des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstandes zur Nutzfla-
che der Miet- bzw. Wohneinheiten des USQ Sad insgesamt, und ausschlieBlich soweit im Rah-
men der Betriebskostenabrechnung geschuldet zu entrichten. 

§11 

Nutzungsentgelt, Umsatzsteuer 

11.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber hat an die Eigentiimer als Nutzungsentgelt 

11.1.1 die Betriebskosten gemdB § 2 Nr. 1 bis 16 der jeweils geltenden Betriebskostenverord-
nung (Betriebskosten), derzeitiger Stand wird als Anlage DNR N1 11.1.1 beigeftigt, so-
wie 
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11.1.2 einen Pauschalbetrag fur die Kosten der hinsichtlich der Durchftihrung dem jeweiligen 
Eigentiimer obliegenden Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung und (mit Aus-
nahme von § 14.4) auch der Erneuerung des Nutzungsgegenstandes und des Gebaudes, 
in dem sich dieser befindet (einschliel3lich aller Fassaden des gesamten Bauwerks, der 
aul3en liegenden zum Kreuzfahrtterminal gehorenden Anlagen wie beispielsweise der 
Rampe zur Kaioperationsflache 1, der vom Grundsttickseigentilmer gemaB Bausoll zu in-
stallierenden Haustechnik und der in § 1.2.2 bis 1.2.6 genannten Anlagen, nicht jedoch 
die Anbindungsmoglichkeiten eines Verteilergangs an das erste Obergeschoss), jeweils 
soweit im (Allein-/Gemeinschafts-)Eigentum des jeweiligen Eigenttimers stehend bzw, 
soweit dem jeweiligen Eigenttimer ein Sondernutzungsrecht zusteht, in Mlle von insge-
samt jahrlich EUR (Instandhal-
tungspauschale) 

zu zahlen. Die Verpflichtung zur Zahlung des Nutzungsentgelts besteht unabhangig von der Nut-
zung der Teilausbauflache (siehe auch § 9.3.6). 

11.2 Im Obrigen haben die Eigenttimer die auf dem Nutzungsgegenstand ruhenden offentlichen und 
privatrechtlichen Lasten zu tragen. 

11.3 Die Instandhaltungspauschale wird wie folgt angepasst: 

11.3.1 Andert sich der Verbraucherpreisindex ftir Deutschland, Gesamtindex ohne Energie 
(Haushaltsenergie und Kraftstoffe), (Basis 2020 = 100), herausgegeben vom Statistischen 
Bundesamt in Wiesbaden, gegentiber dem Stand bei Zahlungsbeginn (§ 12.1) oder — im 
Fall der erneuten Anpassung nach diesem § 11.3 — gegentiber dem Stand bei der letzten 
auf diesem § 11.3 beruhenden Anpassung der Instandhaltungspauschale, so andert sich 
die Instandhaltungspauschale im selben prozentualen Verhaltnis wie die Indexanderung 
nach folgender Mal3gabe: 

11.3.2 Die Anderung der Instandhaltungspauschale erfolgt erstmals zum 1. Januar des Jahres, 
das nach dem Zahlungsbeginn liegt, und danach im jahrlichen Abstand zum 1. Januar 
eines Jahres. 

11.3.3 Die Anpassung tritt automatisch in Kraft; hat der Dauernutzungsrechtsinhaber nach die-
sem § 11.3 eine erhohte Instandhaltungspauschale zu zahlen, kommt er jedoch so lange 
nicht in Verzug, bis einer der Eigenttimer den Dauernutzungsrechtsinhaber auf die Erho-
hung schriftlich hingewiesen und eine angemessene Zahlungsfrist fur etwaige Betrage, 
mit denen der Dauernutzungsrechtsinhaber im Ruckstand ist, von mindestens vier Wo-
chen gesetzt hat. 

11.3.4 Sollte der Verbraucherpreisindex ftir Deutschland umbasiert oder in seiner bisherigen 
Form nicht mehr fortgeftihrt werden, tritt an seine Stelle ein etwaiger Folgeindex, oder, 
sofern ein solcher Folgeindex nicht existiert, derjenige Index, der dem Verbraucherpreis-
index am nachsten kommt. 

11.4 Umsatzsteuer 

11.4.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber tragt die vom jeweiligen Eigenttimer durch die Erftil-
lung von Verpflichtungen unter diesem Dauernutzungsrechtsvertrag geschuldete Umsatz-
steuer. Alle Entgelte des Dauernutzungsrechtsinhabers verstehen sich zurtiglich Umsatz-
steuer in der jeweiligen gesetzlichen Hobe. 
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11.1.2 einen Pauschalbetrag für die Kosten der hinsichtlich der Durchführung dem jeweiligen 

Eigentümer obliegenden Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung und (mit Aus-

nahme von § 14.4) auch der Erneuerung des Nutzungsgegenstandes und des Gebäudes, 

in dem sich dieser befindet (einschließlich aller Fassaden des gesamten Bauwerks, der 

außen liegenden zum Kreuzfahrtterminal gehörenden Anlagen wie beispielsweise der 

Rampe zur Kaioperationsfläche 1, der vom Grundstückseigentümer gemäß Bausoll zu in-

stallierenden Haustechnik und der in § 1.2.2 bis 1.2.6 genannten Anlagen, nicht jedoch 

die Anbindungsmöglichkeiten eines Verteilergangs an das erste Obergeschoss), jeweils 

soweit im (Allein-/Gemeinschafts-)Eigentum des jeweiligen Eigentümers stehend bzw, 

soweit dem jeweiligen Eigentümer ein Sondernutzungsrecht zusteht, in Höhe von insge-

samt jährlich EUR  (Instandhal-

tungspauschale) 

zu zahlen. Die Verpflichtung zur Zahlung des Nutzungsentgelts besteht unabhängig von der Nut-

zung der Teilausbaufläche (siehe auch § 9.3.6). 

11.2 Im Übrigen haben die Eigentümer die auf dem Nutzungsgegenstand ruhenden öffentlichen und 

privatrechtlichen Lasten zu tragen. 

11.3 Die Instandhaltungspauschale wird wie folgt angepasst: 

11.3.1 Ändert sich der Verbraucherpreisindex für Deutschland, Gesamtindex ohne Energie 

(Haushaltsenergie und Kraftstoffe), (Basis 2020 = 100), herausgegeben vom Statistischen 

Bundesamt in Wiesbaden, gegenüber dem Stand bei Zahlungsbeginn (§ 12.1) oder — im 

Fall der erneuten Anpassung nach diesem § 11.3 — gegenüber dem Stand bei der letzten 

auf diesem § 11.3 beruhenden Anpassung der Instandhaltungspauschale, so ändert sich 

die Instandhaltungspauschale im selben prozentualen Verhältnis wie die Indexänderung 

nach folgender Maßgabe: 

11.3.2 Die Änderung der Instandhaltungspauschale erfolgt erstmals zum 1. Januar des Jahres, 

das nach dem Zahlungsbeginn liegt, und danach im jährlichen Abstand zum 1. Januar 

eines Jahres. 

11.3.3 Die Anpassung tritt automatisch in Kraft; hat der Dauernutzungsrechtsinhaber nach die-

sem § 11.3 eine erhöhte Instandhaltungspauschale zu zahlen, kommt er jedoch so lange 

nicht in Verzug, bis einer der Eigentümer den Dauernutzungsrechtsinhaber auf die Erhö-

hung schriftlich hingewiesen und eine angemessene Zahlungsfrist für etwaige Beträge, 

mit denen der Dauernutzungsrechtsinhaber im Rückstand ist, von mindestens vier Wo-

chen gesetzt hat. 

11.3.4 Sollte der Verbraucherpreisindex für Deutschland umbasiert oder in seiner bisherigen 

Form nicht mehr fortgeführt werden, tritt an seine Stelle ein etwaiger Folgeindex, oder, 

sofern ein solcher Folgeindex nicht existiert, derjenige Index, der dem Verbraucherpreis-

index am nächsten kommt. 

11.4 Umsatzsteuer 

11.4.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber trägt die vom jeweiligen Eigentümer durch die Erfül-

lung von Verpflichtungen unter diesem Dauernutzungsrechtsvertrag geschuldete Umsatz-

steuer. Alle Entgelte des Dauernutzungsrechtsinhabers verstehen sich zuzüglich Umsatz-

steuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. 
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11.4.2 Der jeweilige Eigenttimer verzichtet gema13 § 9 Abs. 1 und Abs. 2 UStG auf die Umsatz-

steuerbefreiung der Umatze nach § 4 Nr. 12 lit. c) UStG (Umsatzsteueroption). Den Par-

teien ist bekannt, dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 lit. c) UStG 

nur unter bestimmten, in § 9 Abs. 1 und Abs. 2 UStG benannten Voraussetzungen wirk-

sam ist und insoweit Umsatzsteuer auf die nach § 4 Nr. 12 lit. c) UStG steuerbefreiten 

Umsatze nur anflillt, soweit diese Voraussetzungen erftillt sind. 

11.4.3 Soweit aufgrund der Nutzung des Dauernutzungsrechtsinhabers (einschliel3lich der volt-

standigen oder teilweisen Vermietung oder sonstigen Nutzungstiberlassung des Kreuz-

fahrtterminals) der Vorsteuerabzug der Eigenttimer ganz oder teilweise ausgeschlossen 

ist (insbesondere, weil die Umsatzsteueroption ganz oder teilweise unwirksam ist), ersetzt 

der Dauernutzungsrechtsinhaber dem jeweiligen Eigenttimer den hieraus entstehenden, 

dem Dauernutzungsrechtsinhaber nachgewiesenen Schaden (insbesondere nicht abzieh-

bare oder zu korrigierende Vorsteuer), wobei der jeweilige Eigentiimer verpflichtet ist, 

diesen (insbesondere durch teilweise Austibung der Umsatzsteueroption) so gering wie 
moglich zu halten. Der Dauernutzungsrechtsinhaber verpflichtet sich zudem, den jewei-
ligen Eigenttimer umfassend zu untersttitzen, seinen fur Zwecke der Austibung der Option 
nach § 9 UStG bestehenden Nachweispflichten gegentiber der Finanzverwaltung ord-

nungsgemal3 und rechtzeitig nachzukommen. Insbesondere wird er dem jeweiligen Ei-
gentiimer auf dessen schriftliche Anforderung alle von der Finanzverwaltung zur Prtifung 
der umsatzsteuerpflichtigen Nutzung erforderlichen Nachweise zur Verftigung stellen. 
Die Parteien werden sich zur Moglichkeit abstimmen, einen nachgewiesenen Schaden 
durch eine Anpassung der Mietbeteiligung gemal3 Ziffer 2 der Anlage DNR Ni 10.2 aus-
zugleichen. 

11.4.4 Im Fall der Vermietung oder sonstigen Oberlassung zur Nutzung an einen Dritten wird 
der Dauernutzungsrechtsinhaber sicherstellen, dass die Verpflichtungen nach §§ 11.4.2 
und 11.4.3 erftillt werden. 

11.5 Ein iiber die Betriebskosten und die Instandhaltungspauschale hinausgehendes Nutzungsentgelt 
Milt nicht an, weil die Synergieeffekte zwischen dem Betrieb des Kreuzfahrtterminals einerseits 
und dem Betrieb des Hotels und des USQ Stid andererseits vorteilhaft sind und die marktseitigen 
und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein Ober die Betriebskosten und die Instand-
haltungspauschale hinausgehendes Nutzungsentgelt nicht erlauben. 

§ 12 
Zahlungsbeginn, Falligkeit 

12.1 Die Verpflichtung zur Zahlung der Betriebskosten und der Instandhaltungspauschale beginnt am 
ersten Tag des Monats, der auf die Inbetriebnahme des Kreuzfahrtterminals folgt. 

12.2 Die Instandhaltungspauschale ist jahrlich im Voraus zu zahlen. Sie wird zum ersten Mal I-Mg 
vier Wochen nach Zahlungsbeginn und ist dann anteilig bis zum 31. Dezember des betreffenden 
Jahres zu zahlen. Jede weitere Instandhaltungspauschale ist jeweils vier Wochen nach dem 1. Ja-
nuar eines jeden Jahres und nach ordnungsgemal3er Rechnungsstellung fallig. Fill- das letzte Jahr 
ist die Instandhaltungspauschale ggf. wieder anteilig zu zahlen. 
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12.3 Auf die Betriebskosten hat der Dauernutzungsrechtsinhaber eine angemessene monatliche Vo-

rauszahlung zu leisten, die vom jeweiligen Eigentilmer nach billigem Ermessen festgesetzt wird 

und den tatsachlich zu erwartenden Betriebskosten zu entsprechen hat. 

§13 

Abrechnung der Betriebskosten 

13.1 Die Betriebskosten eines Jahres werden durch den jeweiligen Eigentilmer fur den Dauernutzungs-
rechtsinhaber — soweit Abrechnungen Ober die jeweiligen Leistungen dem jeweiligen Eigenttimer 
vorliegen — prilfbar jeweils bis zum 31. Dezember des Folgejahres abgerechnet. 

13.2 Soweit Abrechnungen Ober die jeweiligen Leistungen dem jeweiligen Eigenttimer bei Abrech-
nung gegentiber dem Dauernutzungsrechtsinhaber noch nicht vorliegen, kann der jeweilige Ei-
gentilmer die entsprechenden Positionen als vorlaufig kennzeichnen, hat die entsprechende Ab-
rechnung aber unverzuglich nachzuholen, nachdem ihm die entsprechende Abrechnung vorliegt. 

13.3 Bei der Abrechnung der Betriebskosten ist der jeweilige Eigentiimer im Ubrigen nicht zur Perio-
denabgrenzung nach handelsrechtlichen Grundsatzen verpflichtet, sofern dies zu einem erhebli-
chen Aufwand flihren wiirde. In diesem Fall kann die entsprechende Position ohne Periodenab-
grenzung vollstandig demjenigen Zeitraum zugerechnet werden, in dem sie zahlungswirksam ge-
worden ist. 

13.4 Der jeweilige Eigenttimer ist berechtigt, eine Abrechnungseinheit zu bilden, die ausschliel3lich 
die im Bauwerk gelegenen Einzelhandelsflachen, die im Bauwerk gelegenen Flachen des Hotels, 
die Wegeflachen der San-Francisco-StraBe und die Flachen des Nutzungsgegenstandes umfasst. 
Es wird klargestellt, dass insbesondere die Flachen des auf der Teilflache E3 (wie im GKV Sid 
definiert) zu errichtenden Wohnturms nicht in die Abrechnungseinheit einbezogen werden diir-
fen. 

13.5 Der jeweilige Eigentilmer ist berechtigt, die Abrechnungsperiode umzustellen (z.B. auf den Zeit-
raum vom 1. Oktober bis zum 30. September), wenn dies zur Anpassung an sein Wirtschaftsjahr 
oder aus anderen Grtinden zweckmal3ig ist. Der jeweilige Eigentilmer ist aul3erdem berechtigt, im 
Falle der Verau13erung des Grundstilckes Zwischenabrechnungen vorzunehmen. 

13.6 Soweit nicht zwingende gesetzliche Regelungen bestehen, legt der jeweilige Eigentilmer den Um-
lageschlassel ftir jede Abrechnungsperiode nach sachgerechten Kriterien fest. 

13.7 Die Betriebskostenabrechnung gilt als anerkannt, wenn der Dauernutzungsrechtsinhaber nicht in-
nerhalb von sechs Monaten nach Zugang der jeweiligen Betriebskostenabrechnung beim Dan-
ernutzungsrechtsinhaber schriftlich Einwendungen erhoben hat, sofern in der Betriebskostenab-
rechnung auf diese Frist und auf die Folgen ihres Ablaufes gesondert hingewiesen worden ist. 

13.8 Der jeweilige Eigentilmer ist berechtigt, fehlerhafte oder unvollstandige Abrechnungen innerhalb 
von sechs Monaten nach Zugang der jeweiligen Betriebskostenabrechnung beim Dauernutzungs-
rechtsinhaber schriftlich zu korrigieren; eine anschliei3ende Korrektur ist ausgeschlossen, soweit 
nicht § 13.2 Anwendung findet. 
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§ 14 

Instandhaltung, Instandsetzung und Schonheitsreparaturen 

14.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist verpflichtet, den Nutzungsgegenstand pfleglich zu behan-

deln. 

14.2 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist verpflichtet, die Instandhaltung und Instandsetzung sowie 

Schonheitsreparaturen, die wahrend der Laufzeit des Dauernutzungsrechtsvertrages durch den 

Gebrauch erforderlich werden, innerhalb der Abfertigungshallen, d.h. filr die vom Dauernut-

zungsrechtsinhaber erstellten Ausbauleistungen (Anlagen, eigene Betriebsvorrichtungen) sowie 

die Instandhaltung / Instandsetzung des etwaigen Verteilergangs und etwaiger Passagierzugangs-

brticken (vgl. § 9.4) auf seine Kosten durchzuffthren, um diese in einem Zustand zu erhalten, die 

dem gemeinsamen Qualitatsanspruch der Parteien an die Hochwertigkeit des USQ &Lid gerecht 

wird. Es wird klargestellt, dass von der Pflicht des Dauernutzungsrechtsinhabers ausdrticklich die 

vom Grundsttickseigentiimer installierte Haustechnik bis zu den Ubergabestellen und eine etwa 

vom Grundsttickseigenttimer installierte Sprinkleranlage insgesamt ausgenommen sind. 

14.3 Im Ubrigen haben die Eigentiimer das von ihnen zu errichtende Bauwerk und das Grundstiick, 
einschliel3lich samtlicher Flachen des Nutzungsgegenstandes (allerdings ohne die Ausbauleistun-

gen des Dauernutzungsrechtsinhabers und ohne einen etwaigen Verteilergang und etwaige Pas-

sagierzugangsbrficken und ohne Betriebsvorrichtungen und/oder beweglichen Sachen, die der 

Grundstiickseigentiftner zulassigerweise an den Dauernutzungsrechtsinhaber oder einen Dritten 

ftbertragt (siehe § 2.5 und § 2.6) wahrend der Nutzungsdauer in einem vertragsgemaBen Zustand 

zu erhalten bzw. erhalten zu lassen, soweit das Bauwerk und das Grundstiick in ihrem (Allein-
/Gemeinschafts-)Eigentum stehen oder ihnen Sondernutzungsrechte daran zustehen. Die Eigen-
tamer haben hierzu die ither §§ 14.1, 14.2 hinausgehende Pflege, Waiting, Instandhaltung und 
Instandsetzung und (vorbehaltlich des nachfolgenden § 14.4) auch die Erneuerung des Bauwerks 
und samtlicher Flachen bzw. Einrichtungen des Nutzungsgegenstandes (einschliefilich aller Fas-
saden des Bauwerks, auch soweit diese an den Flachen der Abfertigungshallen liegen, der Au-
Bentaren und Aul3enfenster, der Taxivorfahrt und des Busbahnhofs (die Erneuerung betrifft in 
Bezug auf die Taxivorfahrt und den Busbahnhof nur die technischen Anlagen), der auBen liegen-
den zum Kreuzfahrtterminal gehorenden Anlagen, wie beispielsweise der Rampe und der gemaB 
Bausoll zu installierenden Haustechnik sowie der tibrigen in § 1.2.2 bis § 1.2.6 genannten Anla-
gen, nicht jedoch die Anbindungsmoglichkeiten eines Verteilergangs an das erste Obergeschoss) 
auf ihre Kosten durchzuffthren und den Dauernutzungsrechtsinhaber insoweit von samtlichen 
Kosten freizustellen; die Verpflichtung zur Zahlung der Instandhaltungspauschale bleibt hiervon 
unbertihrt. 

14.4 Hinsichtlich der Erneuerung (im Sinne einer Ersatzbeschaffung) der in § 1.8 genannten Einrich-
tungen gilt abweichend: Die Kosten einer solchen Erneuerung werden vom Dauernutzungsrechts-
inhaber und dem jeweiligen Eigenftimerje zur Halfte getragen. Hinsichtlich §§ 2.5 und 2.6 stimmt 
der Dauernutzungsrechtsinhaber der Ubertragung der Kostentragungspflicht des jeweiligen Ei-
genttimers auf den betreffenden Dritten bereits jetzt zu, sofern fur ihn hiermit keine wirtschaftli-
chen Nachteile (insbesondere hinsichtlich der Bonitat des Dritten) entstehen. Die jeweiligen Par-
teien werden dies im Einzelfall wohlwollend und unter Berticksichtigung der jeweiligen Interes-
senlagen abstimmen. 
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14.5 Der Grundsttickseigenttimer ist verpflichtet, eine Storwartung ftir die vom Grundsttickseigentti-

mer installierten und in § 1.8.1 genannten Anlagen mit einer maximalen Behebungszeit pro Sto-

rung von 30 Minuten sicherzustellen, sofern und solange diese Anlagen Gegenstand der Uberlas-

sung / Mitbenutzung nach diesem Dauernutzungsrechtsvertrag sind. Hinsichtlich §§ 2.5 und 2.6 

stimmt der Dauernutzungsrechtsinhaber der Ubertragung dieser Verpflichtung auf den betreffen-

den Dritten bereits jetzt zu, sofern fur ihn hiermit keine wirtschaftlichen Nachteile (insbesondere 

hinsichtlich der Bonita des Dritten) entstehen. Die jeweiligen Parteien werden dies im Einzelfall 

wohlwollend und unter Berticksichtigung der jeweiligen Interessenlagen abstimmen. 

14.6 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist verpflichtet, von ihm bemerkte Mangel und Schaden am Nut-
zungsgegenstand, deren Abstellung ihm nicht obliegt, dem GrundstOckseigentiimer bzw. dem 
Tiefgarageneigenttimer unverzuglich anzuzeigen. 

14.7 Plazaflache 

14.7.1 Nach den Regelungen des GKV Sid (vgl. § 10.3.2 GKV Stid) wird die Freie und 
Hansestadt Hamburg der Quartiersmanagementgesellschaft ab Eroffnung Retail auf 
Grundlage eines Sondernutzungsvertrages fur die in der Anlage DNR N1 14.7.1 
gain hinterlegten Flachen (Plazaflache) ein (Mit-) Nutzungsrecht ftir Zwecke der 
Nutzung wie Wegeflachen (einschlieBlich der gewerblichen Nutzung und tempora-
ren Nutzungstiberlassung an Dritte) unter bestimmten Voraussetzungen gewahren. 
Die Freie und Hansestadt Hamburg wird die Plazaflache herstellen. Als Gegenleis-
tung ftir eine unentgeltliche Sondernutzung hat sich die Quartiersmanagementgesell-
schaft verpflichtet, die Plazaflache grundsatzlich auf eigene Kosten wie Wegefla-
chen zu reinigen, instandzuhalten und instandzusetzen. 

14.7.2 Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien Folgendes (echter Vertrag zuguns-
ten Drifter, § 328 BGB): 

a) Der Dauernutzungsrechtsinhaber haftet nach Abschluss des Sondernutzungs-
rechtsvertrages ftir die Plazaflache gegentiber der Quartiersmanagementgesell-
schaft ftir Beschadigungen an der Plazaflache, die nachweislich im Rahmen der 
Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen entstanden sind. Als nachgewiesen gelten 
alle Schaden, die typischerweise durch die vom Dauernutzungsrechtsinhaber ver-
wendeten Geratschaften entstehen, wobei ein Gegenbeweis zulassig bleibt. Ein 
bloBer Reifenabrieb gilt nicht als Beschadigung im Sinne dieses § 14.7.2 . 

b) Die Schaden sind ohne Aufforderung unverztiglich vom Dauernutzungsrechtsin-
haber zu beseitigen. 

c) Bei Folgen aus entstandenen Schaden und Risiken fur die Verkehrssicherheit der 
Plazaflache, hat der Dauernutzungsrechtsinhaber die Plazaflache durch Sperrun-
gen oder andere geeignete MaBnahmen zu sichern, bevor diese wieder ftir den 
allgemeinen Verkehr freigegeben wird. Der Dauernutzungsrechtsinhaber hat die 
Quartiersmanagementgesellschaft beztiglich der Plazaflache unverzuglich 
schriftlich oder auf andere geeignete Art fiber solche Risiken fur die Verkehrssi-
cherheit und ergriffene MaBnahmen zu informieren. 

d) Bei Gefahr im Verzug, insbesondere bei einer Gefahr fur die Verkehrssicherheit, 
1st die Quartiersmanagementgesellschaft beztiglich der Plazaflache berechtigt, 
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aber nicht verpflichtet, die Schadensbeseitigung auf Kosten des Dauernutzungs-

rechtsinhabers zu veranlassen. 

§15 

Anderung/Umbau durch den Dauernutzungsrechtsinhaber 

15.1 Auch nach dem Ausbau des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstandes ist der Dauernutzungs-

rechtsinhaber berechtigt, 

15.1.1 den Innenausbau des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstands auf seine Kosten und nach 

seinen Bedftrfnissen aus- und umzugestalten sowie 

15.1.2 bauliche Verftnderungen im AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand, die einer Baugeneh-

migung bedftrfen, nach deren Erteilung durchzuffthren, 

15.1.3 andere bauliche Veranderungen des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstandes durchzu-

ffthren, die sich nicht auf das Bauwerk und/oder den vom Grundsttickseigentiimer zur 
Verfftgung gestellten AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand (also beispielsweise nur auf 
den vom Dauernutzungsrechtsinhaber vorgenommenen Ausbau des AusschlieBlichen 
Nutzungsgegenstandes) auswirken, und 

15.1.4 bauliche Veranderungen durchzuffthren, die im Zusammenhang mit der Einrichtung/In-
stallation eines als Austausch vorgesehenen neuen Verteilergangs/neuer Passagierzu-
gangsbrticken ftir die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen stehen und die zu moglichen 
Anpassungen gegenftber der Erstausstattung ffthren, wenn und soweit die Fassade des 
Bauwerks und die bauliche Integritftt des Bauwerks hierdurch nur unwesentlich beein-
trachtigt werden und die technischen Vorgaben des Gebaudes (z.B. statische Lasten) wei-
terhin eingehalten werden; 

insgesamt aber nur, sofern und soweit die Anderungen keine Auswirkungen auf die Gebaudeer-
schlieBung, die Entfluchtung, den Brandschutz, die wesentliche Statik, die Anschlusspunkte der 
Haustechnik oder Zentraleinheiten der Haustechnik oder die Kubatur haben. 

15.2 Bauliche Veranderungen, die tiber § 15.1 hinausgehen, sind nur nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Grundsttickseigenttimers zulftssig (die dieser nicht ohne sachlichen Grund verwei-
gem dart) und sofern und soweit keine Eingriffe in Dach und Fach, ErschlieBung, Brandschutz 
und/oder die zentrale Haustechnik jenseits der Anschlusspunkte erfolgen und sftmtliche baurecht-
lichen Vorschriften inkl. ISPS-Anforderungen eingehalten werden. 

15.3 Hinsichtlich zuktinftiger Anforderungen an Kreuzfahrtterminals gilt § 10.4.4 GKV Stid. Wenn 
und soweit der Dauernutzungsrechtsinhaber sich entscheidet, MaBnahmen nach § 10.4.4(a) GKV 
Stid umzusetzen und hierzu Aus-/Umgestaltungen, bauliche Veranderungen oder sonstige MO-
nahmen erforderlich oder zweckmaBig sind, ist der Dauernutzungsrechtsinhaber berechtigt, die 
einsprechenden Aus-/Umgestaltungen, bauliche Verftnderungen oder sonstige MaBnahmen 
durchzuffthren. Eine Kostentragungspflicht des Grundsttickseigentiimers oder des Tiefgaragenei-
genttimers wird hierdurch jedoch nicht begrtindet. Angemessene Kosten, die dem Grundstficks-
eigenttimer oder dem Tiefgarageneigenttimer hierdurch entstehen, tragt der Dauernutzungsrechts-
inhaber. 
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15.4 Den Eigenttimern sind alle geplanten MaBnahmen nach § 15 vom Dauernutzungsrechtsinhaber 

unaufgefordert und rechtzeitig vor Baubeginn anzuzeigen und alle Genehmigungen digital oder 

in Papierform vorzulegen. Ihnen sind nach Fertigstellung unaufgefordert Bestands- und Revisi-
onsplane und Revisionsunterlagen tiber den Bestand digital und in Papierform zu iibergeben. 

§ 16 

Bauliche Veranderungen durch Eigentiimer 

16.1 Die Eigenttimer diirfen Instandhaltungen, Instandsetzungen, Ausbesserungen und bauliche Ver-
anderungen, die zur Erhaltung und Verbesserung des Bauwerks und/oder des Nutzungsgegen-
standes oder zur Abwendung drohender Gefahren fur das Bauwerk und/oder den Nutzungsgegen-
stand oder zur Beseitigung von Schaden des Bauwerks und/oder des Nutzungsgegenstandes not-
wendig werden, auch ohne Zustimmung des Dauernutzungsrechtsinhabers vornehmen. 

16.2 Vorgenannte MaBnahmen, die zwar nicht notwendig sind, aber doch zweckmal3ig erscheinen, 
durfen ohne Zustimmung des Dauernutzungsrechtsinhabers vorgenommen werden, wenn sie das 
Anlanden und Abfertigen von Kreuzfahrtschiffen, insbesondere gemaB ISPS-Anforderungen, 
nicht beeintrachtigen. 

16.3 Der Dauernutzungsrechtsinhaber hat die in Betracht kommenden Raume zuganglich zu halten 
und darf die Ausftihrung der Arbeiten nicht behindern oder verzogern; anderenfalls hat er die 
dadurch entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Eigenttimer haben Arbeiten nach §§ 16.1 und 
16.2 moglichst auBerhalb der Kreuzfahrtsaison vorzunehmen. Auf die betrieblichen Belange des 
Dauernutzungsrechtsinhabers betreffend die jederzeitige Durchfiihrung von Kreuzfahrtaktivita-
ten/Kreuzfahrtschiffabfertigungen ist Rticksicht zu nehmen. 

§17 

Nutzungsdauer / Heimfall 

17.1 Das Dauernutzungsrecht ist zeitlich unbegrenzt. 

17.2 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist berechtigt, diesen Dauernutzungsrechtsvertrag nach Ablauf 
von 25 Jahren ab Nutzungsbeginn jederzeit mit einer Frist von achtzehn Monaten zum Monats-
ende zu ktindigen und das Dauernutzungsrecht damit aufzugeben. Im Falle einer solchen Ktindi-
gung (Aufgabe) gelten die Vorschriften tiber den Heimfall (§§ 31 Abs. 3, 36, 41 Abs. 3 WEG) 
entsprechend. 

17.3 Der Grundsttickseigentilmer ist berechtigt, durch schriftliche und dem Dauernutzungsrechtsinha-
ber und der Freien und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen) — sofern diese 
nicht selbst Dauernutzungsrechtsinhaber ist — per Einschreiben/Rtickschein zuzustellende Erkla-
rung vom Dauernutzungsrechtsinhaber die Ubertragung des Dauernutzungsrechts auf ihn selbst 
oder einen von ihm zu bezeichnenden Dritten zu verlangen (Heimfall), wenn die folgenden Vo-
raussetzungen vorliegen: 

17.3.1 Heimfall wegen verminderten Betriebs 

a) Das Kreuzfahrtterminal wird nach Inbetriebnahme in einem Zeitraum von zwei 
aufeinanderfolgenden Kalendedahren von weniger als 25 Kreuzfahrtschiffen pro 
Kalenderjahr angelaufen, es sei denn, es hat sich gegentiber dem Zeitpunkt bei 
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Abschluss des Dauernutzungsrechtsvertrages im Jahr 2014 eine schwerwiegende 

(ggf. auch temporare) Anderung auf dem Tourismusmarkt ergeben, und 

b) der Grundstackseigenttimer hat dem Dauernutzungsrechtsinhaber und der Freien 

und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen) — sofern diese nicht 

selbst Dauernutzungsrechtsinhaber ist — schriftlich und ausdrucklich erfolglos eine 

angemessene Frist, maximal (in Abhangigkeit von der Kreuzfahrtsaison) jedoch 

zwolf Monate, zur Beseitigung des Zustandes des verminderten Betriebs, wie unter 

vorstehendem § 17.3.1a) beschrieben, gesetzt und auf den drohenden Heimfall hin-

gewiesen. 

17.3.2 Heimfall wegen VerstoB gegen § 26.2 (Change of Control) 

Der Dauernutzungsrechtsinhaber ubertragt die Rechte aus diesem Vertrag unter VerstoB 
gegen die Vorgaben der §§ 26.1, 26.2 (d.h. innerhalb der ersten zehn Jahre ab Nutzungs-
beginn, ohne Zustimmung des Grundstuckseigenttimers und ohne dass die Freie und Han-
sestadt Hamburg direkt oder indirekt (durchgerechnet) am Erwerber mit mindestens 50% 
beteiligt ist bzw. ohne dass eine niedrigere / fehlende Mindestbeteiligung aufgrund natio-
naler oder europaischer rechtlicher Vorgaben erforderlich sein sollte) und macht diese 
Ubertragung auf schriftliche Aufforderung des Grundstiickseigenttimers hin nicht inner-
halb einer Frist von zwei Monaten rtickgangig. 

17.4 Der Grundsttickseigentilmer ist dem Dauernutzungsrechtsinhaber im Falle des Wirksamwerdens 
des Heimfalls zur Zahlung einer angemessenen Entschadigung verpflichtet (§ 41 Abs. 3 WEG). 
In Anbetracht der Tatsache, dass der Grundsttickseigenttimer verpflichtet ist, erhebliche Leistun-
gen fur die Errichtung des Nutzungsgegenstands zu erbringen, vereinbaren die Parteien dieses 
Dauernutzungsrechtsvertrages, dass der Betrag der angemessenen Entschadigung EUR 

zzgl. etwaig anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer betragt. 

17.5 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist verpflichtet, den Nutzungsgegenstand bei Heimfall oder 
Kiindigung (Aufgabe) in ordnungsgemaBem Zustand sowie vollstandig geraumt und gereinigt 
zuruckzugeben. Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist insbesondere nicht zum Rtickbau der gemaB 
§ 9 vertragsgemaB vorgenommenen MaBnahmen und auch nicht zur Wiederherstellung des ur-
sprtinglichen Zustandes verpflichtet. Er hat ein Wegnahmerecht ftir alle von ihm selbst einge-
brachten Einbauten und Einrichtungen. Er ist jedoch berechtigt, Einbauten und Einrichtungen, 
mit denen er den Nutzungsgegenstand versehen hat, im Nutzungsgegenstand entschadigungslos 
zu belassen. 

17.6 Es wird klargestellt, dass bei Heimfall oder Kundigung (Aufgabe) die Verpflichtungen des Tief-
garageneigenttimers aus diesem Dauernutzungsrechtsvertrag enden, es sei denn, der Grundsttick-
seigenttimer und der Tiefgarageneigenttimer vereinbaren ausdrucklich etwas anderes mindestens 
in schriftlicher Form. 

§18 

Betreten des Nutzungsgegenstandes 

18.1 Der Grundsftickseigenttimer und/oder deren Beauftragte und Bevollmachtigte sind berechtigt, 
den AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand in angemessenen Abstanden und im Beisein eines 
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Abschluss des Dauernutzungsrechtsvertrages im Jahr 2014 eine schwerwiegende 

(ggf. auch temporäre) Änderung auf dem Tourismusmarkt ergeben, und 

b) der Grundstückseigentümer hat dem Dauernutzungsrechtsinhaber und der Freien 

und Hansestadt Hamburg (Sondervermögen Stadt und Hafen) — sofern diese nicht 

selbst Dauernutzungsrechtsinhaber ist - schriftlich und ausdrücklich erfolglos eine 

angemessene Frist, maximal (in Abhängigkeit von der Kreuzfahrtsaison) jedoch 

zwölf Monate, zur Beseitigung des Zustandes des verminderten Betriebs, wie unter 

vorstehendem § 17.3.1a) beschrieben, gesetzt und auf den drohenden Heimfall hin-

gewiesen. 

17.3.2 Heimfall wegen Verstoß gegen § 26.2  (Change  of  Control) 

Der Dauernutzungsrechtsinhaber überträgt die Rechte aus diesem Vertrag unter Verstoß 

gegen die Vorgaben der §§ 26.1, 26.2 (d.h. innerhalb der ersten zehn Jahre ab Nutzungs-

beginn, ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers und ohne dass die Freie und Han-

sestadt Hamburg direkt oder indirekt (durchgerechnet) am Erwerber mit mindestens 50% 

beteiligt ist bzw. ohne dass eine niedrigere / fehlende Mindestbeteiligung aufgrund natio-

naler oder europäischer rechtlicher Vorgaben erforderlich sein sollte) und macht diese 

Übertragung auf schriftliche Aufforderung des Grundstückseigentümers hin nicht inner-

halb einer Frist von zwei Monaten rückgängig. 

17.4 Der Grundstückseigentümer ist dem Dauernutzungsrechtsinhaber im Falle des Wirksamwerdens 

des Heimfalls zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung verpflichtet (§ 41 Abs. 3 WEG). 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Grundstückseigentümer verpflichtet ist, erhebliche Leistun-

gen für die Errichtung des Nutzungsgegenstands zu erbringen, vereinbaren die Parteien dieses 

Dauernutzungsrechtsvertrages, dass der Betrag der angemessenen Entschädigung EUR  

 zzgl. etwaig anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer beträgt. 

17.5 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist verpflichtet, den Nutzungsgegenstand bei Heimfall oder 

Kündigung (Aufgabe) in ordnungsgemäßem Zustand sowie vollständig geräumt und gereinigt 

zurückzugeben. Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist insbesondere nicht zum Rückbau der gemäß 

§ 9 vertragsgemäß vorgenommenen Maßnahmen und auch nicht zur Wiederherstellung des ur-

sprünglichen Zustandes verpflichtet. Er hat ein Wegnahmerecht für alle von ihm selbst einge-

brachten Einbauten und Einrichtungen. Er ist jedoch berechtigt, Einbauten und Einrichtungen, 

mit denen er den Nutzungsgegenstand versehen hat, im Nutzungsgegenstand entschädigungslos 

zu belassen. 

17.6 Es wird klargestellt, dass bei Heimfall oder Kündigung (Aufgabe) die Verpflichtungen des Tief-

 

garageneigentümers aus diesem Dauernutzungsrechtsvertrag enden, es sei denn, der Grundstück-

seigentümer und der Tiefgarageneigentümer vereinbaren ausdrücklich etwas anderes mindestens 

in schriftlicher Form. 

§18 

Betreten des Nutzungsgegenstandes 

18.1 Der Grundstückseigentümer und/oder deren Beauftragte und Bevollmächtigte sind berechtigt, 

den Ausschließlichen Nutzungsgegenstand in angemessenen Abständen und im Beisein eines 
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Vertreters des Dauernutzungsrechtsinhabers zu angemessener Geschaftszeit nach vorheriger An-

meldung und Zustimmung des Dauernutzungsrechtsinhabers zu besichtigen. Der Tiefgaragenei-

genttimer und/oder deren Beauftragte und Bevollmachtigte haben dieselben Rechte fur die Teile 

des Nutzungsgegenstandes, die der Dauernutzungsrechtsinhaber zeitweise exklusiv nutzen darf, 

wahrend dieser exklusiven Nutzungszeiten. 

18.2 Bei Gefahr (Lebensgefahr oder Gefahr fur den Bestand des Nutzungsgegenstandes oder des Bau-
werkes) ist den Eigenttimern jederzeit Zutritt zum Nutzungsgegenstand zu ermoglichen. Wenn 
eine solche Gefahr besteht oder unmittelbar droht, sind die Eigentilmer zum sofortigen Zugang 
berechtigt. 

§ 19 

Einwirkungen 

19.1 Einwirkungen auf die Nutzungsmoglichkeiten des Nutzungsgegenstandes 

19.1.1 Dem Dauernutzungsrechtsinhaber ist bekannt, dass in dem Bauwerk — gegebenenfalls erst 
nach Ubergabe des Ausschlielllichen Nutzungsgegenstandes an den Dauernutzungs-
rechtsinhaber oder sogar erst nach Inbetriebnahme des Nutzungsgegenstandes Mr die Ab-
fertigung von Kreuzfahrtschiffen — weitere Flachen (insbesondere die nicht an den Dau-
ernutzungsrechtsinhaber zu iiberlassenden Flachen) ausgebaut werden. Der Grundstiick-
seigentilmer ist verpflichtet, durch angemessene MaBnahmen daftir Sorge zu tragen, dass 
die mit einem solchen Ausbau (oder Umbauten bzw. Anderungen des Bauwerks) etwaig 
verbundenen Beeintrachtigungen des Nutzungsgegenstandes (auch in zeitlicher Hinsicht) 
auf das Ma13 reduziert werden, damit der Betrieb des Nutzungsgegenstandes ftir die Ab-
fertigung von Kreuzfahrtschiffen in angemessener Qualitat aufrechterhalten werden kann. 
Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist in diesem Umfang verpflichtet, Beeintrachtigungen, 
die mit einem solchen Ausbau verbunden sind, zu dulden. 

19.1.2 Fur den Ausbau der weiteren Flachen des Bauwerks wird es im Einzelfall erforderlich 
sein, den AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand zu betreten, etwa um auf Hausschachte 
zuzugreifen. Der Grundsttickseigenttimer wird rich mit dem Dauernutzungsrechtsinhaber 
zu Einsatzen in dem AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand in diesem Zusammenhang 
vertrauensvoll abstimmen. 

19.1.3 Der Grundsttickseigenttimer hat den Dauernutzungsrechtsinhaber darauf hingewiesen, 
dass nach der Inbetriebnahme des Bauwerks die gesamte Gebaudeleittechnik einreguliert 
werden muss und die Abstimmung der einzelnen Komponenten der technischen Gebau-
deausrustung selbst und aufeinander innerhalb der ersten beiden Nutzungsjahre zu vo-
rtibergehenden Einschrankungen in der Funktionsfaigkeit der technischen Gebaudeaus-
rtistung ftihren kann. Der Grundsttickseigenttimer ist verpflichtet, durch angemessene 
MaBnahmen daftir Sorge zu tragen, dass die Auswirkungen etwaiger Einschrankungen 
auf den Nutzungsgegenstand so gering wie moglich ausfallen und unverzuglich beseitigt 
werden. 

19.1.4 Dem Dauernutzungsrechtsinhaber ist bekannt, dass im Grundbuch des Grundstiicks ding-
liche Rechte eingetragen sind, wonach die Eigenttimer hafen- und entwicklungstypische 
Belastungen dulden mtissen und Unterlassung/Verzicht schulden und etwaige Mie-
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ter/Nutzer zur Duldung/zum Verzicht und Unterlassung verpflichten mussen. Dem Dau-

ernutzungsrechtsinhaber ist dies bekannt und er verpflichtet sich zur Duldung dieser ha-

fen- und entwicklungstypischen Belastungen. Er erklart ebenfalls die dort genannten Ver-

zichte und verpflichtet sich zur Weitergabe dieser Duldungspflicht und der Ver-

zichte/sonstigen Regelungen an etwaige Nutzer/Mieter/Pachter/Betreiber, wobei auch 

diese jeweils zur Weitergabe zu verpflichten sind (siehe auch § 10.4b.6 GKV &Lid). Sollte 

der Dauernutzungsrechtsinhaber gegen die Vertragsverpflichtung verstoBen, wird er die 

Eigentfimer von alien Schaden und Nachteilen aus und im Zusammenhang mit dem Vet-

stoB freihalten. 

19.2 Einwirkungen durch Aus- und Umbau sowie Anderungen des Nutzungsgegenstandes 

Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist verpflichtet, durch angemessene MaBnahmen dal& Sorge zu 
tragen, dass etwaige mit dem Ausbau oder durch Umbauten oder durch Anderungen des Nut-
zungsgegenstandes oder des Bauwerks durch den Dauernutzungsrechtsinhaber verbundene Be-
eintrachtigungen auf Einzelhandelsnutzung sowie sonstige Nutzungen sowohl innerhalb des Bau-
werks als auch auf den angrenzenden Teilflachen des USQ Sad (auch in zeitlicher Hinsicht) auf 
das MaB reduziert werden, damit die Nutzung der Einzelhandels- und sonstigen Fldchen auBer-
halb des Nutzungsgegenstandes in angemessener Qualitat aufrechterhalten werden kann. Es wird 
klargestellt, dass wahrend der Tageszeiten (von 8:00 bis 20:00 Uhr) ausdriicklich auch solche 
BaumaBnahmen zulassig sind, die die Nutzung der Hotelfldche (ggf. auch in nicht unerheblichem 
MaBe) beeintrachtigen. 

Die Eigenftimer sind im vorgenannten Umfang verpflichtet, solche tempordren Auswirkungen zu 
dulden und werden dal& Sorge tragen, dass andere Eigenftimer des Grundstticks/Bauwerks oder 
von Grundstucken im USQ Stid sowie Pachter / Mieter der Hotelfldche diese temporaren Auswir-
kungen dulden. 

§ 20 

Beschilderung 

20.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist nach Vorlage entsprechender behordlicher Genehmigungen 
(soweit erforderlich) berechtigt, auf eigene Kosten in angemessener Weise und in einer, bezogen 
auf den Zweck angemessenen GroBe, in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigenftimer und, bezo-
gen auf die tiberdachten Wegeflachen, nach dem Unibail Rodamco Standard Corporate Design 
der allgemeinen Beschilderung auf dem USQ Stid auf das Kreuzfahrtterminal (einschlieBlich des-
sen Einrichtungen, insbesondere des Busbahnhofs und der Tiefgarage USQ) durch entsprechende 
Hinweistafeln, Schilder etc. in und an dem Bauwerk sowie den weiteren Teilfldchen des USQ 
Stid (insbesondere den offentlichen Wegeflachen) hinzuweisen, soweit die Gestaltungsrichtlinie 
eingehalten wird. Der jeweilige Eigentiimer wird daftir Sorge tragen, dass hierzu gegebenenfalls 
erforderliche Zustimmungen der anderen Teileigenttimer vorliegen. Der jeweilige Eigentilmer ist 
in diesem Zusammenhang von alien Auflagen und Kostenforderungen Drifter, gleich welcher Art, 
von dem Dauernutzungsrechtsinhaber freizustellen. 

20.2 Die Unternehmensgruppe der Eigentftmer (d.h. derzeit die Unibail-Rodamco-Westfield Gruppe) 
ist nach Vorlage entsprechender behordlicher Genehmigungen (soweit erforderlich) berechtigt, 
auf eigene Kosten in angemessener Weise und in Abstimmung mit dem Dauernutzungsrechtsin-
haber im AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand auf jeder Ebene auf die Entertainment-, Gastro-
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nomie- und Einzelhandelsangebote sowie das Hotel im USQ Sad hinzuweisen. Der Dauernut-

zungsrechtsinhaber ist in diesem Zusammenhang von allen Auflagen und Kostenforderungen 

Dritter, gleich welcher Art, von dem jeweiligen Eigenttimer freizustellen. 

§ 21 

Versicherung 

21.1 Die Eigenttimer sind in Bezug auf ihr jeweiliges Eigentum verpflichtet, far das Bauwerk (ein-
schlieBlich des vom Dauernutzungsrechtsinhaber durchzufahrenden Ausbaus, insoweit allerdings 
auf dessen Kosten) bis zur vertragsgemaBen Fertigstellung und Beseitigung etwaiger Mangel eine 
voll deckende Bauleistungsversicherung abzuschlieBen (oder vom ausfuhrenden Bauunterneh-
men abschlieBen zu lassen). Der auf die Versicherung des vom Dauernutzungsrechtsinhaber 
durchzuftihrenden Ausbaus entfallende Anteil der Versicherungspramie ist zusammen mit der 
Betriebskostenabrechnung nach einem marktublichen Schltissel abzurechnen. Fur die Ausbau-
phase oder sonstige Bautatigkeiten des Dauemutzungsrechtsinhabers ist dieser verpflichtet, ftir 
die von ihm vorgenommenen Aus- bzw. Umbauten auf eigene Kosten eine voll deckende Bau-
leistungsversicherung abzuschlieBen. 

21.2 Die Eigentumer sind in Bezug auf ihr jeweiliges Eigentum verpflichtet, das Bauwerk (ohne den 
vom Dauernutzungsrechtsinhaber durchzufahrenden Ausbau) spatestens zur Inbetriebnahme des 
Nutzungsgegenstandes mit dem vollen Wert gegen Brand-, Sturm-, Wasser- und sonstige Scha-
den, soweit sie durch eine Elementarversicherung abgedeckt werden ki5nnen, in Form einer glei-
tenden Neuwertversicherung (Gebaudeversicherung) zu versichern und versichert zu halten. Die 
Parteien stellen kiar, dass die anteiligen Kosten dieser Versicherung Teil der vom Dauernutzungs-
rechtsinhaber zu tragenden Betriebskosten (§ 11.1.1) sind. Der Dauernutzungsrechtsinhaber wird 
seinen Ausbau auf eigene Kosten selbst versichern. 

21.3 Die Eigentilmer sind in Bezug auf ihr jeweiliges Eigentum berechtigt, nach eigenem Ermessen 
eine Terrorversicherung far das Bauwerk abzuschlieBen und aufrecht zu erhalten. Die daraus ent-
stehenden Kosten (fallen anteilig (entsprechend dem Flachenanteil des Nutzungsgegenstandes an 
der insgesamt versicherten Flache) im Wege der Betriebskostenabrechnung auf den Dauernut-
zungsrechtsinhaber umlegen, vorausgesetzt eine Versicherung fur die Risikogruppe Terror wird 
nicht nur far das Bauwerk, sondern far die Mehrzahl der von der Unternehmensgruppe des Grund-
stackseigentamers (d.h. derzeit die Unibail-Rodamco-Westfield Gruppe) in Deutschland betrie-
benen Objekte abgeschlossen und die Versicherungsrate bestimmt sich nach einem entsprechen-
den Gruppentarif. 

§ 22 

Wiederaufbau 

22.1 Sollte das Bauwerk beschadigt oder ganz oder teilweise zerstort werden, sind die Eigentamer 
jeweils einzeln in Bezug auf die in ihrem Eigentum stehenden Bauteile verpflichtet, es unter Be-
achtung aller far die Wiedererrichtung bestehenden Vorschriften und Auflagen sowie allgemein 
anerkannten Regeln der Baukunst und Bautechnik wieder zu erstellen oder wieder herzustellen, 
sofern und soweit die Versicherungsleistungen oder sonstige Entschadigungen hierfar aus Sicht 
vor Beginn der WiederaufbaumaBnahmen ausreichen (und soweit erneut erforderlich, dem Dau-
ernutzungsrechtsinhaber ein Dauernutzungsrecht entsprechend der Regelungen dieses Dauernut-
zungsrechtsvertrages einzuraumen bzw. einraumen zu lassen). Die Eigenttimer sind jeweils zu-
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dem in jedem Fall zum Wiederaufbau verpflichtet, sofern und soweit die ungenftgenden Versi-

cherungsleistungen auf einer Verletzung seiner Pflichten zur ordnungsgemal3en Versicherung 

nach §§ 21.1, 21.2 beruhen oder sofern und soweit der Dauernutzungsrechtsinhaber eine Beteili-

gung an iiber die Versicherungsleistungen hinausgehenden Kosten anbietet. 

22.2 Besteht keine Verpflichtung zum Wiederaufbau des Bauwerks nach § 22.1, entscheiden sich die 

Eigentimer jedoch, das Bauwerk oder ein anderes Gebaude (ggf. auch auf der Grundlage eines 

das GrundstOck belastenden dinglichen Rechts wie einem Erbbaurecht) (wieder) zu errichten oder 

durch Dritte errichten zu lassen, sind sie verpflichtet, in diesem Bauwerk/Gebaude integrierte 

bauliche Anlagen fur ein Kreuzfahrtterminal zur Abfertigung von Kreuzfahrtschiffpassagieren 

entsprechend den Regelungen dieses Dauernutzungsrechtsvertrages vorzusehen und zu errichten 

bzw. errichten zu lassen. Es wird klargestellt, dass das Recht des Dauernutzungsrechtsinhabers, 

diese baulichen Anlagen in dem (wieder) errichteten Bauwerk/Gebaude zu nutzen, durch Eintra-

gung eines Dauernutzungsrechts entsprechend den Regelungen dieses Dauernutzungsrechtsver-

trages im Grundbuch zu sichern ist. 

22.3 Besteht keine Verpflichtung zum Wiederaufbau des Bauwerks nach § 22.1 und entscheiden sich 

die Eigenttimer, das Grundstfick innerhalb von 18 Monaten nach Eintritt des Schadensereignisses 

nicht (im Sinne von § 22.2) wieder zu bebauen, sind die Eigentamer verpflichtet, dem Dauernut-

zungsrechtsinhaber, soweit unbebaute Teilflachen auf dem Grundsttick fur den Betrieb eines pro-

visorischen Kreuzfahrtterminals zur Verfftgung stehen, diese Flachen fur einen solchen Betrieb 

und den Aufbau eines provisorischen Kreuzfahrtterminals auf Kosten des Dauernutzungsrechts-

inhabers zur Verfligung zu stellen. Der Dauernutzungsrechtsinhaber ist in diesem Fall berechtigt 
(aber nicht verpflichtet), das Grundsttick fur den Betrieb eines provisorischen Kreuzfahrttermi-
nals in Anspruch zu nehmen. Diese Verpflichtung der Eigentilmer besteht so lange, bis das Grund-
stack (nach MaBgabe von § 22.1 bzw. § 22.2) wieder bebaut wird (wobei dem Dauernutzungs-
rechtsinhaber am dann gebauten Gebaude ein Dauernutzungsrecht entsprechend den Regelungen 
dieses Dauernutzungsrechtsvertrages zu bestellen ist) oder nach Inbetriebnahme des provisori-

schen Kreuzfahrtterminals die Voraussetzungen von § 17.3.1 oder 17.3.2 vorliegen oder der Dau-

ernutzungsrechtsinhaber von seinem Kandigungsrecht (Recht zur Aufgabe) nach § 17.2 Ge-

brauch macht. Wahrend des Betriebs eines provisorischen Kreuzfahrtterminals auf dem Grund-
stuck, hat der Dauernutzungsrechtsinhaber nur die Betriebskosten nach § 11.1.1 zu zahlen. 

22.4 Die Eigentilmer haben dem Dauernutzungsrechtsinhaber spatestens sechs Monate nach dem 
Schadensereignis schriftlich mitzuteilen, 

22.4.1 ob die Versicherungsleistungen oder sonstigen Entschadigungen fur die Wiederer-
richtung gemaB § 22.1 ausreichen, sofern ihnen bis dahin eine Entscheidung der Ver-

sicherung vorliegt (wobei die Eigenttimer alle erforderlichen Mal3nahmen zu ergrei-

fen haben, um die Entscheidung moglichst zeitnah herbeizuffthren), 

22.4.2 ob sie planen, das Bauwerk oder ein anderes Gebaude auf dem Grundsttick (oder auf 

der Grundlage eines das Grundstiick belastenden dinglichen Rechts wie einem Erb-

baurecht) innerhalb von 18 Monaten nach Eintritt des Schadensereignisses (wieder) 

zu errichten oder durch Dritte errichten zu lassen (§ 22.2) oder 

22.4.3 ob sie das Grundsttick dem Dauernutzungsrechtsinhaber nach § 22.3 zur Verfilgung 

stellen. 
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22.5 Die Eigentiimer haben dem Dauernutzungsrechtsinhaber dal-fiber hinaus im Fall des § 22.3 un-
verzuglich mitzuteilen, wenn sie — entgegen ihrer ersten Entscheidung — planen, das Bauwerk 

oder ein anderes Gebaude auf dem Grundstiick (oder auf der Grundlage eines das Grundsttick 
belastenden dinglichen Rechts wie einem Erbbaurecht) (wieder) zu errichten oder durch Dritte 
errichten zu lassen (§ 22.2). 

22.6 Im Fall des Wiederaufbaus des Bauwerks nach § 22.1 oder § 22.2 sind Abweichungen vom fi•uhe-
ren Zustand des Bauwerks und der Ausstattung nur nach vorheriger Zustimmung des Dauernut-
zungsrechtsinhabers oder dann zulassig, wenn sie auf bestandskraftigen Auflagen oder Nebenbe-
stimmungen zu Baugenehmigungen oder modifizierten Genehmigungen beruhen oder aus unge-
niigenden Versicherungsleistungen resultieren. Wird im Fall des § 22.2 ein anderes Gebaude als 
das Bauwerk errichtet, gilt die vorangehende Verpflichtung in Bezug auf den Ausschliefilichen 
Nutzungsgegenstand entsprechend. 

22.7 Dem Dauernutzungsrechtsinhaber steht ftir den Zeitraum des Wiederaufbaus nach § 22.1 oder der 
Errichtung des Bauwerks oder eines anderen Gebaudes nach § 22.2 kein Nutzungsrecht, ansons-
ten das Nutzungsrecht nach § 22.3 zu. Im Fall der teilweisen Zerstorung und dem teilweisen Wie-
deraufbau/der teilweisen Errichtung des teilweise zerstorten Teils des Bauwerks nach §§ 22.1, 
22.2 steht dem Dauernutzungsrechtsinhaber nur ein teilweisen Nutzungsrechts an dem Nutzungs-
gegenstand (soweit noch vorhanden und zweckmaBig), ansonsten das Nutzungsrecht nach § 22.3 
zu. Die Verpflichtung zur Zahlung des Nutzungsentgelts ruht/ermaBigt sich so lange, wie der 
Dauernutzungsrechtsinhaber den Nutzungsgegenstand nicht/nur teilweise vertragsgerecht nutzen 
kann; im Fall des § 22.3 geht die dort getroffene Regelung vor. 

22.8 Schadensersatzansprtiche des Dauernutzungsrechtsinhabers gegen die Eigenttimer sind ftir den 
Zeitraum der Nichtnutzbarkeit ausgeschlossen, es sei denn, die Eigentilmer haben den Eintritt des 
Ereignisses, das zur Beschadigung oder Zerstorung des Bauwerks geftihrt hat, zu vertreten. Zeit-
raume des § 22.3 gelten in Sinne dieses § 22.8 als Zeitraume der Nichtnutzbarkeit. 

22.9 Soweit in diesem § 22 auf die Eigenttimer Bezug genommen wird, stellen die Parteien klar, dass 
sich die Bezugnahmen auf den jeweiligen Eigenttimer und die in dessen Eigentum stehenden Fla-
chen einzeln beziehen. Siehe auch § 27.1. 

§ 23 
KaioperationsflAchen 

23.1 Unter anderem die Eigenttimer nehmen im Zuge der Bebauung des USQ Sad — ggf. auch nach 
der Inbetriebnahme des Nutzungsgegenstands — die Kaioperationsflachen nach MaBgabe des 
GKV Sild und des Gestattungsvertrages fur die Nutzung von Flachen zur Durchfuhrung von Ban-
maBnahmen, zur Baustellen-Einrichtung oder zu ahnlichen Zwecken mit der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen) vom 7. Marz 2017 in Anspruch. Die Rechte 
des Grundsttickseigentilmers nach § 4.5.17 GKV Stid in der Fassung des 6. Nachtrags bleiben 
unbertihrt. 

23.2 Bis zur Fertigstellung der Gebaude/Bauvorhaben des USQ Stid sind die Eigentiimer verpflichtet, 
dem Dauernutzungsrechtsinhaber 18 Monate vor Beginn einer jeden Kreuzfahrtsaison (Beginn 
Kreuzfahrtsaison: 15. Marz) schriftlich mitzuteilen, ob vor diesem Hintergrund wahrend der je-
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weiligen Kreuzfahrtsaison eine vollstandige Nutzbarkeit der Kaioperationsflache 2 voraussicht-
lich gegeben sein wird. Die Eigentiimer haften nicht fur etwaige Abweichungen von dieser Prog-
nose. 

23.3 Der Betrieb und ggf. auch die Verwahrung der raumlichen Abtrennungen der Kaioperationsfla-
chen 1 und 2 von den Flachen des USQ Sad sowie von den angrenzenden, auf offentlichem Grund 
liegenden Kaioperationsflachen und die Sicherung dieser Abtrennungen durch eine BrUstung, 

VerschlieBbare Barrieren und Kaisperren nach Mal3gabe der bei Erlangung der Baugenehmi-

gung geltenden ISPS-Anforderungen und die Verteilung der hierfur anfallenden Kosten richtet 
sich nach dem GKV Stid (vgl. § 8.4.2 und § 10.3.4 GKV Sild) und den in diesem Zusammenhang 
eingetragenen oder gegebenenfalls noch einzutragenden beschrankten personlichen Dienstbarkei-
ten. 

§ 24 

Bestellung des Dauernutzungsrechts 

24.1 Den dinglichen Inhalt des Dauernutzungsrechts bilden die Vereinbarungen bezuglich 

24.1.1 Nutzungsart und Umfang der Nutzung (§ 10), 

24.1.2 die Instandhaltungs- und Instandsetzungspflichten (§ 14.1 bis § 14.6), Lastentragung 
(§ 11.2) sowie zu Versicherung (§ 21) und Wiederaufbau (§ 22), 

24.1.3 Heimfall und Entschadigung beim Heimfall (§ 17), 

24.1.4 die Regelungen zur Zwangsversteigerung (§ 24.5 und § 24.7) und 

24.1.5 die Veraul3erungsbeschrankung i.S.v. §§ 35, 12 WEG (§§ 26.1, 26.2). 

Soweit sich diese Regelungen auf den Nutzungsgegenstand insgesamt beziehen, wird klargestellt, 
dass sie nur insoweit den dinglichen Inhalt des Dauernutzungsrechts bilden konnen, als der Aus-
schliefiliche Nutzungsgegenstand einschlieBlich der zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimm-
ten Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebaudes und Grundstticks (§ 33 Abs. 3 WEG) betrof-
fen sind. 

24.2 Die Parteien sind sich Ober die Entstehung des Dauernutzungsrechts an den Flachen des Aus-
schlieBlichen Nutzungsgegenstands zugunsten des Dauernutzungsrechtsinhabers mit dem sich 
aus § 24.1 ergebenden dinglichen Inhalt einig. 

24.3 Der GrundstuckseigentOmer bewilligt und beantragt hiermit, das Dauernutzungsrecht mit dem 
in § 24.1 vereinbarten dinglichen Inhalt im Grundbuch Amtsgericht Hamburg, Altstadt Sad, Blatt 
5574 fur die Freie und Hansestadt Hamburg eintragen zu lassen. Die Eintragung hat in Abt. II, 
soweit moglich, unter Ausnutzung der unter der lfd. Nr. 28 eingetragenen Vormerkung, ansonsten 
an rangbereiter Stelle, in Abt. III unmittelbar nach den Belastungen zu Gunsten der Freien und 
Hansestadt Hamburg zu erfolgen. 

24.4 Sofern Belastungen, die in Umsetzung von § 12 GKV Sud im Grundbuch im Rang vor oder im 
gleichen Rang mit dem Dauernutzungsrecht einzutragen sind, bei Eintragung des Dauernutzungs-
rechts aber noch nicht in Obereinstimmung mit § 12 GKV Stid festgelegt wurden, ist der. Dau-
ernutzungsrechtsinhaber verpflichtet, nach Festlegung der Belastungen in Obereinstimmung mit 
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§ 12 GKV SiId entsprechende Erkthrungen fur den Gleichrang oder betreffend den Rangriicktritt 

zu erklaren. 

24.5 Hochst vorsorglich wird zudem als Inhalt des Dauernutzungsrechtes vereinbart, dass das Dau-
ernutzungsrecht im Falle der Zwangsversteigerung des Grundstficks auch dann bestehen bleiben 
soil, wenn der Glaubiger einer dem Dauernutzungsrecht im Range vorgehenden oder gleichste-
henden Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld oder Reallast die Zwangsversteigerung betreibt 
(§ 39 WEG). 

24.6 Soweit fill die Regelung in § 24.5 die Zustimmung Drifter erforderlich ist, wird der Grundstiick-
seigentiimer diese Zustimmung rechtzeitig einholen bzw. die Loschung veranlassen. 

24.7 Die Parteien vereinbaren, dass der HOchstbetrag des Wertersatzes fur den Fall des Erloschens 
durch den Zuschlag in der Zwangsversteigerung EUR 
betragt. 

24.8 Die beurkundende Notarin wird beauftragt, den Eintragungsantrag beim Grundbuchamt einzu-
reichen. 

24.9 Sollte sich das Dauernutzungsrecht in der in diesem Dauernutzungsrechtsvertrag bewilligten 
Form als nicht eintragungsfahig erweisen, ist der Dauernutzungsrechtsinhaber berechtigt, den In-
halt der Bewilligung so weit abzuandern, wie dies zur Herbeifiihrung der Eintragungsfahigkeit 
erforderlich und dem Grundstiickseigentiimer zumutbar ist. Sollte eine Anderung flir den Grund-
stiickseigentiimer nicht zumutbar rein, wird der Dauernutzungsrechtsinhaber mit dem Grund-
stiickseigentiimer eine eintragungsfahige Bewilligung abstimmen. 

24.10 Wenn und soweit fiir die Eintragung des Dauernutzungsrechts die Bewilligung und Beantragung 
oder sonstige Handlungen weiterer Grundsttickseigentiimer (beispielsweise wegen der Haltung 
des Grundsfticks in Bruchteilsgemeinschaft) erforderlich ist, garantiert der Grundstiickseigentii-
mer, dass die Bewilligung und Beantragung der entsprechenden Eintragung durch den oder die 
weiteren Grundstiickseigentiimer der beurkundenden Notarin unverzftglich in grundbuchmaf3iger 
Form vorgelegt werden. 

§ 25 

Kosten 

25.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber hat alle im Zusammenhang mit der Beurkundung dieses Dau-
ernutzungsrechtsvertrages und der Bestellung des Dauernutzungsrechts entstehenden Kosten zu 
tragen. 

25.2 Der Grundstuckseigentilmer hat alle weiteren Kosten zu tragen, insbesondere diejenigen fill die 
Abgeschlossenheitsbescheinigung sowie die Loschung des Dauernutzungsrechts im Grundbuch. 
Etwaige anfallende Grunderwerbsteuer tragt der Dauernutzungsrechtsinhaber. 

25.3 Von dem Grundstiickswert entfallen out die dem Dauernutzungsrecht unterliegenden Einheiten 
112/10.000 (Miteigentumsanteil des Grundstuckseigentiimers am nach WEG geteilten Grund-
stuck). 

25.4 Der Grundsttickseigentumer tragt etwaige von dem Dauernutzungsrechtsinhaber geschuldete 
Umsatzsteuer, die durch die Erftillung von Verpflichtungen unter diesem Dauernutzungsrechts-
vertrag gegeniiber dem Grundstuckseigentiimer anthill, soweit der Grundstfickseigentiimer zum 
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§ 12 GKV Süd entsprechende Erklärungen für den Gleichrang oder betreffend den Rangrücktritt 

zu erklären. 

24.5 Höchst vorsorglich wird zudem als Inhalt des Dauernutzungsrechtes vereinbart, dass das Dau-

 

ernutzungsrecht im Falle der Zwangsversteigerung des Grundstücks auch dann bestehen bleiben 

soll, wenn der Gläubiger einer dem Dauernutzungsrecht im Range vorgehenden oder gleichste-

henden Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld oder Reallast die Zwangsversteigerung betreibt 

(§ 39 WEG). 

24.6 Soweit für die Regelung in § 24.5 die Zustimmung Dritter erforderlich ist, wird der Grundstück-

 

seigentümer diese Zustimmung rechtzeitig einholen bzw. die Löschung veranlassen. 

24.7 Die Parteien vereinbaren, dass der Höchstbetrag des Wertersatzes für den Fall des Erlöschens 

durch den Zuschlag in der Zwangsversteigerung EUR  

beträgt. 

24.8 Die beurkundende Notarin wird beauftragt, den Eintragungsantrag beim Grundbuchamt einzu-

 

reichen. 

24.9 Sollte sich das Dauernutzungsrecht in der in diesem Dauernutzungsrechtsvertrag bewilligten 

Form als nicht eintragungsfähig erweisen, ist der Dauernutzungsrechtsinhaber berechtigt, den In-

halt der Bewilligung so weit abzuändern, wie dies zur Herbeiführung der Eintragungsfähigkeit 

erforderlich und dem Grundstückseigentümer zumutbar ist. Sollte eine Änderung für den Grund-

stückseigentümer nicht zumutbar sein, wird der Dauernutzungsrechtsinhaber mit dem Grund-

stückseigentümer eine eintragungsfähige Bewilligung abstimmen. 

24.10 Wenn und soweit für die Eintragung des Dauernutzungsrechts die Bewilligung und Beantragung 

oder sonstige Handlungen weiterer Grundstückseigentümer (beispielsweise wegen der Haltung 

des Grundstücks in Bruchteilsgemeinschaft) erforderlich ist, garantiert der Grundstückseigentü-

mer, dass die Bewilligung und Beantragung der entsprechenden Eintragung durch den oder die 

weiteren Grundstückseigentümer der beurkundenden Notarin unverzüglich in grundbuchmäßiger 

Form vorgelegt werden. 

§ 25 

Kosten 

25.1 Der Dauernutzungsrechtsinhaber hat alle im Zusammenhang mit der Beurkundung dieses Dau-

 

ernutzungsrechtsvertrages und der Bestellung des Dauernutzungsrechts entstehenden Kosten zu 

tragen. 

25.2 Der Grundstückseigentümer hat alle weiteren Kosten zu tragen, insbesondere diejenigen für die 

Abgeschlossenheitsbescheinigung sowie die Löschung des Dauernutzungsrechts im Grundbuch. 

Etwaige anfallende Grunderwerbsteuer trägt der Dauernutzungsrechtsinhaber. 

25.3 Von dem Grundstückswert entfallen auf die dem Dauernutzungsrecht unterliegenden Einheiten 

112/10.000 (Miteigentumsanteil des Grundstückseigentümers am nach WEG geteilten Grund-

stück). 

25.4 Der Grundstückseigentümer trägt etwaige von dem Dauernutzungsrechtsinhaber geschuldete 

Umsatzsteuer, die durch die Erfüllung von Verpflichtungen unter diesem Dauernutzungsrechts-

vertrag gegenüber dem Grundstückseigentümer anfällt, soweit der Grundstückseigentümer zum 
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Vorsteuerabzug ftir diese Umsatze berechtigt ist. Insoweit ist die Umsatzsteuer von dem Grund-
stuckseigentijmer jeweils innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt einer ordnungsgemaBen Rech-

nung an den Dauernutzungsrechtsinhaber zu zahlen. Zur Vermeidung von Missverstandnissen 
stellen die Partien klar, dass § 11.4 durch diesen § 25.4 nicht eingeschrankt wird. 

§ 26 

Vertragsfiberleitung, Vertragsanpassung 

26.1 Das Dauernutzungsrecht ist innerhalb der ersten zehn Jahre ab Nutzungsbeginn — mit Ausnahme 
der nachfolgenden Regelungen — far den Dauernutzungsrechtsinhaber ohne Zustimmung des 
Grundsttickseigenttimers nicht ubertragbar, insbesondere nicht verauBerlich und nicht vererblich. 

26.2 Der Dauernutzungsrechtsinhaber kann nach Mal3gabe dieses § 26.2 jederzeit (d.h. auch schon vor 
Ablauf von zehn Jahren ab Nutzungsbeginn) mit Wirkung ab Nutzungsbeginn durch schriftliche 
Erklarung gegentiber dem Grundstiickseigentiimer die Uberleitung seiner Position aus diesem 
Dauernutzungsrechtsvertrag mit samtlichen Rechten und Pflichten (d.h. schuldbefreiend) auf eine 
Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft (ausgenommen einer Gesellschaft burgerlichen 
Rechts) bewirken, an der die Freie und Hansestadt Hamburg direkt oder indirekt mit (durchge-
rechnet) mindestens 50% der Geschaftsanteile beteiligt ist und bis zum Ablauf von zehn Jahren 
ab Nutzungsbeginn auch bleibt. Zudem kann die fibertragung jederzeit auch ohne die vorgenann-
ten Einschrankungen (d.h. ohne eine Mindestbeteiligung der Freie und Hansestadt Hamburg an 
der erwerbenden Gesellschaft) erfolgen, sofern dies aufgrund nationaler oder europaischer recht-
licher Vorgaben erforderlich rein sollte. 

Das Recht zur Vertragstibertragung nach diesem § 26.2 ist ein unentziehbares Recht des Dau-
ernutzungsrechtsinhabers und ein Vertrag zugunsten Drifter im Sinne von § 328 BGB. 

Sollte der Dauernutzungsrechtsinhaber innerhalb der ersten zehn Jahre ab Nutzungsbeginn von 
seinem Recht auf Vertragstibertragung Gebrauch machen und 

(i) liegen die Voraussetzungen nach § 26.2 Satz 1 bzw. Satz 2 nicht vor oder 

(ii) Nit im Falle des § 26.2 Satz 1 innerhalb von zehn Jahren ab Nutzungsbeginn die 
entsprechende Beteiligung der Freie und Hansestadt Hamburg nach Vertrags-
tibertragung unter 50%, 

so gilt § 17.3.2. 

26.3 Wenn und soweit zur Uberleitung des Dauernutzungsrechtsvertrages und/oder — nach Eintragung 
im Grundbuch — des Dauernutzungsrechts die Mitwirkung des Grundsttickseigenttimers oder 
Drifter erforderlich ist, verpflichtet rich der Grundsttickseigentilmer, nach besten Kraften an der 
Uberleitung mitzuwirken und alle Handlungen vorzunehmen, die ftir die Uberleitung erforderlich 
rind. Insbesondere werden die Parteien auf Verlangen des Dauernutzungsrechtsinhabers unver-
zuglich unter Beteiligung des kunftigen Dauernutzungsrechtsinhabers einen Nachtrag zu diesem 
Dauernutzungsrechtsvertrag schliel3en. 
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§ 27 

Haftung 

27.1 Grundsttickseigentilmer und Tiefgarageneigenttimer haften jeweils nur ftir die ihnen obliegenden 

Verpflichtungen. Die Zuordnung der Verpflichtungen erfolgte hierbei auf Grundlage der (wirt-

schaftlichen) Eigentumsverhaltnisse, im Zweifel identifiziert die mfi Shopping Center GmbH den 

Verpflichteten (vgl. § 29.3). Die gesetzlichen Regelungen zur gesamtschuldnerischen Haftung 

bleiben unbertihrt. Sofern im Rahmen des Vertragsvollzugs eine Neuzuordnung der Verpflich-

tungen von Grundsttickseigentumer und Tiefgarageneigentilmer erforderlich werden sollte, wird 

der Dauernutzungsrechtsinhaber einer entsprechenden Vertragsanpassung zustimmen, sofern sich 

hieraus keine Nachteile fur ihn im Vertragsvollzug ergeben und sich die Schuldnerbonitat hier-

durch nicht zu seinem Nachteil verandert. 

27.2 Daneben wird auf die Mithaftung des Investor Siid gema13 § 13.8 GKV Stid hingewiesen, die 

gemaB § 13.8.3(g) GKV Stid auch die Mithaftung ftir die Verpflichtungen der Eigenttimer aus 

diesem Dauernutzungsrechtsvertrag bis zum Ende der Haltefrist Kernflachen umfasst. 

§ 28 

Auflosende Bedingung 

28.1 Der Dauernutzungsrechtsvertrag wird hinsichtlich seines schuldrechtlichen Teils auflosend be-
dingt auf die Austibung eines Kauf- bzw. Rticktrittsrechts nach dem GKV Stid oder die Rtickab-
wicklung, wirksame Anfechtung oder sonstige Unwirksamkeit des GKV Stid, das sich zumindest 
auch auf das Grundstiick erstreckt. 

28.2 In diesem Fall ist der Dauernutzungsrechtsinhaber gegeniiber der Freien und Hansestadt Hamburg 
(Sondervermogen Stadt und Hafen) verpflichtet, auf deren schriftliches Verlangen die Loschung 
des Dauernutzungsrechts zu bewilligen und zu beantragen. 

§ 29 

Mitteilungen, Erklarungen 

29.1 Samtliche Mitteilungen und Erklarungen im Zusammenhang mit diesem Dauernutzungsrechts-
vertrag an eine der Parteien sind schriftlich in deutscher Sprache abzufassen und mit Einschrei-
ben/Rtickschein nach freier Wahl des jeweiligen Absenders/Erklarenden entweder an die beur-
kundende Notarin (bzw. ihren Vertreter oder Nachfolger im Amt) oder aber an die jeweils gema13 
§§ 29.2, 29.3 benannten Empfangs- und Zustellungsbevollmachtigten zu senden. Die Parteien 
erteilen der beurkundenden Notarin, ihrem Vertreter oder Nachfolger im Amt daher die unwider-
rufliche Empfangs- und Zustellungsvollmacht far alle Mitteilungen, Erklarungen und Schriftstii-
eke im Zusammenhang mit diesem Dauernutzungsrechtsvertrag und deren Durchflihrung. Die 
beurkundende Notarin, ihr Vertreter und ihr Nachfolger im Amt wird beauftragt, Mitteilungen, 
Erklarungen und Schriftstiicke im Zusammenhang mit diesem Dauernutzungsrechtsvertrag un-
verztiglich an die andere Partei weiterzuleiten. 

29.2 Samtliche Mitteilungen und Erklarungen im Zusammenhang mit diesem Dauernutzungsrechts-
vertrag an den Dauernutzungsrechtsinhaber sollen tiber § 29.1 hinaus zumindest in Kopie schrift-
lich in deutscher Sprache abgefasst und mit Einschreiben/Rtickschein an folgende Adressen ge-
schickt werden: 
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Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen) 

c/o HafenCity Hamburg GmbH 

— Geschaftsftihrung — 

Osakaallee 11 

20457 Hamburg 

Im Fall der Oberleitung im Sinne von § 26.2 an die Cruise Gate Hamburg GmbH soil der Ver-

sand stattdessen an folgende Adresse erfolgen: 

CGH Cruise Gate Hamburg GmbH 

— Geschaftsftihrung —

Am Sandtorkai 66 

20457 Hamburg 

29.3 Samtliche Mitteilungen und Erklarungen im Zusammenhang mit diesem Dauernutzungsrechts-

vertrag an die Eigenttimer sollen Ober § 29.1 hinaus zumindest in Kopie schriftlich in deutscher 

Sprache abgefasst und mit Einschreiben/ROckschein an folgende Adressen geschickt werden: 

mfi Shopping Center Management GmbH 

— Geschaftsfiihrung — 

Klaus-Bungert-Str. 1 

40468 Dusseldorf 

29.4 Wenn dieser Dauernutzungsrechtsvertrag von einer der Parteien auf einen Dritten ubertragen 
wird, sind die o.g. Adressen entsprechend anzupassen. 

§ 30 

Ientfallen] 

§ 31 

Schlussbestimmungen 

31.1 Nebenabreden wurden nicht getroffen. 

31.2 Anderungen und Erganzungen dieses Dauernutzungsrechtsvertrages bedUrfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform, soweit nicht strengere Formanforderungen gelten. Auf diese Vereinbarung 
kann nur schriftlich verzichtet werden. 

31.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Dauernutzungsrechtsvertrages ganz oder teilweise un-
wirksam und/oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit und/oder Durch-
setzbarkeit der tibrigen Bestimmungen dieses Dauernutzungsrechtsvertrages unberiihrt. Die Par-
teien verpflichten rich jedoch, die unwirksame und/oder undurchsetzbare Bestimmung durch eine 
ihr im wirtschaftlichen Ergebnis gleichkommende wirksame und durchsetzbare Bestimmung zu 
ersetzen. Dies gilt auch im Falle von vertraglichen Lticken. Solite eine Bestimmung als dingliche 
Bestimmung nicht wirksam sein, so gilt sie schuldrechtlich als getroffen. 

31.4 Soweit die Verpflichtungen aus diesem Dauernutzungsrechtsvertrag nicht kraft Gesetzes auf den 
Rechtsnachfolger des Grundsttickseigenttimers, des Tiefgarageneigenttimers oder des Dauernut-
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zungsrechtsinhabers tibergehen, verpflichten sich die Parteien, ihrem jeweiligen Rechtsnachfol-

ger schuldbefreiend alle Pflichten aus diesem Dauernutzungsrechtsvertrag mit jeweiliger Wei-

tertibertragungsverpflichtung aufzuerlegen. 

31.5 Sofern Begriffe aus dem GKV SW nicht in diesem Dauernutzungsrechtsvertrag neu definiert 

werden, gelten die Definitionen aus dem GKV Stid. 

31.6 Erftillungsort and Gerichtsstand ist Hamburg. 

31.7 Soweit keine Sonderbestimmungen getroffen wurden, gelten die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Dauernutzungsrecht (insbesondere §§ 31 ff. WEG). 

31.8 Den Parteien ist das HmbTG bekannt. Auf § 27.20 GKV Stid wird verwiesen. 
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Anlage N9 B.1 zur Rahmenurkunde 

UBERSEEQUARTIER SUD 

KREUZFAHRTTERMINAL USQ 

UBERLEITUNGSVEREINBARUNG 

DAUERNUTZUNGSRECHT 

1 19 
EUROPE-LEGAL-260999025/27 120591-0003 



Die 

(1) Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen), 
Osakaallee 11, 20457 Hamburg - (Verkauferin) 

Und die 

(2) CGH Cruise Gate Hamburg GmbH, mit Sitz in Hamburg und der 
Geschaftsanschrift Am Sandtorkai 66, 20457 Hamburg, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 
154563 - (Betreiber KFT) 

(Verkauferin und Betreiber KFT, einzeln als Partei und gemeinsam als Parteien 
bezeichnet) vereinbaren was folgt: 

0. Praambel 

0.1 In der Vereinbarung Ober die weitere Entwicklung und Projektneuordnung des 
sallichen Uberseequartiers basierend auf dem GrundstiIckskaufvertrag vom 12. 
September 2005 (Teil C der Rahmenurkunde vom 8./9./10. Dezember 2014 zum 
stidlichen Oberseequartier, UR-Nr. 1609/2014 M 

, Hamburg, GKV Siid) hat rich der dort definierte Kilufer Slid 
gegentiber der Verkauferin zur Errichtung eines integrierten 
Kreuzfahrtterminals (Kreuzfahrtterminal USQ) sowie einer bestimmten 
Infrastruktur fur das Kreuzfahrtterminal USQ (Infrastruktur USQ) verpflichtet. 
Der Kaufer Sad ilbergibt die Flachen des Kreuzfahrtterminals als Rohbau zum 
weiteren Ausbau, der grundsdtzlich durch die Verkauferin zu erfolgen hat. Die 
Verkauferin ist berechtigt, die Ausbauverpflichtung an einen Dritten zu 
ubertragen. Die Ubergabe erfolgte mit Wirkung zum 16. Juni 2023. 

0.2 Urn einen langfristigen Betrieb des Kreuzfahrtterminals sicherzustellen, wird zu 
Gunsten der Verkauferin ein Dauernutzungsrecht (§ 31 Abs. 2 WEG) bestellt. 
Zu den Vertragen der Rahmenurkunde gehort daher unter anderem der 
Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal USQ (Teil E der 
Rahmenurkunde, DNRV). Der im Jahr 2014 beurkundete DNRV entsprach in 
Teilen nicht mehr den tatsachlichen Gegebenheiten und Anforderungen der 
Parteien. Daher wird unter dieser Rahmenurkunde ein 1. Nachtrag zum DNRV 
geschlossen. 

0.3 Die Verkauferin ist berechtigt, den DNRV samt Rechten und Pflichten hieraus 
auf einen Dritten zu tibertragen. Vorausgesetzt ist bei einer Ubertragung 
innerhalb von zehn Jahren ab Nutzungsbeginn allerdings, dass die Freie und 
Hansestadt Hamburg (FHH) an dem Dritten mit (durchgerechnet) zumindest 
50% beteiligt ist. 

0.4 Die Ausbauverpflichtung und das Dauernutzungsrecht sollen mit diesem 
Vertrag auf den Betreiber KFT tibertragen werden. Die Hamburg Port Authority 
AoR (HPA) halt 100% der Geschaftsanteile am Betreiber KFT. Die FHH ist 
durchgerechnet zu 100% an dem Betreiber KFT beteiligt. Mit Uberleitung des 
Dauemutzungsrechts an den Betreiber KFT werden die Vorgaben aus der 
Drs. 20/10414 erfiillt. 

2 1 9 
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Die 

(1) Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermögen Stadt und Hafen), 
Osakaallee 11, 20457 Hamburg - (Verkäuferin) 

Und die 

(2) CGH  Cruise  Gate Hamburg GmbH, mit Sitz in Hamburg und der 
Geschäftsanschrift Am Sandtorkai 66, 20457 Hamburg, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 
154563 - (Betreiber KFT) 

(Verkäuferin und Betreiber KFT, einzeln als Partei und gemeinsam als Parteien 
bezeichnet) vereinbaren was folgt: 

0. Präambel 

0.1 In der Vereinbarung über die weitere Entwicklung und Projektneuordnung des 
südlichen Überseequartiers basierend auf dem Grundstückskaufvertrag vom 12. 
September 2005 (Teil C der Rahmenurkunde vom 8./9./10. Dezember 2014 zum 
südlichen Überseequartier, UR-Nr. 1609/2014 M  

, Hamburg, GKV Süd) hat sich der dort definierte Käufer  Slid 
gegenüber der Verkäuferin zur Errichtung eines integrierten 
Kreuzfahrtterminals (Kreuzfahrtterminal (ISQ) sowie einer bestimmten 
Infrastruktur für das Kreuzfahrtterminal ÜSQ (Infrastruktur tiSQ) verpflichtet. 
Der Käufer Süd übergibt die Flächen des Kreuzfahrtterminals als Rohbau zum 
weiteren Ausbau, der grundsätzlich durch die Verkäuferin zu erfolgen hat. Die 
Verkäuferin ist berechtigt, die Ausbauverpflichtung an einen Dritten zu 
übertragen. Die Übergabe erfolgte mit Wirkung zum 16. Juni 2023. 

0.2 Um einen langfristigen Betrieb des Kreuzfahrtterminals sicherzustellen, wird zu 
Gunsten der Verkäuferin ein Dauernutzungsrecht (§ 31 Abs. 2 WEG) bestellt. 
Zu den Verträgen der Rahmenurkunde gehört daher unter anderem der 
Dauernutzungsrechtsvertrag Kreuzfahrtterminal ÜSQ (Teil E der 
Rahmenurkunde, DNRV). Der im Jahr 2014 beurkundete DNRV entsprach in 
Teilen nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten und Anforderungen der 
Parteien. Daher wird unter dieser Rahmenurkunde ein 1. Nachtrag zum DNRV 
geschlossen. 

0.3 Die Verkäuferin ist berechtigt, den DNRV samt Rechten und Pflichten hieraus 
auf einen Dritten zu übertragen. Vorausgesetzt ist bei einer Übertragung 
innerhalb von zehn Jahren ab Nutzungsbeginn allerdings, dass die Freie und 
Hansestadt Hamburg (FHH) an dem Dritten mit (durchgerechnet) zumindest 
50% beteiligt ist. 

0.4 Die Ausbauverpflichtung und das Dauernutzungsrecht sollen mit diesem 
Vertrag auf den Betreiber KFT übertragen werden. Die Hamburg Port  Authority 
AöR (HPA) hält 100% der Geschäftsanteile am Betreiber KFT. Die FHH ist 
durchgerechnet zu 100% an dem Betreiber KFT beteiligt. Mit Überleitung des 
Dauernutzungsrechts an den Betreiber KFT werden die Vorgaben aus der 
Drs.  20/10414 erfüllt. 
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1. Inhalt des Dauernutzungsrechts 

1.1 Die Verkauferin ist zuktinftige Inhaberin eines zu bestellenden 
Dauernutzungsrechts gemaB § 31 Abs. 2 WEG. 

1.2 Das Dauernutzungsrecht soil an der im Grundbuch (Teileigentumsgrundbuch) 
von Altstadt Sal des Amtsgerichts Hamburg, Blatt 5574, eingetragenen und im 
Aufteilungsplan so bezeichneten Teileigentumseinheit Nr. 7 bestellt werden (in 
der Teilungserklarung vom 28. August 2022, UVZ-Nr. 1187/2022 

Hamburg, auch bezeichnet als 
Sondereigentumseinheit Kreuzfahrtterminal) (Dauernutzungsrecht). 

1.3 Der Inhalt des Dauernutzungsrechts ergibt aus dem DNRV in der Fassung des 
heute beurkundeten Nachtrags. 

2. Uberleitung des Dauernutzungsrechts 

2.1 Die Verkauferin ilbertrdgt dem dies annehmenden Betreiber KFT das zu 
bestellende dingliche Dauernutzungsrecht mit alien Rechten und Pflichten. Der 
Betreiber KFT ilbernimmt alle schuldrechtlichen Rechte und Verpflichtungen 
der Verkauferin aus dem DNRV. Insbesondere beinhaltet dies die Verpflichtung 
des Betreibers KFT, alle sich aus dem DNRV ergebenden Kosten zu tragen. Die 
Ubertragung wird mit grundbuchlicher Eintragung des Betreiber KFT als neuem 
Dauernutzungsrechtsinhaber wirksam. Mit sofortiger Wirkung bis zur 
grundbuchlichen Eintrag des Betreiber KFT wird dieser aber wirtschaftlich so 
gestellt, als sei er bereits Dauernutzungsrechtsinhaber. 

2.2 Die Uberleitung des Dauernutzungsrechts erfolgt fur den Betreiber KFT 
entgeltfrei. 

2.3 Dem Betreiber KFT ist der Inhalt des DNRV in der Fassung des heute 
beurkundeten Nachtrags bekannt. Der Betreiber KFT bestaigt, dass er den 
Inhalt des DNRV in eigener Verantwortung geprtift hat. 

2.4 Die Uberleitung des Dauernutzungsrechts erfolgt unter Ausschluss jeglicher 
Gewahrleistung far Sach- und Rechtsmangel mit Ausnahme der Haftung far 
Argiist und Vorsatz. 

2.5 Die Verkauferin zeigt dem Grundstackseigentilmer im Sinne des DNRV im 
Rahmen des heute beurkundeten Nachtrags zur Rahmenurkunde die 
Uberleitung der Position der Verkauferin aus dem DNRV schriftlich an. 

2.6 Das Dauernutzungsrecht ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Grundbuch 
eingetragen. Die beurkundende Notarin ist im DNRV beauftragt, den 
Eintragungsantrag unverzuglich beim Grundbuchamt einzureichen. 

2.7 Die Parteien beantragen und bewilligen die Eintragung der Ubertragung des 
Dauernutzungsrechts auf den Betreiber KFT beim Grundbuchamt. Sie sind sich 
tiber diese Ubertragung einig..Die beurkundende Notarin wird unwiderruflich 
beauftragt, den Antrag auf Ubertragung des Dauernutzungsrechts auf den 
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1. Inhalt des Dauernutzungsrechts 

1.1 Die Verkäuferin ist zukünftige Inhaberin eines zu bestellenden 

Dauernutzungsrechts gemäß § 31 Abs. 2 WEG. 

1.2 Das Dauernutzungsrecht soll an der im Grundbuch (Teileigentumsgrundbuch) 

von Altstadt Süd des Amtsgerichts Hamburg, Blatt 5574, eingetragenen und im 

Aufteilungsplan so bezeichneten Teileigentumseinheit Nr. 7 bestellt werden (in 

der Teilungserklärung vom 28. August 2022, UVZ-Nr. 1187/2022  

, Hamburg, auch bezeichnet als 
Sondereigentumseinheit Kreuzfahrtterminal) (Dauern utzungsrecht). 

1.3 Der Inhalt des Dauernutzungsrechts ergibt aus dem DNRV in der Fassung des 
heute beurkundeten Nachtrags. 

2. Überleitung des Dauernutzungsrechts 

2.1 Die Verkäuferin überträgt dem dies annehmenden Betreiber KFT das zu 
bestellende dingliche Dauernutzungsrecht mit allen Rechten und Pflichten. Der 
Betreiber KFT übernimmt alle schuldrechtlichen Rechte und Verpflichtungen 
der Verkäuferin aus dem DNRV. Insbesondere beinhaltet dies die Verpflichtung 
des Betreibers KFT, alle sich aus dem DNRV ergebenden Kosten zu tragen. Die 
Übertragung wird mit grundbuchlicher Eintragung des Betreiber KFT als neuem 
Dauernutzungsrechtsinhaber wirksam. Mit sofortiger Wirkung bis zur 
grundbuchlichen Eintrag des Betreiber KFT wird dieser aber wirtschaftlich so 
gestellt, als sei er bereits Dauernutzungsrechtsinhaber. 

2.2 Die Überleitung des Dauernutzungsrechts erfolgt für den Betreiber KFT 
entgeltfrei. 

2.3 Dem Betreiber KFT ist der Inhalt des DNRV in der Fassung des heute 
beurkundeten Nachtrags bekannt. Der Betreiber KFT bestätigt, dass er den 
Inhalt des DNRV in eigener Verantwortung geprüft hat. 

2.4 Die Überleitung des Dauernutzungsrechts erfolgt unter Ausschluss jeglicher 
Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel mit Ausnahme der Haftung für 
Arglist und Vorsatz. 

2.5 Die Verkäuferin zeigt dem Grundstückseigentümer im Sinne des DNRV im 
Rahmen des heute beurkundeten Nachtrags zur Rahmenurkunde die 
Überleitung der Position der Verkäuferin aus dem DNRV schriftlich an. 

2.6 Das Dauernutzungsrecht ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Grundbuch 
eingetragen. Die beurkundende Notarin ist im DNRV beauftragt, den 
Eintragungsantrag unverzüglich beim Grundbuchamt einzureichen. 

2.7 Die Parteien beantragen und bewilligen die Eintragung der Übertragung des 
Dauernutzungsrechts auf den Betreiber KFT beim Grundbuchamt. Sie sind sich 
über diese Übertragung einig. Die beurkundende Notarin wird unwiderruflich 
beauftragt, den Antrag auf Übertragung des Dauernutzungsrechts auf den 
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Betreiber KFT unverzUglich nach Eintragung des Dauernutzungsrechts fur die 
Freie und Hansestadt Hamburg beim Grundbuchamt einzureichen. 

3. Ausbauverpflichtung 

3.1 Die Verkauferin ist im Anschluss an die Ubergabe des AusschlieBlichen 
Nutzungsgegenstandes (wie in § 1O.4a.7.1 GKV Sud definiert) verpflichtet, den 
AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand nach MaBgabe von § 1O.4b GKV &del 
auszubauen (Ausbauverpflichtung). Der Ausbau hat auf eigene Kosten und auf 
eigene Verantwortung betriebsfertig als Kreuzfahrtterminal hoher Qualitat 
sowie nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Dem Betreiber 
KFT ist bekannt, dass auch der DNRV Verpflichtungen hinsichtlich des 
Ausbaus enthalt, die der Betreiber KFT mit dem DNRV tibernimmt. 

3.2 Die Verkauferin ist berechtigt, nach § 10.4b.7 GKV Stid die 
Ausbauverpflichtung an einen Dritten zu ubertragen. Voraussetzung hied& ist, 
dass dem Investor Retail (wie im GKV Stid definiert) eine schriftliche 
Vereinbarung nachzuweisen ist, wonach der Dritte vollumfdnglich in die 
Ausbauverpflichtung gemiB § 1O.4b GKV Stid gegentiber dem Investor Retail 
und dem Center Management (wie im GKV &Lid definiert) eintritt. 

3.3 Die Verkauferin tibertragt die Ausbauverpflichtung hiermit mit sofortiger 
Wirkung vollumffinglich auf den dies annehmenden Betreiber KFT in dem in 
§ 1O.4b.7.1 GKV Stid festgelegten Umfang. Es wird klargestellt, dass der 
Betreiber KFT auch zur Wahrnehmung der Rechte hinsichtlich der 
Teilausbaufldche (insbesondere Vermietung) alleinig berechtigt ist. 

3.4 Mit der Ubertragung der Ausbauverpflichtung erloschen alle Rechte und 
Pflichten der Verkauferin aus § 1O.4b GKV Siid und der Betreiber KFT tritt mit 
sofortiger Wirkung vollumfUnglich in die Rechte und Pflichten der Verkauferin 
aus § 1O.4b GKV Stid ein. 

3.5 Der Investor Retail hat der Ubertragung der Ausbauverpflichtung ANG auf den 
Betreiber KFT und dem Erloschen alle Rechte und Pflichten der Verkauferin 
aus § 1O.4b GKV Stid mit dem heute beurkundeten Nachtrag zur 
Rahmenurkunde zugestimmt. Zum Nachweis der Ubertragung der 
Ausbauverpflichtung nach § 1O.4b.7.2 GKV Slid erhdlt der Kaufer Stid eine 
notariell beglaubigte Abschrift dieser Vereinbarung als Teil der 
Rahmenurkunde. 

3.6 Die Ubertragung der Ausbauverpflichtung ist unwiderruflich. Sollte es vor 
vollstandiger Erfifflung der Ausbauverpflichtung zu einer Rtickabwicklung der 
Ubertragung des Dauernutzungsrechts kommen, nth auch die 
Ausbauverpflichtung auf die Verkauferin zurtick. 

3.7 Der Betreiber KFT kann aus der Ubertragung der Ausbauverpflichtung keine 
Ansprtiche gegen die Verkauferin herleiten. Insbesondere sind jegliche 
Gewahrleistungsansprtiche mit Ausnahme der Haftung fur Arglist und Vorsatz 
ausgeschlossen. Die Verkauferin erteilt zudem keine explizite oder implizite 
Garantie jedweder Art, dass die Ausbauverpflichtung tatsdchlich und rechtlich 
erftillbar ist oder dass das Dauernutzungsrecht fur die beabsichtigte Nutzung 
tatsdchlich und rechtlich nutzbar ist. 
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3.8 Fur die Erstellung des Bausolls (§ 10.4a.2.1 GKV Sad) ist allein der Investor 
Retail (wie im GKV Slid definiert) gegendber der Verkauferin verpflichtet. 
Verkauferin und Betreiber KFT stimmen jedoch tiberein, dass der Betreiber 
KFT im Verhdltnis zwischen Verkauferin und Betreiber KFT grundsdtzlich so 
gestellt werden soil, als wdrde eine Vertragsbeziehung direkt zwischen ihm und 
dem Investor Retail oder Kdufer Sal bestehen. Soweit der Investor Retail oder 
der Kdufer Sud aus den § 10.4.1 und § 10.4a GKV SEW gegendber der 
Verkauferin verpflichtet sind, steht auch die Verkauferin gegendber dem 
Betreiber KFT ein. Ein Anspruch des Betreibers KFT besteht gegendber der 
Verkauferin jedoch nur insoweit, als der entsprechende Anspruch gegendber 
dem Investor Retail oder Kaufer Stid erfolgreich geltend gemacht werden kann 
und eine Leistung an die Verkauferin erfolgt ist. Es bestehen keine Ersatz- oder 
Ausfallhaftung durch die Verkauferin und keine gesamtschuldnerische Haftung. 
Zudem werden sich die Parteien hinsichtlich einer Geltendmachung von 
Anspruchen gegen den Investor Retail oder Kaufer Si.id einvernehmlich 
abstimmen. Eine Geltendmachung erfolgt grundsdtzlich nur, wenn Schaden des 
Betreibers KFT oder Mangel den Wert von im Einzelfall EUR 5.000,00 und in 
Summe EUR 50.000,00 abersteigen, sofern die Parteien sich nicht abweichend 
verstandigen. Der Betreiber KFT verpflichtet sich zur Tragung der Kosten der 
Rechtsverfolgung, soweit diese nicht durch den Investor Retail oder Kaufer Slid 
erstattet werden. Sollten die Parteien sich trotz hinreichender 
Erfolgswahrscheinlichkeit nicht auf eine Geltendmachung von Ansprdchen 
gegen den Investor Retail oder Kaufer Sad einigen konnen, wird die 
Verkduferin eine die Schadensminderungspflicht des Betreibers KFT 
berucksichtigende Ausgleichszahlung leisten. 

3.9 Die Ubergabe des AusschlieBlichen Nutzungsgegenstands vom Investor Retail 
an die Verkauferin erfolgte mit Wirkung zum 16. Juni 2023, 00:00 Uhr. Der 
Betreiber KFT hat an der Ubergabe teilgenommen (§ 10.4a.7.5 GKV Stid). Die 
Ubergabe ist in dem als Anlage 3.9 beigefligten Ubergabeprotokoll 
dokumentiert. Die Ubergabeprotokolle wurden durch den Betreiber KFT 
mitunterzeichnet, die Ubergabe gilt damit auch an den Betreiber KFT als 
erfolgt. Der 16. Juni 2023 war damit der Ubergabetermin ANG (§ 10.4a.7.1(a) 
GKV Siid). Der Investor Retail wird jedoch die Verkehrssicherungspflicht far 
den AusschlieBlichen Nutzungsgegenstands weiterhin ausiben und 
sicherstellen, ldngstens jedoch bis zum 15. August 2023. Mit dem Ende der 
Ubemahme der Verkehrssicherungspflicht durch den Investor Retail wird dem 
Betreiber KFT durch die Verkauferin unmittelbar der Besitz am 
AusschlieBlichen Nutzungsgegenstand verschafft und der Betreiber KFT 
abernimmt die Verkehrssicherungspflicht. 

3.10 Eine separate Ubergabe oder Abnahme von der Verkauferin an den Betreiber 
KFT erfolgt nicht. 

4. Weitere Verpflichtungen GKV Slid 

4.1 Der GKV Sad enthdlt in den §§ 10.3.1 bis 10.3.7 Regelungen zur Nutzung der 
Kaioperationsfldchen. Diese Rechte und Pflichten konnen an den 
Dauernutzungsrechtsinhaber dbertragen werden (§ 10.3.7 GKV Sad). Da die 
Nutzung der Kaioperationsflachen mit einer separaten Vereinbarung geregelt 
werden soil, erfolgt eine Ubertragung dieser Rechte und Pflichten nicht. 

5 91
EUROPE-LEGAL-260999025/27 120591-0003 



4.2 Der GKV Stid enthalt vereinzelt weitere Bezugnahmen auf den 
Dauernutzungsrechtsinhaber (vgl. vor allem 1. Nachtrag zum GKV Sad). Die 
Parteien gehen davon aus, dass die insoweit geregelten Sachverhalte erledigt 
sind. Sollte eine Ubertragung einzelner Rechte oder Pflichten an den Betreiber 
KFT erforderlich werden, werden sich die Parteien hierzu abstimmen und sich 
bemiihen, eine eventuell erforderliche Zustimmung des Kaufers SiId 
einzuholen. 

5. Stellplatze 

5.1 Die Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen (Amt far Bauordnung und 
Hochbau) hat am 29. Juni 2023 den Anderungsbescheid Nummer 5 zum 
Genehmigungsbescheid tiber die Tektur des Kreuzfahrtterminals mit den 
Veranstaltungen 1 bis 7 erlassen (Anderungsbescheid). Der 
Anderungsbescheid sieht vor, dass durch die Nutzung des Kreuzfahrtterminals 
far Veranstaltungen ein zusatzlicher Bedarf von 420 Kfz-Stellplatzen entsteht, 
von denen 20 Stellplatze tatsachlich nachzuweisen sind (vgl. Ziffer 18 des 
Anderungsbescheids). Die ilbrigen 400 Stellplatze werden gestundet und sind 
unter Umstanden durch eine Ausgleichsabgabe (§ 49 HBauO) abzulosen. 
Ebenfalls entsteht durch die Veranstaltungsnutzung ein Bedarf von 67 
Fahrradstellplatzen, der vollumfanglich aufgrund geringeren Bedarfs bis zum 1. 
April 2028 gestundet wird (vgl. Ziffer 16 des Anderungsbescheids). 

5.2 Nach Auskunft des Kaufers Siid kann der Nachweis far 20 Kfz-Stellplatze 
erbracht werden. 

5.3 Fiir 200 Kfz-Stellplatze wird die Stundung auf Grundlage und unter der 
Bedingung des Abschlusses einer Vereinbarung mit der S-Balm Hamburg 
GmbH im Auftrag des Hamburger Verkehrsverbundes zur Bereitstellung sog. 
Kombi-Tickets erfolgen. Far weitere 200 Kfz-Stellplatze wird die Stundung auf 
Grundlage geringeren Bedarfs erfolgen. Diese Stundung ist bis zum 1. April 
2028 befristet. Im Falle eines Nicht-Abschlusses der Vereinbarung mit der S-
Bahn Hamburg GmbH oder spater tatsachlich erhohten Kfz-Stellplatzbedarfs 
ware far die gestundeten Kfz-Stellplatze eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. 
Ebenfalls ware eine Ausgleichsabgabe bei einem spater tatsachlich erhohten 
Bedarf an Fahrradstellplatzen zu zahlen. 

5.4 Die Verkauferin stellt den Betreiber KFT von jeglichen Ausgleichsabgaben im 
Zusammenhang mit den hier beschriebenen Stellplatzen fur Kfz und Fahrrader 
frei. Im Gegenzug verpflichtet sich der Betreiber KFT zum Abschluss der 
entsprechenden Vereinbarung mit der S-Balm Hamburg GmbH. Sollte das Amt 
ftir Bauordnung und Hochbau zum Ende der Befristung den tatsachlichen 
Stellplatzbedarf far Kfz und Fahrrader ilberprafen wollen, so wird sich der 
Betreiber KFT auf Anforderung der Verkauferin im ihm billigerweise 
zumutbaren Umfang an der Durchfahrung der Uberprilfung beteiligen 
(beispielsweise durch Bereitstellung von Besucherzahlen oder 
Anreisestatistiken). 
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6. Dienstbarkeiten 

6.1 Nach der Rahmenurkunde sind bestimmte beschrankte personliche 
Dienstbarkeiten einzutragen, die die Nutzung der nicht zum 
Dauernutzungsrecht gehorenden Bestandteile des Nutzungsgegenstands (wie 
im DNRV definiert) sowie Zufahrts- und Zugangswege dinglich sichern sollen. 
Diese Dienstbarkeiten sind durch Vormerkung gesichert bzw. bereits bestellt. 

6.2 Die Dienstbarkeiten gestatten die Uberlassung zur Austibung an einen Dritten. 
Die Verkauferin tiberlasst hiermit dem dies annehmenden Betreiber KFT die 
bereits eingetragenen und noch einzutragenden Dienstbarkeiten zur Austibung. 

6.3 Den Parteien ist bewusst, dass die Dienstbarkeiten gegebenenfalls die 
tatsdchlich beabsichtigte Nutzung nicht mehr vollumfdnglich abbilden. Die 
Parteien werden daher zu gegebener Zeit eine mogliche Neubestellung mit dem 
Grundstiickseigentiimer erortern. Die Parteien werden ebenfalls prtifen, ob eine 
Neubestellung der Dienstbarkeiten zu Gunsten des Betreibers KFT zweckmdBig 
ist. 

7. Rfickabwicklung 

7.1 Die Parteien werden sich nach besten Kraften bemiihen, eine Riickabwicklung 
dieser Vereinbarung oder von Teilen hiervon zu vermeiden. Insbesondere 
werden sich die Parteien in einem solchen Fall um eine sachgerechte und die 
beiderseitigen Interessen berucksichtigende Anpassung des Vertrags bemtihen. 

7.2 Im Falle eine Rtickabwicklung gelten die gesetzlichen Regelungen. 

8. Mitteilungen 

8.1 Samtliche Mitteilungen und Erkldrungen im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag an eine der Parteien sind schriftlich in deutscher Sprache abzufassen 
und mit Einschreiben/Rackschein nach freier Wahl des jeweiligen 
Absenders/Erkldrenden entweder an die beurkundende Notarin (bzw. ihren 
Vertreter oder Nachfolger im Amt) oder aber an die jeweils gemdI3 Ziffern 8.2, 
8.3 benannten Empfangs- und Zustellungsbevollmdchtigten zu senden. Die 
Parteien erteilen der beurkundenden Notarin, ihrem Vertreter oder Nachfolger 
im Amt daher die unwiderrufliche Empfangs- und Zustellungsvollmacht far alle 
Mitteilungen, Erkldrungen und Schriftstacke im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag und deren Durchftihrung. Die beurkundende Notarin, ihr Vertreter und 
ihr Nachfolger im Amt wird beauftragt, Mitteilungen, Erkldrungen und 
Schriftstacke im Zusammenhang mit diesem Vertrag unverzilglich an die 
andere Partei weiterzuleiten. 

8.2 Samtliche Mitteilungen und Erkldrungen im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag an die Verkduferin sollen fiber Ziff. 8.1 hinaus zumindest in Kopie 
schriftlich in deutscher Sprache abgefasst und mit Einschreiben/Rtickschein an 
folgende Adressen geschickt werden: 
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Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen) 

do HafenCity Hamburg GmbH 

— Geschaftsfahrung — 

Osakaallee 11 

20457 Hamburg 

8.3 Samtliche Mitteilungen und Erklarungen im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag an den Betreiber KFT sollen 'fiber Ziff. 8.1 hinaus zumindest in Kopie 
schriftlich in deutscher Sprache abgefasst und mit Einschreiben/Rackschein an 
folgende Adressen geschickt werden: 

CGH Cruise Gate Hamburg GmbH 

— Geschaftsfahrung —

Am Sandtorkai 66 

20457 Hamburg 

9. Sonstiges 

9.1 Den Parteien steht ein jederzeitiger wechselseitiger Auskunftsanspruch 
hinsichtlich der far die Durchftihrung dieses Vertrages relevanten rechtlichen 
und tatsachlichen Umstande zu. Entsprechende Anfragen sind unverzaglich zu 
beantworten. 

9.2 Dem Betreiber KFT sind der GKV Sad und der DNRV bekannt. Auf Anfrage 
stellt die Verkauferin dem Betreiber KFT eine digitale Fassung der Vertrage zur 
Verftigung. Soweit in diesem Vertrag Begrifflichkeiten aus dem GKV Sad und 
DNRV verwendet werden, ist ausschlieBlich die in diesen Vertragen 
verwendete Definition maBgeblich. 

9.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchsetzbar sein oder werden, so berahrt dies nicht die Wirksamkeit und 
Durchsetzbarkeit aller ithrigen Bestimmungen dieses Vertrages. § 306 BGB 
(Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit von Allgemeinen 
Geschaftsbedingungen) bleibt unberahrt. 

9.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchsetzbar sein oder werden, ist die unwirksame oder undurchsetzbare 
Bestimmung als durch diejenige wirksame und durchsetzbare Bestimmung 
ersetzt anzusehen, die — soweit nur rechtlich moglich — dem am nachsten 
kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses 
Vertrages gewollt haben warden, sofern sie den Punkt bedacht hatten. Gleiches 
gilt far etwaige Regelungslacken in diesem Vertrag. 

9.5 Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Dies gilt auch far eine Anderung der Schriftformklausel. 
Mandfiche Nebenabreden bestehen nicht. 

9.6 Den Parteien ist der Inhalt des Hamburgischen Transparenzgesetzes bekannt. 
Sie wissen urn die rich hieraus far die Parteien ergebenden Transparenzpflichten 
und erkennen diese an. 
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9.7 Die Parteien sind moglicherweise verpflichtet, unverzuglich nach der 
Beurkundung eine den Anforderungen des Hamburgischen 
Transparenzgesetzes entsprechende Veroffentlichung dieses Vertrages 
vorzunehmen. Den Parteien steht gemafl gesetzlicher Vorgabe in § 10 Abs. 2 
HmbTG fur die Dauer von einem Monat ab Veroffentlichung dieses Vertrags 
im Informationsregister ein Rucktrittsrecht von diesem Vertrag zu. 

9.8 Erfilllungsort fur alle Verpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ist Hamburg. Gerichtsstand ist Hamburg. Es gilt deutsches Recht. 

*** 
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Beurkundungsfassung 

Anlage N9 C 

NUTZUNGSVERTRAG 

USER 

KAIOPERATIONSFLACHEN UND KAIMAUERN 

IM 

UBERSEEQUARTIER SUD 

IN DER HAFENCITY IN HAMBURG 
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Beurkundungsfassung 

Die 

Freie und Hansestadt Hamburg (Sondervermogen Stadt und Hafen), 

vertreten durch die HafenCity Hamburg GmbH, diese vertreten durch ihre Geschafts-

fiihrung, 

Osakaallee 11, 20457 Hamburg 

— Sondervermogen — 

und die 

CGH Cruise Gate Hamburg GmbH, 
vertreten durch ihre Geschaftsfahrung, 
Am Sandtorkai 66, 20457 Hamburg 

— Nutzerin — 

schliel3en den folgenden 

Nutzungsvertrag fiber Kaioperationsflachen und Kaimauern 

— Vertrag 

in dem das Sondervermogen und die Nutzerin einzeln auch als Partei und gemeinsam 
auch als Parteien bezeichnet werden. 
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0. Vorbemerkung 

0.1 Zur Entwicklung des sildlichen Uberseequartiers haben unter anderem das Son-
dervermogen und verschiedene Gesellschaften der Unibail-Rodamco-West-
field-Gruppe (Unibail) in der Rahmenurkunde vom 8., 9. und 10. Dezember 
2014 (UR-Nr. 1609/2014 M be-
richtigt durch die notaramtlichen Berichtigungserklarungen vom 30. Dezember 
2014 und 9. Januar 2015, (einschlieBlich der hierzu geschlossenen Nachtrage 
zusammenfassend Rahmenurkunde) mehrere, dort naher bezeichnete Vertrage 
abgeschlossen. Auf Grundlage der Rahmenurkunde hat Unibail verschiedene 
Grundstacke im sadlichen Uberseequartier erworben. Die Eigentumsumschrei-
bungen sind vollzogen. 

0.2 Dal-C.11)er hinaus wurden gemaB Teil C der Rahmenurkunde (einschlieBlich der 
hierzu geschlossenen Nachtrage zusammenfassend GKV Sfid) auch fiber den 
Zeitpunkt des Grundstiickserwerbs hinaus weitere Pflichten zur Planung, zur 
Bebauung und zum Halten der Grundstacke in jeweils konkret beschriebenem 
Umfang vereinbart. 

0.3 Unter anderem errichtet Unibail auf einer Teilflache der Grundstucke ein Ge-
baude, das fur ein Hotel und Einzelhandel genutzt wird, das aber auch Anlagen 
zur Passagierabfertigung fur den Betrieb eines Kreuzfahrtterminals vorsehen 
wird. In Bezug auf die Anlagen zur Passagierabfertigung far den Betrieb eines 
Kreuzfahrtterminals besteht die Verpflichtung konkret darin, ein integriertes 
Kreuzfahrtterminal (Kreuzfahrtterminal) im Ausbauzustand des geschlossenen 
Rohbaus sowie weitere Infrastruktur far das Kreuzfahrtterminal zu errichten 
(siehe § 10.4.1 Abs. 1 Satz 1 GKV Sal). 

0.4 Die Nutzung und der Betrieb des Kreuzfahrtterminals erfolgen nach MaBgabe 
des zwischen dem Sondervermogen und der betreffenden Unibail-Gesellschaft 
(Unibail-Rodamco USQ Bleu 7 GmbH & Co. KG) abgeschlossenen Dauernut-
zungsrechtsvertrags vom 10. Dezember 2014 (Teil E der Rahmenurkunde) in 
der Fassung des I. Nachtrags vom 3. Juli 2023 (zusammen Dauernutzungs-
rechtsvertrag oder DNRV). 

0.5 Auf Grundlage des Dauernutzungsrechtsvertrags soil dem Sondervermogen ein 
Dauernutzungsrecht (§ 31 Abs. 2 WEG) am Kreuzfahrtterminal bestellt werden, 
wobei das Sondervermogen die Ausilbung dieses Dauernutzungsrechts auch ge-
eigneten Dritten, insbesondere einer Terminalbetriebsgesellschaft, aberleiten 
darf. Das Dauernutzungsrecht soll mit der am heutigen 3. Juli 2023 beurkunde-
ten Uberleitungsvereinbarung Dauernutzungsrecht der Nutzerin ithergeleitet 
werden. 

0.6 Um das Kreuzfahrtterminal far den Kreuzfahrtbetrieb nutzen zu konnen, soil 
der Nutzerin zeitweiser Zugriff auf die dem Kreuzfahrtterminal vorgelagerten 
Kaioperationsflachen und Kaimauern sowie alle Ausrustungsgegenstande am 
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Chicagokai gewahrt werden. Die Kaioperationsfldchen sollen jedoch wie Wege 
offentlicher Zweckwidmung der Offentlichkeit zur Mitbenutzung zur Veda-
gung stehen. Nur wahrend der Abfertigungszeiten von Kreuzfahrtschiffen sowie 
fur den Zeitraum gebuchter Veranstaltungen soil die Nutzerin den aus betrieb-
lichen Granden und aufgrund von Sicherheitsanforderungen erforderlichen al-
leinigen Zugriff auf die Kaioperationsflachen und Kaimauern haben. Zu Infor-
mationszwecken sind die wesentlichen Regelungen des GKV Sild zur Nutzung 
der Kaioperationsflachen als Anlage 0.6 beigefilgt. 

0.7 Die Nutzung der sog. Plazaflache (§ 10.3.2 GKV Sad) durch Unibail erfolgt 
aufgrund separater Vereinbarung. 

0.8 Die Kaioperationsfldchen und Kaimauern sowie alle vom SondervermOgen bei-
gestellten Ausrustungsgegenstande stehen und verbleiben nach MaBgabe dieses 
Vertrags im Eigentum des Sondervermogens. Sie sollen der Nutzerin zur Nut-
zung iiberlassen werden. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 
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1. Vertragsgegenstand 

1.1 Das Sondervermogen tiberlasst der Nutzerin die in Anlage 1.1 als Kaioperati-

onsfldche 1 rot bzw. Kaioperationsflache 2 griin gekennzeichneten Fldchen am 

Chicagokai mit einer GroBe von insgesamt ca. 12.700 m2 sowie die dazugeho-

rigen Kaimauern (Nutzungsflachen) zur zeitweisen Nutzung im Rahmen der 

Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen sowie zur Veranstaltungsnutzung (Nut-

zungszweck) im Rahmen der unter Ziffer 2 beschriebenen Vorgaben. Zudem ist 

die Nutzerin berechtigt, in den blau markierten Bereichen der Anlage 1.1 ihr 

Equipment Mr die Abfertigung der Kreuzfahrtschiffe dauerhaft zu lagern und 

dazu diese Fldche allein zu nutzen (Lagerflachen; Nutzungsflachen und Lager-

fldchen zusammen auch Nutzungsgegenstand). Sollten einzelne Lagerflachen 

nicht zur Verfilgung stehen (vor allem aufgrund von Baustelleneinrichtungsfld-

chen) ist das Sondervermogen zur Bereitstellung gleichwertiger Ersatzfldchen 
im Bereich des Chicagokais berechtigt und verpflichtet. Der Zugang zu den La-
gerflachen ist fur die Nutzerin jederzeit zu gewahrleisten. 

1.2 Das Sondervermogen hat MaBnahmen zur Ermoglichung des Nutzungszwecks 
auf eigene Kosten umzusetzen (Herstellungsverpflichtung). Im Rahmen der 

Herstellungsverpflichtung eingebrachte oder errichtete Anlagen verbleiben im 
Eigentum des Sondervermogens. Die Nutzerin erstellt auf eigene Kosten wei-
tere fur den Kreuzfahrtbetrieb erforderliche Anlagen. 

1.3 Die Parteien haben ihre jeweiligen Beitrage zur Herstellung der Fldchen fur 
diese Zwecke in einer Schnittstellenliste festgehalten, die diesem Vertrag als 
Anlage 1.3 beigefilgt ist. Mit Erbringung der in dieser Schnittstellenliste be-
nannten Leistungen hat das Sondervermogen seine Herstellungsverpflichtungen 
erfilllt. Etwaiger weiterer Ausbau obliegt der Nutzerin auf eigene Kosten und 
steht unter dem Vorbehalt der schriftlichen Einwilligung des Sondervermogens. 
Die Einwilligung ist zu erteilen, wenn der Ausbau zur Verbesserung der Abfer-
tigung und des Passagierflusses oder zur Compliance mit dem International 
Ship and Port Facility Security-Code (ISPS-Code) sinnvoll oder erforderlich ist. 

1.4 Vor Inbetriebnahme (Ziffer3.3) halten die Parteien den Zustand der Kaioperati-
onsflachen in einem Zustandsprotokoll fest. Sofern die Erfilllung der Herstel-
lungsverpflichtung und Durchfiihrung von Arbeiten durch die Nutzerin bei In-
betriebnahme noch nicht abgeschlossen sind, wird das Zustandsprotokoll nach 
endgiiltiger Erftillung und Durchfiihrung aktualisiert. 

1.5 Die Nutzungsflachen sind der Nutzerin bekannt. Sie erkennt den Zustand der 
Nutzungsflachen bei Vertragsschluss vorbehaltlich der Umsetzung der Herstel-
lungsverpflichtung durch das Sondervermogen als vertragsgemdB und fur den 
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Nutzungszweck geeignet an. Die verschuldensunabhangige Haftung des Son-
dervermogens far anfdngliche Sachmangel (§ 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB) ist aus-
geschlossen. 

1.6 Am Kreuzfahrtterminal Baakenhoft sind im Eigentum des Sondervermogens 
befindliche Fender installiert. Die Nutzerin ist berechtigt, diese Fender nach ih-
rem Ermessen unentgeltlich an den Kreuzfahrtterminals in der HafenCity zu 
nutzen. Eine Pflicht zur Instandhaltung oder Ersatzbeschaffung durch das Son-
dervermogen besteht nicht. 

1.7 Die Kaianlagen, Uferwande und -befestigungen befinden sich derzeit im Eigen-
tum des Sondervermogens. Soweit aufgrund des Abstimmungsprozesses „Er-
haltungsmanagement Ufer" tiller die zuktinftige Verantwortungsverteilung fur 
bestimmte Uferabschnitte innerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg eine 
Neuzuordnung der Verantwortung ftir den Vertragsgegenstand beschlossen 
wird, werden die Parteien einen Nachtrag zu diesem Vertrag abschliel3en, der 
diese Neuzuordnung dokumentiert. 

2. Nutzung der Nutzungsflachen 

2.1 Die Nutzungsfldchen stehen wahrend der Abfertigungszeiten von Kreuzfahrt-
schiffen (inklusive Rust- und Abriistzeiten und den Vor- und Nachlaufzeiten 
aufgrund rechtlicher und betrieblicher Vorgaben, d.h. Auf- und Abbau, sowie 
Clear Ground nach ISPS-Code) sowie wahrend der von ihr gebuchten Veran-
staltungszeitrdume der Nutzerin allein zur Verftigung (Nutzungszeiten). Beztig-
lich der Anzahl der durchzufahrenden Veranstaltungen ist darauf Rticksicht zu 
nehmen, dass die Fldchen der Offentlichkeit zur Mitnutzung zur Verftigung ste-
hen sollen. Fiir die Lagerfldchen besteht ein dauerhaftes alleiniges Nutzungs-
recht. Im Ubrigen stehen die Kaioperationsflachen wie Wege offentlicher 
Zweckwidmung der Offentlichkeit zur Nutzung zur Verfligung, soweit dies 
rechtlich und technisch (insbesondere unter Beachtung der ISPS-Codes, siehe 
§ 2.5) moglich ist. 

2.2 Wahrend der Nutzungszeiten wird die Beleuchtungsanlage ftir das Kreuzfahrt-
terminal gemdB den Vorgaben der CGH durch die HHVA betrieben. Das Son-
dervermogen wird eine Vereinbarung mit HHVA tiber den Betrieb der Beleuch-
tungsanlage und eine entsprechende dauerhafte Erreichbarkeit (7 Tage, 24 Stun-
den) abschlieBen. 

2.3 Mit Blick auf den Kreuzfahrtbetrieb sind der Nutzerin die sich aus dem GKV 
Sad und dem Dauernutzungsrechtsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten des 
Sondervermogens im Zusammenhang mit den Kaioperationsflachen bekannt. 
Die Nutzerin wird diese Rechte und Pflichten bei der Nutzung der Kaioperati-
onsflachen im Rahmen dieses Vertrags beachten. 
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2.4 Zudem wird die Nutzerin dem Sondervermogen so frith wie moglich, spatestens 
bis Ende Dezember eines jeden Jahres, die erwarteten Nutzungszeiten (Kreuz-
fahrt und Veranstaltungen) fur das Folgejahr mitteilen (Segelliste). Dies bildet 
den verbindlichen Rahmen fur sonstige Nutzungen. Die Nutzerin koordiniert 
die Veranstaltungsbuchung auch hinsichtlich Veranstaltungen des Sonderver-
mogens und von Unibail. Veranstaltungen sollen aufgrund moglicher Verzoge-
rungen im Betriebsablauf nur mit einem zeitlichen Abstand von 24 Stunden vor 
oder nach den Abfertigungszeiten (vgl. Ziffer 2.1) geplant werden. Gibt es da-
nach im laufenden Jahr Anderungen oder Erganzungen werden diese dem Son-
dervermogen schnellstmoglich mitgeteilt. Dies gilt far Schiffsanlaufe genauso 
wie fur Veranstaltungsnutzungen. Bei Anderungen oder Erganzungen haben be-
reits geplante Veranstaltungen von Unibail oder dem Sondervermogen Vorrang. 

2.5 Den Parteien ist bekannt, dass die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen zwin-
gend die Einhaltung des ISPS-Codes erfordert. Bei Erfilllung ihrer Herstel-
lungsverpflichtung (Ziffer 1.2) beachtet das Sondervermogen die Erfordernisse 
zur Einhaltung des ISPS-Codes. Zudem ist das Sondervermogen Ilk die vorhe-
rige Raumung und Reinigung der Flache vor einem Schiffsanlauf und die 
SchlieBung der Tore verantwortlich. Die Einhaltung des ISPS-Codes liegt aus-
schlieBlich im Verantwortungsbereich der Nutzerin (mit Ausnahme der Erfill-
lung der Herstellungsverpflichtung). Die Nutzerin ilberprtift die ISPS-Konfor-
mitat der Kaioperationsflachen vor einer Abfertigung. Die Nutzerin wird alle 
hied& erforderlichen MaBnahmen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 
treffen. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschlieBlich, fur die Erstellung und 
Umsetzung eines Gefahrenabwehrplans und fur die Gestellung eines Beauftrag-
ten zur Gefahrenabwehr (Port Facility Security Officer). Die Nutzerin wird das 
Sondervermogen als Eigentilmerin der Kaioperationsflachen von alien Pflichten 
freistellen und freihalten oder diese ithemehmen, die aus offentlich-rechtlichen 
Anforderungen aus der Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen herrithren. Die Nut-
zerin ist verpflichtet, hoheitliche Anordnungen zu erfullen, welche die Abferti-
gung von Kreuzfahrtschiffen unmittelbar betreffen. Das Sondervermogen teilt 
der Nutzerin solche Anordnungen unverztiglich mit, soweit sie an das Sonder-
vermogen als Eigentiimerin der Kaioperationsflachen gerichtet sein sollten. 

2.6 Die Nutzerin verpflichtet sich, far das Anlanden und Abfertigen eines Kreuz-
fahrtschiffs vorrangig die in Anlage 1.1 rot als Kaioperationsflache 1 gekenn-
zeichnete Flache zu nutzen. Nur fur den Fall, dass parallel ein zweites Kreuz-
fahrtschiff das Kreuzfahrtterminal anlauft, ist die Nutzerin berechtigt, auch die 
in Anlage 1.1 griin als Kaioperationsflache 2 gekennzeichnete Flache zur Ab-
fertigung zu nutzen. Die Kaioperationsflache 2 darf zudem far mehrtagiges 
Festmachen (sog. Overnights) genutzt werden, wenn an der Kaioperationsfla-
che 1 parallele Anlaufe erfolgen sollen. Eine Verholung muss nicht stattfinden. 

2.7 Aufgrund der operativen Rilstzeiten der Nutzerin muss die betroffene Kaiope-
rationsflache 12 Stunden vor der nach dem ISPS Code vorgeschriebenen Clear 
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Ground Phase (12 Stunden) gesperrt sein. Aus betrieblichen Granden der Nut-
zerin kann eine Sperrung auch mit Absprache des Sondervermogens zu einem 
frilheren oder spdteren Zeitpunkt erfolgen. Nach Abfahrt eines Kreuzfahrtschif-
fes hat die Nutzerin die betreffende Kaioperationsflache unverzuglich, jedoch 
spatestens binnen 12 Stunden der Offentlichkeit zur Mitbenutzung zur Verfil-
gung zu stellen. Zu diesem Zweck hat die Nutzerin alle mobilen Anlagen und 
Einrichtungen (insbesondere Absperrungen und Equipment), die zur ordnungs-
gemaBen Abfertigung des Kreuzfahrtschiffs erforderlich waren, von den Kai-
operationsflachen zu entfernen oder auf den Kaioperationsflachen auf den La-
gerfldchen zu lagern und zu sichern. Die vorstehenden Pflichten dieses § 2.7 
gelten nicht, soweit die betreffende Kaioperationsfldche innerhalb von 48 Stun-
den (gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem die Kaioperationsfldche im Regelfall 
der Offentlichkeit hate wieder zur Verfilgung gestellt werden milssen) zur Ab-
fertigung eines weiteren Kreuzfahrtschiffs benotigt wird. 

2.8 Sollte es zu Abweichungen zwischen geplanten und tatsdchlichen Ankunfts- O-
der Abfahrtszeiten von Kreuzfahrtschiffen kommen, sind far die jeweils vorge-
sehene Nutzung nach diesem Vertrag (Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen bzw. 
Mitbenutzung der Kaioperationsflachen durch die Offentlichkeit) die tatsdchli-
chen Ankunfts- bzw. Abfahrtzeiten maBgeblich, wobei sich die Parteien im Ein-
zelfall abstimmen werden. Entsprechendes gilt, sollte es zu unvorhergesehenen 
oder absehbaren Ausweichanldufen von Kreuzfahrtschiffen kommen. Bereits 
gebuchte Veranstaltungen von Unibail oder dem Sondervermogen sind zu be-
rucksichtigen. 

2.9 Die Nutzerin wird dem Sondervermogen ihre Segelliste bereitstellen (vgl. Ziffer 
2.4). Das Sondervermogen wird geplante Veranstaltungen oder andere liber die 
reguldre offentliche Nutzung hinausgehende Verwendungen nach Erhalt der Se-
gelliste, also ab Dezember eines Jahres far das Folgejahr, unverzuglich mittei-
len. Das Sondervermogen wird daftir Sorge tragen, dass eine entsprechende Re-
gelung auch in die mit Unibail abzuschlieBende Sondernutzungsvereinbarung 
aufgenommen wird. Veranstaltungen des Sondervermogens parallel zu Veran-
staltungen der Nutzerin sind nicht ausgeschlossen, durfen aber nur mit vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung der Nutzerin stattfinden, urn Storungen zu ver-
meiden. Der Zugang zu Lagerfldchen sowie der Abtransport muss auch wahrend 
einer Veranstaltung zu jeder Zeit gegeben sein oder eine akzeptable Ausgleich-
fldche geschaffen werden (vgl. Ziffer 2.1). Des Weiteren mussen Anlieferungen 
oder Verkehre far Wartungsarbeiten oder Veranstaltungsnutzungen im Gebaude 
zu jeder Zeit moglich sein. Die Nutzerin wird fur die Eventnutzung im Zusam-
menhang mit dem Terminal benotigte AuBenflachen entsprechend abgrenzen. 
Bei Veranstaltungen ist grundsdtzlich vorzusehen, dass die offentliche Nutzbar-
keit (Durchgang fur FuBganger und Radfahrer) erhalten bleibt und Veranstal-
tungen der hohen Qualitat des USQ Rid gerecht werden. Von der offentlichen 
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Nutzbarkeit darf nur abgewichen werden, wenn die Art der Veranstaltung dies 
erfordert. 

2.10 Jede vom Nutzungszweck abweichende Nutzung bedarf der schriftlichen Ein-
willigung des Sondervermogens. 

3. Entgelt 

3.1 Fur die Nutzung des Nutzungsgegenstands zahit die Nutzerin an das Sonderver-
mogen ein jahrliches pauschales Entgelt in Hohe von EUR 40.000,00 zuzuglich 
Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Hohe (derzeit 19%) (Entgelt). 
Wenn zundchst nur ein Liegeplatz nutzbar ist, reduziert sich das jahrliche Ent-
gelt hdlftig. 

3.2 Die Nutzerin ist ferner verpflichtet, erforderliche Betriebskosten im Sinne von 
§ 2 Nr. 2 und 11 der Betriebskostenverordnung anteilig far die Tage mit Nut-
zungszeiten zu tragen, wobei die Verbrauchskosten nach konkreter Ver-
brauchserfassung abzurechnen sind (Betriebskosten). Die Abrechnung durch 
das Sondervermogen hat far ein Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember des 
Folgejahres zu erfolgen. Eine Betriebskostenvorauszahlung wird vorerst nicht 
erhoben. Es wird klargestellt, dass Betriebskosten nur berechnet werden, sofern 
Kosten tatsdchlich angefallen und nicht im Entgelt enthalten sind. Die Abrech-
nungsbelege werden der Nutzerin auf Anfrage zur Verfagung gestellt. Instand-
haltungs- und Instandsetzungskosten sind keine Betriebskosten (§ 1 Abs. 2 Nr. 
2 Betriebskostenverordnung), dies gilt auch far Rdumungs- und Reinigungskos-
ten vor dem Schiffsanlauf, die im Rahmen der Pauschale gemdB Ziffer 3.1 ab-
gegolten werden. Im Rahmen der Vertragsaberpriifung (vgl. Ziffer 9) werden 
die Parteien auch die Betriebskostenabrechnung evaluieren. 

3.3 Die Verpflichtung zur Zahlung des Entgelts und der Betriebskosten beginnt am 
ersten Tag des Monats, der auf die Inbetriebnahme des Kreuzfahrtterminals 
fdllt. Die Inbetriebnahme ist die erste Abfertigung des ersten Kreuzfahrtschiffes 
durch die Nutzerin (mit Ausnahme von Testldufen). 

3.4 Die Wertsicherung ist bis zur Vertragstiberprafung (vgl. Ziffer 9) ausgesetzt. Im 
Rahmen der Vertragstiberprtifung wird vereinbart, ab warm eine Wertsicherung 
nach folgender MaBgabe vereinbart wird: Das Entgelt dndert sich zum 1. Januar 
eines jeden Kalenderjahres (Anpassungsstichtag) automatisch in demselben 
prozentualen Verhdltnis, in dem sich der Verbraucherpreisindex far Deutsch-
land (veroffentlicht vom Statistischen Bundesamt) im vorangegangenen No-
vember (Referenzmonat) 

(a) bei der ersten Anderung: gegenuber dem Stand bei Nutzungsbeginn und 

(b) bei alien weiteren Anderungen: gegenaber dem Stand des jeweils letzten 
Referenzmonats 
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verandert hat, ohne dass es einer ausdriicklichen Anpassungserkldrung bedarf. 

Das veranderte Entgelt ist vom jeweiligen Anpassungsstichtag geschuldet, auch 

wenn die Anpassung erst spater neuberechnet wird. Die Nutzerin kommt jedoch, 

solange sie vom Sondervermogen keine schriftliche Neuberechnung des Ent-

gelts und ordnungsgemdBe Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes erhal-

ten hat, bezuglich des Anderungsbetrages nicht in Zahlungsverzug. Sollte der 

fur die Anwendung dieser Wertsicherungsklausel maBgebliche Index nicht 

mehr veroffentlicht werden, so soil auf einen neuen Index umgestellt werden. 

Soweit die den Index herausgebende Stelle fur die Auswahl des neuen Indexes 

oder das Umrechnungsverfahren Vorschriften oder Empfehiungen herausgibt, 

sind diese entsprechend anzuwenden. Ansonsten gilt derjenige Index als verein-

bart, der von seinen Berechnungsvoraussetzungen (insbesondere vom beruck-
sichtigten Warenkorb) dem bislang gilltigen Index wirtschaftlich am nachsten 
kommt. 

3.5 Das Entgelt ist jeweils im Voraus und unabhangig von einer tatsdchlichen Nut-
zung der Kaioperationsfldchen zahlbar bis zum dritten Werktag des Monats Ap-
ril eines jeden Jahres. Bei unterjahrigem Beginn oder Ende der Zahlungspflicht 
findet eine Abrechnung nur fur die Monate statt, in denen die Zahlungspflicht 
bestand. Zahiungen sind ausschlieBlich und kostenfrei auf folgendes Bankkonto 
des Sondervermogens zu leisten: 

Kontoinhaber: SondervermOgen Stadt und Hafen 
Bank: 
IBAN: 
BIC: 

Verwendungszweck: Nutzungsentgelt Chicagokai 

3.6 Fur die Rechtzeitigkeit der Zahiungen gema vorstehendem § 3.5 ist die Gut-
schrift des jeweiligen Entgelts auf dem dort genannten Bankkonto maBgeblich. 
Im Falle einer verspateten Zahlung ist das Sondervermogen berechtigt, ab 
ligkeit bis zum Tag des Zahlungseingangs Verzugszinsen in Hobe von 9% p.a. 
fiber dem jeweiligen gesetzlichen Basiszinssatz zu verlangen. 

3.7 Die Parteien werden die tatsdchliche Kostenentwicklung beobachten und sich 
spdtestens nach dem Ende der zweiten reguldren Kreuzfahrtsaison zu den Kos-
ten, der Mlle des Entgelts und den Betriebskosten abstimmen. 

4. Instandhaltung und Instandsetzung, Verkehrssicherung 

4.1 Die Instandhaltung (inkl. Wartung) und Instandsetzung der Nutzungsflachen ist 
Sache des Sondervermogens. Dies betrifft auch die im Rahmen der Herstel-
lungsverpflichtung oder aus sonstigen Griinden vom SondervermOgen errichte-
ten technischen Anlagen. Die Kosten fur Instandhaltung (inkl. Wartung) und 
Instandsetzung sind im Entgelt enthalten. Das Sondervermogen beabsichtigt, 
zur Wartung der Beleuchtungsanlage einen Service-Vertrag mit HHVA abzu-
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verändert hat, ohne dass es einer ausdrücklichen Anpassungserklärung bedarf. 

Das veränderte Entgelt ist vom jeweiligen Anpassungsstichtag geschuldet, auch 

wenn die Anpassung erst später neuberechnet wird. Die Nutzerin kommt jedoch, 

solange sie vom Sondervermögen keine schriftliche Neuberechnung des Ent-

gelts und ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes erhal-

ten hat, bezüglich des Änderungsbetrages nicht in Zahlungsverzug. Sollte der 

für die Anwendung dieser Wertsicherungsklausel maßgebliche Index nicht 

mehr veröffentlicht werden, so soll auf einen neuen Index umgestellt werden. 

Soweit die den Index herausgebende Stelle für die Auswahl des neuen Indexes 

oder das Umrechnungsverfahren Vorschriften oder Empfehlungen herausgibt, 

sind diese entsprechend anzuwenden. Ansonsten gilt derjenige Index als verein-

bart, der von seinen Berechnungsvoraussetzungen (insbesondere vom berück-

sichtigten Warenkorb) dem bislang gültigen Index wirtschaftlich am nächsten 

kommt. 

3.5 Das Entgelt ist jeweils im Voraus und unabhängig von einer tatsächlichen Nut-

zung der Kaioperationsflächen zahlbar bis zum dritten Werktag des Monats Ap-

ril eines jeden Jahres. Bei unterjährigem Beginn oder Ende der Zahlungspflicht 

findet eine Abrechnung nur für die Monate statt, in denen die Zahlungspflicht 

bestand. Zahlungen sind ausschließlich und kostenfrei auf folgendes Bankkonto 

des Sondervermögens zu leisten: 

Kontoinhaber: Sondervermögen Stadt und Hafen 

Bank:  

IBAN:  

BIC:  

Verwendungszweck: Nutzungsentgelt Chicagokai 

3.6 Für die Rechtzeitigkeit der Zahlungen gemäß vorstehendem § 3.5 ist die Gut-

schrift des jeweiligen Entgelts auf dem dort genannten Bankkonto maßgeblich. 

Im Falle einer verspäteten Zahlung ist das Sondervermögen berechtigt, ab Fäl-

ligkeit bis zum Tag des Zahlungseingangs Verzugszinsen in Höhe von 9% p.a. 

über dem jeweiligen gesetzlichen Basiszinssatz zu verlangen. 

3.7 Die Parteien werden die tatsächliche Kostenentwicklung beobachten und sich 
spätestens nach dem Ende der zweiten regulären Kreuzfahrtsaison zu den Kos-
ten, der Höhe des Entgelts und den Betriebskosten abstimmen. 

4. Instandhaltung und Instandsetzung, Verkehrssicherung 

4.1 Die Instandhaltung (inkl. Wartung) und Instandsetzung der Nutzungsflächen ist 

Sache des Sondervermögens. Dies betrifft auch die im Rahmen der Herstel-

lungsverpflichtung oder aus sonstigen Gründen vom Sondervermögen errichte-

ten technischen Anlagen. Die Kosten für Instandhaltung (inkl. Wartung) und 

Instandsetzung sind im Entgelt enthalten. Das Sondervermögen beabsichtigt, 

zur Wartung der Beleuchtungsanlage einen Service-Vertrag mit HHVA abzu-
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schlieBen. Bei einer erforderlichen Ersatzbeschaffung von Einrichtungen wer-
den sich die Parteien zu einer angemessenen, die wechselseitigen Interessen be-
rucksichtigenden Kostenverteilung abstimmen. Dies betrifft nicht die durch die 
Nutzerin eingebrachten Anlagen und Einrichtungen, far die allein die Nutzerin 
verantwortlich ist. 

4.2 Vor Anldufen werden die jeweiligen Nutzungsfldchen durch das Sondervermo-
gen gerdumt und gereinigt (wobei insbesondere Milllbehalter zu Sicherstellung 
der ISPS-Sicherheit zu leeren sind). Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, 
dass bauliche Gegebenheiten und Einrichtungen auf dem Nutzungsgegenstand 
mit den Anforderungen und Belangen des Kreuzfahrtbetriebs (insbesondere 
ISPS-Code) konform sein milssen. Uber ktinftig etwaig erforderliche Anpassun-
gen werden sich die Parteien abstimmen. Die Nutzerin ist verpflichtet, die Kai-
operationsflachen wahrend der Nutzungszeiten auf eigene Kosten zu pflegen 
und zu reinigen, urn diese in einem Zustand zu erhalten, der dem gemeinsamen 
Qualitatsanspruch der Parteien an die Hochwertigkeit des stidlichen Uber-
seequartiers gerecht wird. Die Nutzerin ist ferner unabhangig von den Nut-
zungszeiten zur Instandhaltung (inkl. Wartung) und Instandsetzung der durch 
sie eingebrachten Anlagen und Einrichtungen verpflichtet. 

4.3 Die offentliche Nutzung der Kaioperationsflachen beschrankt sich auf FuBgan-
ger und Fahrradverkehr. Bei Schaden an den Kaioperationsflachen wird daher 
widerleglich vermutet, dass die Schaden durch den Kreuzfahrtbetrieb wahrend 
der Nutzungszeiten verursacht wurden. Die Nutzerin haftet fur Schaden, sofern 
sie diese Vermutung nicht nach dem MaBstab von § 292 S.1 ZPO widerlegt. Sie 
hat die Instandsetzung nach Bestimmung des Sondervermogens eigenverant-
wortlich durchzuftihren oder dem Sondervermogen die Kosten der Instandset-
zung zu erstatten. 

4.4 Die Nutzerin erhdlt fur die Nutzungszeiten das uneingeschrdnkte Hausrecht far 
den Vertragsgegenstand. Die Nutzerin tibernimmt fur diese Zeit vollumfanglich 
die Verkehrssicherungspflicht (einschlieBlich des Winterdienstes) auf eigene 
Kosten. Insbesondere ist die Nutzerin daftir verantwortlich, dass sich die Nut-
zungsflachen bis zum Ende einer Nutzungszeit in einem verkehrssicheren Zu-
stand befinden. Bei Ende der Nutzungszeit werden die Nutzungsfldchen ge-
rdumt und gereinigt und die Tore wieder geoffnet. Auch auBerhalb der Nut-
zungszeiten tragt die Nutzerin jederzeit die Verkehrssicherungspflicht fur die 
durch sie eingebrachten Anlagen und Einrichtungen und ist auch auBerhalb der 
Nutzungszeiten zur sofortigen Wiederherstellung der Verkehrssicherheit in Be-
zug auf diese Anlagen und Einrichtungen berechtigt und verpflichtet. Im Ubri-
gen liegt die Verkehrssicherungspflicht fur den VeMagsgegenstand beim Son-
dervermogen. Dies umfasst auch die Umzdunung der eingebrachten Anlagen 
und Einrichtungen der Nutzerin. Die Nutzerin hat Gangways und sonstiges 
Equipment ordnungsgemdB zu verraumen. Es obliegt auch dem Sondervermo-
gen, die Nutzbarkeit durch die Offentlichkeit im Anschluss zu gewahrleisten. 
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4.5 Zu Beginn und Ende jeder Kreuzfahrtsaison filhren die Parteien eine gemein-
same Begehung der Kaioperationsflachen durch. Bei Abweichungen vom Zu-
stand bei Nutzungsbeginn stimmen rich die Parteien zur Durchfiihrung von In-
standhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten unter Berticksichtigung der Be-
triebsbelange der Nutzerin ab. Dringliche Instandsetzungen, die zur Einhaltung 
des ISPS-Codes oder fur betriebliche Zwecke erforderlich sind, milssen unver-
zuglich erledigt werden. 

4.6 Bei einer Nutzung zu Veranstaltungszwecken wird vor und nach Veranstal-
tungsbeginn eine Begehung durchgefart und protokolliert um eventuelle Scha-
den festzulegen 

4.7 Das Ergebnis der Begehungen nach § 4.5 und nach § 4.6 ist in einem Kurzpro-
tokoll festzuhalten. 

5. Laufzeit 

5.1 Dieser Vertrag beginnt mit der grundbuchlichen Eintragung der Nutzerin als 
Dauernutzungsberechtigte im Sinne des DNRV (Nutzungsbeginn) und lauft auf 
unbestimmte Zeit. Die Parteien werden den genauen Zeitpunkt des Nutzungs-
beginns in einem Nachtrag zu diesem Vertrag festhalten. Hinsichtlich der Ver-
pflichtung zur Zahlung des Entgelts siehe Ziffer 3.3. 

5.2 Dieser Vertrag endet, ohne dass es einer Ktindigung bedarf, wenn die Nutzerin 
nicht mehr als Dauernutzungsberechtigte im Sinne des DNRV im Grundbuch 
eingetragen sein sollte. 

5.3 Wahrend der Vertragslaufzeit ist fur das Sondervermogen das ordentliche Kiln-
digungsrecht ausgeschlossen. Das Recht zur auBerordentlichen fristlosen Kiin-
digung aus wichtigem Grund bleibt unberuhrt. 

6. Haftung 

6.1 Die Nutzerin darf Schadensersatzanspriiche, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
gegentiber dem Sondervermogen nur geltend machen, soweit sie auf 

(a) Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit, 

(b) der fahrlassigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (wobei 
die Haftung auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens beschrankt ist, 
sodass insbesondere entgangener Gewinn nicht ersatzfdhig ist), 

(c) einer Pflichtverletzung, die zur Verletzung des Lebens, des Korpers oder 
der Gesundheit fart, oder 

(d) einer zwingenden gesetzlichen Haftung 

des Sondervermogens beruhen. 
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6.2 Sollte eine Partei von einem geschddigten Dritten wegen eines Schadens in An-
spruch genommen werden, der diesem aufgrund einer Pflichtverletzung der an-
deren Partei entstanden ist oder aus deren Risikosphdre stammt, so wird diese 
Partei die von dem Dritten in Anspruch genommene Partei von Schadensersatz-
ansprUchen freihalten. Schadensfdlle und Inanspruchnahmen durch Dritte sind 
der jeweils anderen Partei unverzuglich mitzuteilen. Die Parteien werden sich 
zu MaBnahmen abstimmen, die zur Minderung eines Schadens und zur Vermei-
dung von Folgeschaden erforderlich sind. 

7. Versicherungen 

7.1 Die Nutzerin ist verpflichtet, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit angemes-
sener Deckungssumme far Personenschdden sowie Sach- und Vermogensschd-
den sowie eine Sachversicherung abzuschlieBen, ftir die Dauer des Nutzungs-
verhaltnisses aufrechtzuerhalten und dem Sondervermogen auf Verlangen nach-
zuweisen. Alternativ hat die Nutzerin dafiir Sorge zu tragen, dass der Versiche-
rungsschutz bereits bestehender Versicherungen auf den Gegenstand dieses 
Vertrages erweitert wird oder eine vollumfangliche Absicherung fiber den Haft-
pflichtschadenausgleich der Deutschen GroBstadte (HADG) erfolgt. Die Nutze-
rin weist darauf hin, dass die Absicherung durch den HADG erfolgen soil. 

8. Weitere Vereinbarungen 

8.1 Der Nutzerin ist bekannt, dass der Fahrtweg der westlichen Notausfahrt fiber die 
Verlangerung der Straf3e GroBer Grasbrook sowie der ostlichen Notausfahrt 
fiber die Promenade Magdeburger Hafen fiber kiinftig offentliche StraBenver-
kehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung (Promenadenfldchen) ftihrt. Das 
Sondervermogen gestattet mit diesem Vertrag die Uberfahrt tither die Promena-
denfla.chen bis zum Zeitpunkt der offentlichen Widmung dieser Fldchen. An-
schlieBend erfolgt die Nutzung nach dem Hamburgischen Wegegesetz. Diese 
Regelung in dieser Ziffer 8.1 gilt nur far Notfdlle, in denen die Fahrzeuge die 
Kaioperationsflache langer als nur kurzfristig nicht fiber die ChicagostraBe ver-
lassen konnen. Die Fahrzeuge sind zur Sicherung des tibrigen Verkehrs wahrend 
der Fahrt fiber die Promenadenfldchen bis zum Einfadeln in den StraBenverkehr 
einzuweisen. Ab dem Zeitpunkt der offentlichen Widmung der Promenadenfld-
chen ist durch die Nutzerin gegebenenfalls eine entsprechende Sondernutzungs-
erlaubnis nach Hamburgischem Wegegesetz beim zustandigen Bezirksamt zu 
beantragen. Das Sondervermogen wird bei Bedarf an Abstimmungen mit dem 
Bezirksamt teilnehmen. 

8.2 Der Nutzerin ist bekannt, dass im Umfeld der Kaioperationsflachen BaumaB-
nahmen in erheblichem Umfang stattfinden. Die von diesen BaumaBnahmen 
ausgehenden Beeintrachtigungen (z. B. Bauldrm, Staub und Erschtitterungen) 
sind von der Nutzerin im Rahmen des rechtlich Zulassigen zu dulden und stellen 
keinen Mangel des Vertragsgegenstands dar. Das Sondervermogen hat mit den 
anliegenden Grundsttickseigenttimern umfassende Rticksichtnahmepflichten 
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vereinbart. Die Nutzerin verzichtet ausdrucklich auf Widerspruchs- und Ab-

wehrrechte wegen derartiger Beeintrachtigungen. Dieser Verzicht gilt nicht nur 

gegenilber dem Sondervermogen, sondern — jeweils im Sinne eines Vertrags zu 

Gunsten Dritter (§ 328 Abs. 1 BGB) — auch gegendber dem Auftraggeber der 

BaumaBnahmen und den diese MaBnahmen ausfuhrenden Unternehmen. So-

weit im Einzelfall Beeintrdchtigungen vorliegen, die die Compliance mit dem 

ISPS-Code gefdhrden und geeignet sind, den Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes 

zu verhindern, werden sich Sondervermogen und Nutzerin zu geeigneten MaB-

nahmen abstimmen. Dies gilt insbesondere auch fur Beeintrachtigungen der 

Kaioperationsfldche 1 durch das BF63 (siehe Ziffer 8.3). 

8.3 Der Nutzerin ist insbesondere auch bekannt, dass Baustelleneinrichtungsfldchen 

fur Unibail im Bereich der Kaioperationsflache 1 auf dem BF 63 und im Bereich 

der Kaioperationsflache 2 bis zur Fertigstellung des sog. Gebaudes C 

(§ 4.5.17(b) GKV &id) eingerichtet sind. Die entsprechenden Baustellenein-

richtungsfldchen sind in Anlage 8.3 eingezeichnet. Die Kaioperationsfldchen 
werden erst nach Beendigung der Nutzung als Baustelleneinrichtungsfldche 
vollstandig dem Kreuzfahrtbetrieb zur Verfilgung stehen. Der Nutzerin ist die-
ser Umstand bekannt und sie kann keine Anspruche gegen das Sondervermogen 
hieraus ableiten. Das Sondervermogen wird Unibail ilber den Inhalt dieses Ver-
trages in Kenntnis setzen und sich bemiihen, mit Unibail eine moglichst behin-
derungsfreie Nutzung der Kaioperationsflachen abzustimmen (insbesondere be-
zuglich der Toroffnungen). 

8.4 Die Nutzerin darf gegendber den Forderungen des Sondervermogens aus die-
sem Vertrag mit einer Gegenforderung nur aufrechnen oder Zurtickbehaltungs-
oder Leistungsverweigerungsrechte nur ausiiben, soweit ihre Forderung unbe-
stritten oder rechtskraftig festgestellt ist und die Nutzerin zum Zeitpunkt der 
Geltendmachung nicht mit Zahlungen aus diesem Vertrag im Rtickstand ist. Das 
Recht der Nutzerin, ilberzahltes Entgelt zuriickzuverlangen, bleibt unberiihrt. In 
jedem Fall muss die Nutzerin dem Sondervermogen spdtestens einen Monat vor 
Falligkeit der Forderung, gegen die aufgerechnet bzw. gegen welche zurtickbe-
halten werden soil, die beabsichtigte Rechtsaustibung mitteilen. 

9. Vertragsiiberpriifung 

9.1 Die Parteien stimmen darin ilberein, dass sich die in diesem Vertrag getroffenen 
Regelungen in der praktischen Ausdbung bewahren massen. 

9.2 Nach dem Ende der zweiten reguldren Kreuzfahrtsaison oder auf Anforderung 
einer der Parteien auch zu einem friiheren Zeitpunkt werden die Parteien daher 
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uberprufen, inwieweit die bier getroffenen Regelungen den praktischen Anfor-
derungen gerecht werden und sich zu entsprechenden Anpassungen diesel Ver-
trags abstimmen. 

10. Mitteilungen 

10.1 Alle rechtsgeschdftlichen Erkldrungen und Mitteilungen (zusammen Mitteilun-

gen, einzeln Mitteilung) im Zusammenhang mit diesem Vertrag bediirfen der 

Schriftform, soweit nicht notarielle Beurkundung oder eine andere Form durch 

zwingendes Recht vorgeschrieben ist. Der Schriftform gentigt eine Ubermitt-

lung der Mitteilung per Post, Telefax oder per E-Mail als eingescanntes Schrei-

ben. 

10.2 Alle Mitteilungen an das Sondervermogen im Zusammenhang mit diesem Ver-

trag sind zu richten an: 

HafenCity Hamburg GmbH 
- Geschaftsfiihrung - 
Osakaallee 11 
20457 Hamburg 

10.3 Alle Mitteilungen an die Nutzerin im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind 
zu richten an: 

Cruise Gate Hamburg GmbH 
- Geschaftsftihrung -
Am Sandtorkai 66 
20457 Hamburg 

10.4 Die Parteien ernennen die von ihnen in §§ 10.2 und 10.3 genannten Ansprech-
partner auch als inlandische Empfangs- und Zustellbevollmdchtigte fur die Er-
hebung einer Klage und die in einem anhangigen Rechtsstreit zu erwirkenden 
Zustellungen. 

10.5 Die Parteien haben Anderungen ihrer in §§ 10.2 und 10.3 genannten Anschrif-
ten der jeweils anderen Partei unverzaglich mitzuteilen. Bis zur Ernennung ei-
nes neuen inlandischen Ansprechpartners gilt jeweils der zuletzt ernannte An-
sprechpartner als Empfangs- und Zustellungsbevollmachtigter. 

11. Sonstiges 

11.1 Die Parteien sind verpflichtet, in diesem Vertrag ithemommene Pflichten 
schuldbefreiend auf einen Rechtsnachfolger zu ubertragen und diesen entspre-
chend (samt Weitergabeverpflichtung) zur Weitergabe zu verpflichten. Im Falle 
der nur teilweisen Rechtsnachfolge gilt dies, sofern rechtlich und tatsdchlich 
moglich, nur (fldchen-)anteilig, sofern und soweit sie sich (ggf. anteilig) auf die 
betroffene Teilflache beziehen. Ausgenommen hiervon sind bereits erfallte 
Pflichten. 
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11.2 Den Parteien ist der Inhalt des Hamburgischen Transparenzgesetzes bekannt. 
Sie wissen urn die sich hieraus far die Freie und Hansestadt Hamburg ergeben-
den Transparenzpflichten, erkennen diese an und bestatigen, dass dieser Vertrag 
einschliel3lich seiner Anlagen keine Geschaftsgeheimnisse der Parteien oder 
sonstige Informationen enthdlt, die einer Offenlegung des Vertrags samt seiner 
Anlagen entgegenstehen wurden. 

11.3 Die Freie und Hansestadt Hamburg ist moglicherweise verpflichtet, unverztig-
lich nach Abschluss dieses Vertrags eine den Anforderungen des Hamburgi-
schen Transparenzgesetzes entsprechende Veroffentlichung des Vertrags vor-
zunehmen. Dem Sondervermogen steht gemaB gesetzlicher Vorgabe in § 10 
Abs. 2 HmbTG fur die Dauer von einem Monat ab Veroffentlichung dieses Ver-
trags im Informationsregister ein Racktrittsrecht von diesem Vertrag zu. 

11.4 Dieser Vertrag enthdlt alle Vereinbarungen und Abreden zwischen den Parteien, 
die nach dem Willen der Parteien Bestandteil des Nutzungsverhaltnisses sein 
sollen; Nebenabreden wurden nicht getroffen. Vorsorglich wird vereinbart, dass 
in diesem Vertrag nicht festgehaltene Vereinbarungen und Abreden, die nach 
dem Willen der Parteien Bestandteil des Nutzungsverhaltnisses sein sollten, 
hiermit nach dem abereinstimmenden Willen der Parteien ihre Gtiltigkeit ver-
lieren. 

11.5 Nach Vertragsschluss getroffene Nebenabreden, Anderungen, Erganzungen 
und/oder die Aufhebung dieses Vertrags sowie alle einseitigen Willenserkldrun-
gen im Rahmen dieses Vertrags bed-di-fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, 
wenn nicht gesetzlich eine strengere Form vorgeschrieben ist. Dies gilt auch far 
die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

11.6 Den Parteien sind die besonderen gesetzlichen Schriftformerfordernisse der 
§§ 550 Satz 1, 126, 578 BGB — ungeachtet deren Anwendbarkeit auf das Nut-
zungsverhaltnis — bekannt. Vorsorglich verpflichten sich die Parteien gegensei-
tig, auf jederzeitiges Verlangen einer Partei alle Handlungen vorzunehmen und 
Erkldrungen abzugeben, die erforderlich sind, urn dem durch die Rechtspre-
chung konkretisierten gesetzlichen Schriftformerfordernis, insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrags sowie von Nachtrags-, Ande-
rungs- und Erganzungsvertragen, Gendge zu tun. Sie sind insbesondere ver-
pflichtet, zwischen diesem Vertrag und seinen Anlagen eine feste Verbindung 
herzustellen; gleiches gilt far die herzustellende feste Verbindung zwischen et-
waigen Nachtrdgen und den jeweils zugehorigen Anlagen. Die von der Recht-
sprechung weiterhin geforderte Verbindung zwischen Vertrag und Nachtragen 
ist dadurch herzustellen, dass bei Nachtragen zu diesem Vertrag eine entspre-
chende Bezugnahme auf diesen Vertrag (und etwaige vorangegangene Nach-
trage) aufgenommen werden soli. Die Parteien verpflichten sich zudem, den 
Vertrag oder die Nachtrags-, Anderungs- und Erganzungsvereinbarungen erfor-
derlichenfalls inhaltsgleich neu abzuschlieBen. 
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11.7 Die Parteien verpflichten sich, diesen Vertrag sowie etwaige Nachtrdge wah-
rend eines angemessenen Zeitraums der Behebung eines etwaigen Schriftform-
mangels nicht unter Berufung auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Schrift-
form vorzeitig zu kundigen. 

11.8 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchsetzbar sein oder werden, so berahrt dies nicht die Wirksamkeit und 
Durchsetzbarkeit aller ubrigen Bestimmungen dieses Vertrags. § 306 BGB 
(Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit von Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen) bleibt unbertihrt. 

11.9 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchsetzbar sein oder werden, ist die unwirksame oder undurchsetzbare Be-
stimmung als durch diejenige wirksame und durchsetzbare Bestimmung ersetzt 
anzusehen, die — soweit nur rechtlich moglich — dem am riachsten kommt, was 
die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags ge-
wollt haben warden, sofern sie den Punkt bedacht hatten. Gleiches gilt far et-
waige Regelungsliicken in diesem Vertrag. 

11.10 Erfallungsort fur alle Verpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ist Hamburg. 

11.11 Bei Streitigkeiten fiber die Auslegung und Anwendung dieses Vertrags werden 
die Parteien einer giftlichen Einigung den Vorrang einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung geben. Sie werden ggf. unabhangige Gutachter oder Sachver-
standige beiziehen. Im Ubrigen ist ausschlieBlicher Gerichtsstand far alle Strei-
tigkeiten zwischen den Parteien aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
und seiner Durchfahrung, einschlieBlich seiner Anlagen, Hamburg. 

Anlagen:

Anlage 0.6: Auszug GKV Sad 

Anlage 1.1: Lageplan 

Anlage 1.3: Schnittstellenliste 

Anlage 8.3: Baustelleneinrichtungsfldchen 
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